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1.  Die Bedeutung des Datenschutzrechts in der digitalen 
Transformation

Datenschutz ist Freiheitsschutz. Der Begriff Datenschutz ist daher etwas 
unglücklich gewählt. Denn der Datenschutz schützt nicht die Daten, sondern 
die Menschen, deren Daten von anderen verarbeitet werden. Sie sollen 
durch eine solche Datenverarbeitung nicht in ihrer Persönlichkeit und ihrer 
Selbstbestimmung verletzt werden. Mit der Anzahl, dem Umfang und der 
Tiefe der Verarbeitungen personenbezogener Daten steigt das Risiko, dass 
die zunehmende Kenntnis der Verhaltensweisen, Einstellungen, Vorlieben und 
Beziehungen dieser Personen von den Datenverarbeitern genutzt wird, ihre 
künftigen Entwicklungen vorauszusagen und sie in ihrem künftigen Verhalten 
zu beeinflussen. Die Datenverarbeitung bewirkt eine Informationsasymmetrie: 
Die Datenverarbeiter wissen immer mehr über die betroffenen Personen, 
während diese immer weniger einschätzen können, wer Informationen über 
sie nutzt. Informationsasymmetrie kann so zu einer Machtverschiebung 
führen, die Diskriminierung und Freiheitsverkürzung zu Folge haben kann. 

Um solchen Entwicklungen entgegenzuwirken, ist seit vielen Jahren an-
erkannt, dass jede Person das Grundrecht hat, grundsätzlich selbst zu 
bestimmen, wer welche Daten über sie zu welchen Zwecken verarbeitet. 
Das Datenschutzrecht soll dieses Grundrecht schützen. Es regelt die Ver-
wirklichungsbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jede Person von 
diesem Grundrecht Gebrauch machen kann.

Doch niemand lebt für sich allein. Vielmehr verwirklichen und entfalten sich 
alle in vielfältigen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wer sich mit anderen 
zu einem Verein zusammenschließt, muss damit rechnen, dass der Verein 
Daten über die Mitglieder sammelt, um mit ihnen zusammen die gemeinsamen 
Ziele verfolgen zu können. Das gleiche gilt bei einem Vertragsschluss für 
die Vertragspartner. Aber auch in einem Konflikt, müssen die Konfliktpar-
teien Daten sammeln und verarbeiten können, um ihre Rechte wahren zu 
können. Aus diesem Grund kann es kein absolutes Recht an Daten in Sinn 
eines Dateneigentums geben. Vielmehr muss das Ziel jeweils sein, einen 
freiheits- und sozialverträglichen fairen Umgang mit personenbezogenen 
Daten zu erreichen. Wird zum Beispiel ein Auto in einer Werkstatt repariert, 
muss sowohl der Inhaber der Werkstatt als auch der Eigentümer des Autos 
die Informationen über die Reparatur nutzen können – der Werkstattinha-
ber etwa um eine Rechnung oder seine Steuerklärung zu erstellen und der 
Autoeigentümer, um etwa Reklamationen geltend zu machen oder um sich 
die Kosten von seiner Versicherung erstatten zu lassen. 
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Für die Verarbeitung personenbezogener Daten kommt es somit auf einen 
gerechten Ausgleich der beteiligten Interessen an. Die Suche nach diesem 
Ausgleich muss bei dem oben erläuterten Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung beginnen. Die Regeln, die diesen Ausgleich bestimmen, 
legt der demokratische Gesetzgeber in den Datenschutzgesetzen fest. Sie 
bestimmen, welche Datenverarbeitungen auch ohne Einwilligung der be-
troffenen Person erlaubt und welche nur mit einer vorherigen Einwilligung 
rechtmäßig sind. 

Der Ausgleich der Interessen und die Gewährleistung der Grundrechte ist 
umso wichtiger, je mehr Wirtschaft und Staat die automatisierte Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten vorantreiben. Die digitale Transformation 
erfasst inzwischen alle Wirtschafts-, Verwaltungs- und sonstigen Gesell-
schaftsbereiche und verändert zunehmend das soziale Zusammenleben. In 
dem Maß, in dem diese Veränderung erfolgt, steigt aber auch die Bedeutung 
des Datenschutzrechts, das die Datenverarbeitung in allen diesen sozialen 
Zusammenhängen regelt. 

2. Die Geschichte des Datenschutzrechts in Hessen

Hessen ist stolz darauf, dass das erste Datenschutzgesetz der Welt aus 
Hessen stammt. Das Hessische Datenschutzgesetz vom 7. Oktober 1970 
enthielt schon damals Schutzregelungen für die von Datenverarbeitungen 
betroffenen Personen – wie Transparenz und Datenschutzaufsicht –, die 
heute noch gelten. Es führte den ersten Datenschutzbeauftragten ein, der 
die Einhaltung des Gesetzes überwachte. Diesem kam auch die Aufgabe 
zu, Verschiebungen in der Gewaltenteilung zwischen den Verfassungsor-
ganen zu untersuchen.

Das hier abgedruckte „Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetz (HDSIG)“ ist das inzwischen fünfte hessische Datenschutzgesetz, 
das das allgemeine Datenschutzrecht für das Land Hessen regelt. Es wurde 
am 26. April 2018 vom Landtag beschlossen und trat am 25. Mai 2018 in 
Kraft. Das Gesetz setzt die Datenschutzreform der Europäischen Union von 
2016 in Hessen um. Es ist aber nicht nur eine Reaktion auf die jüngsten 
Rechtsänderungen in der Union, sondern ist auch von der über 50-jährigen 
Geschichte des Datenschutzrechts beeinflusst. 

In den 1960er Jahren trieb Hessen den Einsatz der elektronischen Datenver-
arbeitung in der öffentlichen Verwaltung voran. Es gründete die Hessische 
Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) und unterstützte die Entwicklung 
Kommunaler Gebietsrechenzentren. Diese Entwicklung verursachte die 
Sorge, dass durch sie die Privatsphäre der Bürger gefährdet und ihre Daten 
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unberechtigten Zugriffen ausgesetzt werden könnten. Auch wurde befürchtet, 
dass dadurch das Machtgleichgewicht zwischen Exekutive und Legislative 
gestört und die Exekutive mit einem immer größeren Informationsvorsprung 
ausgestattet werden könnte. Das Hessische Datenschutzgesetz vom 7. 
Oktober 1970 trat am 13. Oktober 1970 in Kraft. Es war in seinem Geltungs-
bereich auf die öffentlichen Stellen in Hessen begrenzt.

In den folgenden Jahren schlossen sich mehrere andere Bundesländer 
dem Beispiel von Hessen an. Der Bund erließ erst 1977 mit dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) vergleichbare Regelungen. Es erfasste sowohl 
öffentliche Stellen des Bundes als auch den gesamten nicht öffentlichen 
Bereich. Diesem Gesetz musste wiederum das Landesrecht angepasst 
werden, um in Bund und Land ein einheitliches Datenschutzrecht zu er-
reichen. Daher erließ Hessen am 31. Januar 1978 das Zweite Hessischen 
Datenschutzgesetz. Das Gesetz beschränkte sich aber keineswegs darauf, 
die bundesgesetzlichen Vorschriften zu übernehmen, sondern verbesserte 
zugleich den Datenschutz in Hessen: Es dehnte den Anwendungsbereich 
des Gesetzes aus, indem es nicht nur die automatisierte Datenverarbeitung, 
sondern jede Form der Datenverarbeitung, die in Dateien stattfindet, einbezog. 
Es übernahm die Zweckbindung aus dem Bundesdatenschutzgesetz und 
verschärfte sie für die hessische Verwaltung. Das Gesetz erweiterte den 
Aufgabenbereich des Hessischen Datenschutzbeauftragten und führte eine 
Verpflichtung zum Schadensersatz auf der Grundlage einer Gefährdungs-
haftung ein. Außerdem enthielt es eine Sonderregelung für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung.

Mit seinem Urteil zur Volkszählung vom 15. Dezember 1983 stützte das 
Bundesverfassungsgericht das Datenschutzrecht auf eine neue verfassungs-
rechtliche Grundlage (siehe Kap. 3.). Es anerkannte das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung und leitete aus diesem neue verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an das Datenschutzrecht ab. Um diesen gerecht 
zu werden mussten der Bund und alle Länder ihre Datenschutzregelungen 
überarbeiten. Als erstes Land reagierte Hessen durch Erlass des „Dritten 
Hessischen Datenschutzgesetzes“ vom 11. November 1986. In diesem 
berücksichtigte es nicht nur die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, 
sondern veränderte und präzisierte das Gesetz mit Rücksicht auf die sich 
ständig weiterentwickelnde Informationstechnologie. Ziel des Gesetzes war 
nun, das Recht des Einzelnen zu schützen, selbst über die Preisgabe seiner 
Daten zu bestimmen, soweit keine Ausnahmen durch Gesetz zugelassen 
waren. Neu war auch die Pflicht, den Betroffenen bei der ersten Speicherung 
seiner Daten schriftlich zu benachrichtigen. Außerdem wurde die Pflicht 
eingeführt, einen behördlichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 
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Inzwischen war die Diskussion zu Datenschutzregelungen auch von der 
Europäischen Union aufgenommen worden. Im Jahr 1995 – 25 Jahre nach 
Hessen – erließ dann die Union eine Datenschutz-Richtlinie (DSRL) (RL 
45/1995). Mit dem „Vierten Hessischen Datenschutzgesetz“ vom 5. No-
vember 1998 setzte Hessen – wiederum als Erster in Deutschland – die 
europäische Datenschutz-Richtlinie fristgemäß in hessisches Recht um. 
Diese in ganz Deutschland abgestimmte Umsetzung war jedoch nicht ganz 
gelungen. Mit Urteil vom 9. März 2010 stellte der Europäische Gerichtshof 
fest, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtung aus 
Art. 28 DSRL verstoßen hat. Der Richtlinie zufolge war für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben den Datenschutzaufsichtsbehörden „völlige Unabhängigkeit“ 
zu gewährleisten. Dies betraf insbesondere die Aufsichtsbehörden für den 
nicht öffentlichen Bereich. Das Urteil führte im Bund und in allen Ländern 
zu entsprechenden Gesetzesänderungen. Hessen erließ zur Korrektur 
des Hessischen Datenschutzgesetzes am 20. Mai 2011 das „Gesetz zur 
Neuordnung des Datenschutzes und Wahrung der Unabhängigkeit des 
Datenschutzbeauftragten“. Dieses Gesetz etablierte den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten als oberste Landesbehörde, gewährleistete ihm in der 
Aufgabenerfüllung „völlige Unabhängigkeit“ und übertrug ihm die Aufgabe 
der Datenschutzaufsichtsbehörde auch für den nicht öffentlichen Bereich.

Nach mehr als 20 Jahren modernisierte auch die Europäische Union ihre 
Datenschutzregelungen. Nach heftigen Kontroversen im Gesetzgebungsver-
fahren erließ sie im Jahr 2016 sowohl die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 
2016/679 (DS-GVO) für die allgemeine Datenverarbeitung im öffentlichen und 
im nicht öffentlichen Bereich als auch die „Richtlinie 2016/680 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung“ (JI-Richtlinie). 
Auch wenn die Datenschutz-Grundverordnung als Unionsverordnung in 
Deutschland unmittelbar geltendes Recht wurde, mussten Bund und Län-
der für die deutschen Datenschutzgesetze den Vorrang der Verordnung 
berücksichtigen und ihre Regelungen der Verordnung und der JI-Richtlinie 
anpassen. Dies geschah in Hessen – in starker Anlehnung an das neue 
BDSG – durch das neue „Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetz (HDSIG)“ und durch Anpassungen in 28 Fachgesetzen. Mit diesem 
fünften Landesdatenschutzgesetz hat Hessen sein Datenschutzrecht völlig 
neu gestaltet. Es berücksichtigt, dass der Datenschutz vorrangig durch die 
Datenschutz-Grundverordnung geregelt wird, und enthält für die öffentlichen 
Stellen in Hessen daher keine Vollregelung des allgemeinen Datenschutz-
rechts. Vielmehr enthält das Gesetz bezogen auf die Regelungen in der 
Datenschutz-Grundverordnung nur Ergänzungen oder Präzisierungen. Für 
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das allgemeine Datenschutzrecht in Hessen besteht damit eine Ko-Regu-
lierung zwischen Datenschutz-Grundverordnung und HDSIG.

3. Verfassungsrechtliche und unionsrechtliche Grundlagen

Das Datenschutzrecht in Hessen steht nicht für sich allein, sondern ist ein-
gebunden in die Rechtsordnungen der Europäischen Union und der Bun-
desrepublik Deutschland. Es muss daher zum einen die grundrechtlichen 
Vorgaben der europäischen Grundrechtecharta (GRCh), des Grundgesetzes 
(GG) und der Hessischen Verfassung (HV) beachten. Es muss zum anderen 
die Regelungen zur Gesetzgebungskompetenz in der Europäischen Union 
und in Deutschland befolgen. Und schließlich muss es die Vorgaben des 
Datenschutzfachrechts in der Europäischen Union – insbesondere der 
Datenschutz-Grundverordnung – und in Deutschland – insbesondere das 
Bundesdatenschutzgesetz – berücksichtigen. 

Die Grundrechtecharta enthält in Art. 7 und 8 spezifische grundrechtliche 
Gewährleistungen des Datenschutzes. Art. 7 GRCh schützt im Wesentlichen 
die Selbstbestimmung über das eigene Verhalten und die Beobachtung 
dessen durch Dritte. Art. 8 schützt speziell die Entscheidungsbefugnis der 
betroffenen Person über ihre personenbezogenen Daten. Nach Abs. 1 hat 
jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten. Soweit private Daten verarbeitet werden, erstreckt sich auch 
die Achtung des Privatlebens nach Art. 7 GRCh auf diesen Schutz. Da 
der Datenschutz allerdings weiter reicht als die Achtung des Privatlebens, 
wurde dafür ein eigenständiges Grundrecht begründet. Jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Dritte ist ein Eingriff in die von Art. 7 und 
8 GRCh geschützten Grundrechte. Daher dürfen nach Art. 8 Abs. 2 Satz 
1 GRCh personenbezogene Daten nur nach Treu und Glauben für festge-
legte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer 
sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. 
Nach Abs. 2 Satz 2 hat jede Person das Recht, Auskunft über die sie be-
treffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu 
erwirken. Abs. 3 bestimmt, dass eine unabhängige Stelle den Datenschutz 
zu überwachen hat.

In seiner Entscheidung zur Volkszählung 1983 konkretisierte das Bundes-
verfassungsgericht die Grundrechte auf Persönlichkeitsschutz nach Art. 2 
Abs. 1 GG und auf Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG angesichts 
der elektronischen Datenverarbeitung zum Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung (BVerfGE 65, 1, 42 ff.). Dieses gewährt jeder Person die 
Befugnis, selbst darüber zu bestimmen, wer welche sie betreffenden Daten 
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zu welchem Zweck verarbeiten darf. Sie hat grundsätzlich das Recht, „selbst 
zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebens-
sachverhalte offenbart werden“. Der grundrechtliche Datenschutz in Art. 7 
und 8 GRCh und der grundrechtliche Datenschutz nach Art. 2 Abs. 1 und 
Art.1 Abs. 1 GG haben im Wesentlichen den gleichen Schutzgehalt, nämlich 
die freie Selbstbestimmung der jeweils betroffenen Person über den Um-
gang mit den sie betreffenden Daten zu schützen. In jeder fremdbestimmten 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten liegt ein 
Eingriff in dieses Grundrecht. Beschränkungen der informationellen Selbst-
bestimmung bedürfen einer „(verfassungsmäßigen) gesetzlichen Grundlage, 
aus der sich die Voraussetzungen und der Umfang der Beschränkungen klar 
und für den Bürger erkennbar ergeben und die damit dem rechtsstaatlichen 
Gebot der Normenklarheit entspricht“ (BVerfGE 65, 1, 44).

Dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung hat Hessen 
nach einer Volksabstimmung 2018 durch Art. 12a HV in seine Verfassung 
übernommen.

Ein Eingriff in die Grundrechte auf Datenschutz und informationelle Selbstbe-
stimmung durch eine Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Einwil-
ligung der betroffenen Person ist nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit 
nur zulässig, wenn er als Mittel geeignet, erforderlich und angemessen ist, 
um einen legitimen und gesetzlich vorgesehenen Zweck zu erreichen. Für 
öffentliche Stellen muss dieser Zweck im öffentlichen Interesse liegen. Dieses 
ist verfassungsrechtlich verankert und muss vom Gesetzgeber konkretisiert 
werden. Dabei hat der Gesetzgeber einen Ausgleich zwischen dem Ziel des 
Grundrechtsschutzes und dem Ziel, das öffentlichen Interesse zu verwirk-
lichen, zu finden, die eine grundrechtsverträgliche Zweckverfolgung durch 
Datenverarbeitung ermöglicht und so beiden Zielen gerecht wird.

Das Verfassungsrecht der Union und das Verfassungsrecht Deutschlands 
bestimmen auch, wer Regelungen zum Datenschutzrecht für welchen An-
wendungsbereich erlassen darf. Diese Kompetenzordnungen entscheiden 
darüber, welches Datenschutzrecht für welche Adressaten und welche Be-
reiche der Datenverarbeitung einschlägig und zu beachten ist. Die Aufteilung 
der Gesetzgebungskompetenzen in Deutschland und der Union bewirkt, dass 
das Datenschutzrecht in einem Mehrebenensystem zur Anwendung kommt.

Die Union kann ihre Gesetzgebungskompetenz für Datenschutzregelungen 
auf Art. 16 Abs. 2 Satz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) stützen. Sie kann Verordnungen oder Richtlinien erlassen, 
die sich auf Datenverarbeitungen beziehen, die „im Rahmen der Ausübung 
von Tätigkeiten (erfolgen), die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts 
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fallen“. Sie kann keine Regelungen für Datenverarbeitungen treffen, die in 
nicht unionsrechtlich geregelten Bereichen erfolgen.

Der Bund hat für den Datenschutz keine ausdrücklich zugewiesene Gesetz-
gebungskompetenz. Es ist jedoch anerkannt, dass ihm für die Regelung des 
Datenschutzes eine Annexkompetenz zusteht, die sich aus der jeweiligen 
Sachkompetenz ergibt – wie z. B. in den Bereichen des Ausweisrechts, des 
Zivil-, Straf- und Prozessrechts, des Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialversi-
cherungsrechts und der Telekommunikation. Für die allgemeine Regelung 
des Datenschutzrechts bedeutet dies, dass sich der Bund für den öffentlichen 
Bereich auf seine Annexkompetenz für das Verwaltungsverfahren für die 
Bundesverwaltung berufen kann. Für den nicht öffentlichen Bereich kann 
er allgemeine Datenschutzregelungen auf eine Annexkompetenz für den 
Bereich der Wirtschaft stützen.

Soweit der Bund sich nicht auf eine Gesetzgebungskompetenz berufen kann, 
besteht eine Gesetzgebungskompetenz des Landes. Dies gilt z. B. für den 
Verwaltungsvollzug hessischer Gesetze, die Schulen und Universitäten, die 
Gesundheitsversorgung sowie die Presse und den Rundfunk in Hessen. Dies 
gilt auch für die Abwehr und Verhütung von Straftaten und für den Straf-
vollzug. Hessen kann somit für seine öffentlichen Stellen den Datenschutz 
selbst regeln, auch soweit es um den Vollzug von Bundesrecht geht. Daher 
kann es auch den rechtlichen Rahmen für die Datenschutzaufsicht für alle 
diese Bereiche festlegen.

Die Neufassung des hessischen Datenschutzrechts durch das HDSIG geht 
zurück auf die Reform des Datenschutzrechts in der Europäischen Union 
2016. Die DS-GVO gilt seit dem 25. Mai 2018 unmittelbar in allen Mitglied-
staaten und bestimmt auch in Hessen vorrangig das Datenschutzrecht. Sie 
regelt u. a. die wichtigsten Definitionen, die allgemeinen Grundsätze des 
Datenschutzrechts und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Verar-
beitung personenbezogener Daten. Sie bestimmt die Rechte der betroffenen 
Personen, die Pflichten und Handlungsmöglichkeiten der Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeiter und enthält die Vorgaben zur Übermittlung perso-
nenbezogener Daten in Drittländer oder an internationale Organisationen. 
Schließlich regelt sie institutionelle, organisatorische und verfahrensmäßige 
Fragen der Gewährleistung des Datenschutzes. 

Die Datenschutz-Grundverordnung gilt in den Mitgliedstaaten als Teil ihrer 
Rechtsordnung. Soweit der Mitgliedstaat, also auch Hessen, Regelungen 
trifft, deren Anwendung zu einem anderen Ergebnis führen würde als die 
Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung, geht die Datenschutz-Grund-
verordnung vor. Dieser Anwendungsvorrang gilt jedoch nur insoweit, als die 
Verordnung nicht selbst den Mitgliedstaaten eigene Regelungen erlaubt hat. 
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Solche Öffnungsklauseln enthalten die Regelungen des Art. 6 Abs. 2 und 3 
DS-GVO für den öffentlichen Bereich. Daher konnte das HDSIG zu vielen 
Fragestellungen der Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen in Hessen 
konkrete Regelungen treffen, die abstrakt auch in der Datenschutz-Grund-
verordnung geregelt sind. 

Das HDSIG setzt in seinem Dritten Teil die JI-Richtlinie um. Sie zielt auf 
eine Mindestharmonisierung der Regelungen für Polizei und Strafverfol-
gungsbehörden. Soweit der Anwendungsbereich der JI-RL betroffen ist, 
gilt die Datenschutz-Grundverordnung nach ihrem Art. 2 Abs. 2 Buchstabe 
d nicht. Daher enthält die JI-Richtlinie und mit ihr das HDSIG die gleichen 
Regelungsgegenstände wie die Datenschutz-Grundverordnung und ist auf 
diese abgestimmt.

Schließlich muss Hessen auch Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 
beachten. Dies gilt vor allem für den nicht öffentlichen Bereich, der nicht im 
HDSIG geregelt ist, sondern im Bundesdatenschutzgesetz. Die Datenver-
arbeitung durch hessische öffentliche Stellen werden allein durch hessische 
Regelungen geregelt.

4. Ziele und Aufbau des Gesetzes 

Das HDSIG verfolgt drei Ziele. Erstens ergänzt und präzisiert es die Vorga-
ben der Datenschutz-Grundverordnung in Form einer Ko-Regulierung des 
Datenschutzes im Mehrebenensystem von Union und Land. Gegenüber der 
Datenschutz-Grundverordnung, die ohne Einschränkung in Hessen gilt, hat 
das Gesetz im Ersten und Zweiten Teil nur eine ergänzende und unterstüt-
zende Funktion und enthält keine Vollregelung des Datenschutzes öffentlicher 
Stellen in Hessen. Zweitens setzt es in einer Vollregelung die JI-Richtlinie 
um. Es enthält damit im Ersten und im Dritten Teil eine bereichsspezifische 
Regulierung des Datenschutzes bei der Datenverarbeitung für die Zwecke 
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten einschließlich des Schutzes vor und 
der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Drittens regelt es 
im Vierten Teil neu den Anspruch auf Zugang zu Informationen bei öffentli-
chen Stellen. Es bringt damit zum Ausdruck, dass Informationsfreiheit und 
Datenschutz in der digitalen Welt als grundrechtliche Garantien zusammen 
gesehen werden müssen.

Das HDSIG ist diesen Zielsetzungen entsprechend aufgebaut: Der Erste 
Teil des Gesetzes (§§ 1 bis 19) enthält Regelungen, die für die Anwendung 
der Datenschutz-Grundverordnung, die Umsetzung der JI-Richtlinie und 
den Informationszugang gemeinsam gelten. Der Zweite Teil (§§ 20 bis 39) 
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regelt Ergänzungen zur Datenschutz-Grundverordnung und gilt nur für Ad-
ressaten, die der Datenschutz-Grundverordnung unterfallen. Der Dritte Teil 
(§§ 41 bis 79) setzt die JI-Richtlinie um und gilt nur für die Behörden, die 
personenbezogene Daten zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung verarbeiten. Der 
Vierte Teil (§§ 80 bis 89) regelt den voraussetzungslosen Zugang zu allen 
Informationen, die in öffentlichen Stellen in Hessen verfügbar sind. Der 
Fünfte und letzte Teil des Gesetzes (§§ 90 und 91) betrifft Übergangsvor-
schriften und das Inkrafttreten. Im Folgenden sind alle Angaben zu §§ ohne 
Gesetzesbezeichnung solche des HDSIG.

5. Gemeinsame Bestimmungen 

Die für alle Adressaten geltenden gemeinsamen Bestimmungen sind im 
Ersten Teil enthalten. Sie finden uneingeschränkt auch für die Datenschutz-
regelungen im Zweiten und Dritten Teil Anwendung, während für den Vierten 
Teil nur die Begriffsbestimmungen des § 2 sowie die Vorschriften über den 
Landesdatenschutzbeauftragten Anwendung finden, der nach § 89 auch für 
die Aufsicht über den Informationszugang zuständig ist.

Der Anwendungsbereich des Gesetzes ergibt sich aus einer Zusammenschau 
der Art. 2 DS-GVO sowie der §§ 1 und 2. Als sachlichen Anwendungsbereich 
bestimmt Art. 2 Abs. 1 DS-GVO die automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen. Die Datenschutz-Grundverordnung gilt somit nicht für die nicht 
automatisierte Datenverarbeitung außerhalb von Dateisystemen. Sie erfasst 
nach Art. 2 Abs. 2 DS-GVO auch nicht die Datenverarbeitungen zu rein inner-
staatlichen Angelegenheiten der Mitgliedstaaten. Zu diesen innerstaatlichen 
Angelegenheiten gehört etwa die Gewährleistung nationaler Sicherheit und 
des Schutzes der Verfassung. Unter die innerstaatlichen Angelegenheiten 
fallen auch die verfassungsrechtlich geregelten parlamentarischen Tätig-
keiten des Landtages, auch wenn der Europäische Gerichtshof für den 
Petitionsausschuss des Hessischen Landtags entschieden hat, dass seine 
Datenverarbeitung unter die Datenschutz-Grundverordnung fällt (EuGH vom 
9.7.2020 – C-272/19, Rn. 63 ff.). Als innerstaatliche Angelegenheiten haben 
die Datenverarbeitungen bei öffentlichen Auszeichnungen und Ehrungen in 
§ 28a und in Gnadenverfahren in § 28b, zum Auskunftsrecht des Landtags 
und der kommunalen Vertretungsorgane in § 29 und zu deren Datenverar-
beitung in § 30 eine eigenständige Regelung im Gesetz erfahren. Schließlich 
gilt die Datenschutz-Grundverordnung nicht für den Anwendungsbereich der 
JI-Richtlinie. Für alle nicht von den Anwendungsbereichen der Verordnung 
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und der Richtlinie erfassten Datenverarbeitungen sieht jedoch § 1 Abs. 8 
konstitutiv vor, dass die Datenschutz-Grundverordnung sowie der Erste 
und Zweite Teil des Gesetzes entsprechende Anwendung finden, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

§ 1 Abs. 1 begrenzt die Geltung des Gesetzes auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch die öffentlichen Stellen des Landes Hessen sowie 
seiner Gemeinden und Landkreise. Nach § 2 Abs. 1 sind öffentliche Stellen 
die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtungen des Landes, der Gemeinden und Landkreise oder 
sonstige deren Aufsicht unterstehende juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. Nimmt eine 
nicht öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, 
gilt sie insoweit als öffentliche Stelle. Für nicht öffentliche Stellen in Hessen 
gilt nicht das HDSIG, sondern das BDSG. Als solche gelten nach § 2 Abs. 2 
auch öffentliche Stellen, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen 
am Wettbewerb teilnehmen. 

Nach § 1 Abs. 2 gilt das Gesetz nur nachrangig, soweit andere Rechtsvor-
schriften Fragen des Datenschutzes regeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die spezifischen Rechtsvorschriften dem Bundes- oder dem Landesrecht 
angehören. Beispiele für hessische Gesetze, die vorrangige bereichsspezifi-
sche Datenschutzregelungen enthalten, sind z. B. das Melde-, Krankenhaus-, 
Beamten-, Personalvertretungs-, Schul- oder Pressegesetz. Umgekehrt 
bietet das Gesetz in § 3 Abs. 1 eine Generalklausel für die Datenverarbei-
tung öffentlicher Stellen, die nicht bereichsspezifisch geregelt ist. Denn sie 
erklärt jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche 
Stelle für zulässig, wenn sie zur Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, 
die in der Zuständigkeit dieser Stelle liegt oder ihr in Ausübung öffentlicher 
Gewalt übertragen worden ist. Damit kann diese Generalklausel zusammen 
mit der jeweiligen Aufgabennorm die Datenverarbeitung jeder öffentlichen 
Stelle rechtfertigen, wenn sie zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

Sowohl für den Anwendungsbereich des Zweiten als auch des Dritten Teils 
soll die Regelung des § 4 zur Videoüberwachung gelten. Sie steht daher 
im Allgemeinen Teil, obwohl sie eine besondere Verarbeitungssituation 
betrifft. Sie fordert für eine zulässige Videoüberwachung, dass sie zur Auf-
gabenerfüllung öffentlicher Stellen oder zur Wahrnehmung des Hausrechts 
erforderlich ist und dass keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen überwiegen.

Die §§ 5 bis 7 regeln in Ergänzung der Art. 37 bis 39 DS-GVO die Pflicht 
zur Benennung, die Rechtsstellung und die Aufgaben der Datenschutzbe-
auftragten öffentlicher Stellen. Dabei wiederholt das HDSIG wesentliche 
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Bestimmungen der DS-GVO, regelt aber auch Fragestellungen, die der 
DS-GVO fehlen oder präzisiert deren Anforderungen für die Verhältnisse 
öffentlicher Stellen in Hessen. 

In §§ 8 bis 18 regelt das Gesetz die Stellung, die Aufgaben und Befugnisse 
des oder der Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit (HBDI). Diese Regelungen gelten für alle weiteren Teile des Gesetzes 
(siehe zu ihnen näher Kap. 9.).

6. Ergänzende Regelungen zur Datenschutz-Grundverordnung 

Wie bereits erwähnt (siehe Kap. 3.) haben Verordnungen der Europäischen 
Union allgemeine Geltung, sind ohne nationalen Umsetzungsakt in allen 
ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat als 
Teil seiner Rechtsordnung. Ihre Vorschriften haben Anwendungsvorrang 
gegenüber den Regelungen der Mitgliedstaaten. Der Anwendungsvorrang 
schließt jedoch nicht aus, dass mitgliedstaatliche Regelungen die Regelun-
gen der Verordnung präzisieren, konkretisieren oder ergänzen. Außerdem 
enthält die Datenschutz-Grundverordnung 70 Öffnungsklauseln, mit denen 
sie den Mitgliedstaaten explizit Regelungskompetenzen überträgt – zum 
Teil für ganze Regelungsbereiche wie nach Art. 6 Abs. 2 und 3 DS-GVO 
für den öffentlichen Bereich.

Soweit Regelungen das nationale Recht an eine Unionsverordnung an-
passen, besteht ein Normwiederholungsverbot. Würde das nationale Ge-
setz den Verordnungstext wiederholen, wäre es der jeweiligen Regelung 
nicht mehr anzusehen, welchen Ursprung sie hat und welcher Maßstab 
(Grundrechtecharta oder Grundgesetz) für sie entscheidend ist und welche 
Entscheidungsinstanz (Europäischer Gerichtshof oder Bundesverfassungs-
gericht) diesen Maßstab anwendet. Das Normwiederholungsverbot schließt 
jedoch nicht aus, dass mitgliedstaatliche Bestimmungen einzelne Passagen 
des Wortlauts der Unionsverordnung wiederholen, um den inneren Zusam-
menhang zwischen Unionsregelung und mitgliedstaatlicher Regelung zu 
verdeutlichen und ihren gemeinsamen Inhalt für die Adressaten verständlich 
zu machen. Diese Ausnahme greift Erwägungsgrund 8 DS-GVO auf und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten „Bestandteile der Verordnung in 
ihre jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften aufnehmen (können), soweit 
dies erforderlich ist, um die Kohärenz zu wahren und die nationalen Rechts-
vorschriften für die Personen, für die sie gelten, verständlicher zu machen“. 
Entsprechend dieser unionsrechtlichen Vorgaben ergänzt, konkretisiert oder 
präzisiert der Erste und Zweite Teil des HDSIG die abstrakten Vorgaben der 
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Verordnung für den Anwendungsbereich des Gesetzes. Er gilt nur für den 
Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung.

Die Vorschriften der §§ 20 bis 30 enthalten in Ausfüllung der Öffnungsklausel 
des Art. 6 Abs. 3 DS-GVO und weiterer Öffnungsklauseln (z. B. Art. 9, 23 
und 88f. DS-GVO) ergänzende oder präzisierende Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlichen Stellen. § 20 Abs. 1 
erlaubt die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
in Ausfüllung der Regelungsmöglichkeiten des Art. 9 Abs. 2 DS-GVO relativ 
breit. Ein Schutz der besonders sensitiven Daten wie etwa zur Gesundheit, 
zu politischen Meinungen oder zum Sexualleben wird dadurch erreicht, dass 
§ 20 Abs. 2 DS-GVO für das Wie der Datenverarbeitung angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person 
fordert und mit neuen Regelbeispielen konkretisiert. Die Zweckänderung 
erhobener Daten ermöglicht § 21 HDSIG in Konkretisierung der zulässigen 
Zweckänderung nach Art. 6 Abs. 4 DS-GVO. Die Datenübermittlungen durch 
öffentliche Stellen an andere öffentliche Stellen oder an nicht öffentliche 
Stellen erlaubt § 22 als eine besondere Form der Zweckänderung in An-
lehnung an die Vorgaben des § 21. In beiden Fällen ist die Zweckänderung 
zulässig, wenn sie im Interesse der betroffenen Person liegt oder für die 
Erfüllung bestimmter, im Gesetzestext aufgelisteter öffentlicher Interessen 
erforderlich ist. In analoger Anwendung dieser Vorgaben ist nach § 27 auch 
eine Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 
möglich. Außerdem ist eine Übermittlung an nicht öffentliche Stellen nach 
§ 22 Abs. 2 erlaubt, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist, der Dritte, an den 
die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der 
zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und die betroffene Person kein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat oder es 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche 
erforderlich ist.

Die §§ 23 bis 30 bieten ergänzende Regelungen für besondere Verarbei-
tungssituationen. So regelt § 23 rudimentär wichtige Fragen zum Schutz 
der Grundrechte in Beschäftigungsverhältnissen öffentlicher Stellen. Abs. 1 
Satz 1 erlaubt in einer Generalklausel die Verarbeitung personenbezogener 
Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, wenn 
dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für 
dessen Durchführung, Beendigung oder Abwicklung sowie zur Durchführung 
innerdienstlicher planerischer, organisatorischer, sozialer und personeller 
Maßnahmen erforderlich ist. Besondere Regelungen im Beamtenrecht 
(etwa zu Personalakten) oder im Tarifrecht gehen den Regelungen in § 23 
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vor. Weitere Erlaubnistatbestände finden sich in §§ 24 und 25 zu Daten-
verarbeitungen für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke, 
statistische Zwecke und Archivzwecke. Nach diesen ist die Verarbeitung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten auch ohne Einwilligung 
für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statis-
tische Zwecke zulässig, wenn die Verarbeitung zu diesen Zwecken erfor-
derlich ist und die Interessen des Verantwortlichen an der Verarbeitung die 
Interessen der betroffenen Person an einem Ausschluss der Verarbeitung 
überwiegen. Die Verarbeitung dieser Daten ist außerdem zulässig, wenn 
sie für Archivzwecke erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegen. 
§§ 28a und 28b erlauben die erforderliche Datenverarbeitung für öffentliche 
Auszeichnungen und Ehrungen sowie für Gnadenverfahren. 

Zum Schutz der Rundfunkfreiheit des Hessischen Rundfunks regelt § 28, 
dass im journalistischen Bereich der Rundfunktätigkeit der Datenschutz durch 
eine Beauftragte oder einen Beauftragten für den Datenschutz des Hessi-
schen Rundfunks überwacht wird. § 29 gibt dem Landtag und kommunalen 
Vertretungsorganen ein Auskunftsrecht zur Datenverarbeitung gegenüber 
der Exekutive. Schließlich ermöglicht § 30 die Datenverarbeitung im Landtag 
zu Verwaltungszwecken im jeweils erforderlichen Umfang. Die Datenver-
arbeitung des Landtags und der Fraktionen zu politisch-parlamentarischen 
Zwecken regeln weder die Datenschutz-Grundverordnung noch das HDSIG. 
Sie werden der Selbstregulierung durch den Landtag überlassen. Er hat 
von ihr durch eine Datenschutzordnung des Landtags Gebrauch gemacht.

Die §§ 26 sowie 31 bis 35 enthalten Einschränkungen von Betroffenenrechten, 
die auf Art. 23 DS-GVO gestützt werden. Sie betreffen Informationspflichten 
der Verantwortlichen sowie das Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchs-
recht der betroffenen Person. Sie können diese Rechte zugunsten öffentlicher 
Interessen nur beschränkt geltend machen. Informations-, Auskunfts- und 
Benachrichtigungspflichten entfallen, wenn ihre Erfüllung die Wahrung 
rechtlich geschützten Geheimnisse in Frage stellen würde. 

Die §§ 36 bis 38 regeln ergänzend zur Sanktionsregelung in Art. 83 DS-
GVO die Verhängung von Sanktionen bei Verstößen gegen die Verordnung 
und das Gesetz. Sie regeln das Bußgeld- und Strafverfahren bei Verstößen 
gegen Art. 83 DS-GVO sowie ergänzend Straf- und Bußgeldvorschriften für 
Verstöße durch natürliche Personen, die nicht von Art. 83 DS-GVO erfasst 
sind. Für Verantwortliche aus dem nicht öffentlichen Bereich gelten die 
Vorgaben der §§ 41 bis 43 BDSG.
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7. Umsetzung der JI-RL 

Für die öffentlichen Stellen, die personenbezogene Daten zum Zweck der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, verarbeiten, also vor allem für 
Polizei und Strafverfolgungsbehörden, gilt nach Art. 2 Abs. 2 Buchstabe d 
DS-GVO nicht die Datenschutz-Grundverordnung, sondern die JI-Richtlinie 
(siehe Kap. 3.). Der Dritte Teil des Gesetzes dient dazu, diese Richtlinie 
im allgemeinen hessischen Datenschutzrecht umzusetzen. Eine Richtlinie 
der Europäischen Union gibt dem Gesetzgeber – im Gegensatz zu einer 
Unions-Verordnung – eine größere Freiheit in der Umsetzung, weil sie nur 
hinsichtlich ihrer Ziele verbindlich ist, der nationale Gesetzgeber sie aber 
in die Systematik und Sprache des nationalen Rechtssystems einpassen 
kann. Die JI-Richtlinie ist zwar in enger Abstimmung und zusammen mit 
der Datenschutz-Grundverordnung entwickelt worden, muss aber alle für 
sie relevanten Regelungen selbst treffen. Dies galt auch für die Umsetzung 
durch den hessischen Gesetzgeber. Er musste alle Regelungen, die für unter 
die Datenschutz-Grundverordnung fallende öffentliche Stellen durch die Ver-
ordnung geregelt sind, im Dritten Teil eigenständig festlegen. Insofern enthält 
der Dritte Teil viele parallele Regelungen zur Datenschutz-Grundverordnung 
und zum Zweiten Teil des Gesetzes. Er enthält somit bereichsspezifische 
Regelungen und gilt nur für den Anwendungsbereich der JI-Richtlinie, nicht 
für andere öffentliche Stellen in Hessen. Ergänzend ist der Erste Teil anwend-
bar, der für die Anwendungsbereiche der Datenschutz-Grundverordnung wie 
auch der JI-Richtlinie gleichermaßen gilt. Daher gilt auch für die Vorschriften 
des Dritten Teils der Vorrang spezifischerer Datenschutzregelungen. So 
gehen z. B. für die Datenverarbeitung der Polizei die Vorschriften der §§ 13 
bis 29a HSOG vor und nehmen den Vorschriften des Dritten Teils viel von 
ihrer praktischen Relevanz. 

§§ 40 bis 42 HDSIG regeln den spezifischen Anwendungsbereich des Dritten 
Teils, wichtige nur für den Dritten Teil geltende Begriffsbestimmungen und 
allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen des § 41 sind die Definitionen in 
§ 2 und 3 Abs. 2 zu beachten. Die allgemeinen Grundsätze des § 42 sind 
den Grundsätzen des Art. 5 DS-GVO zwar sehr ähnlich, unterscheiden sich 
aber entsprechend des Anwendungsbereichs im Detail.

§§ 42 bis 49 enthalten allgemeine Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden. Sie betreffen die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten in § 43, die 
Verarbeitungen der Daten zu anderen Zwecken nach § 44, die Verarbeitung 
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für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke, archivarische 
und statistische Zwecke in § 45. Diese Regelungen ermöglichen die Daten-
verarbeitung unter vergleichbaren, dem spezifischen Bereich angepassten 
Voraussetzungen wie die §§ 20, 21, 24 und 25. § 46 enthält Anforderungen 
an eine Einwilligung als wirksame Rechtsgrundlage, die im Anwendungs-
bereich der JI-RL mangels Freiwilligkeit weniger zur Anwendung kommen 
kann wie im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung. Die 
Bindung der Datenverarbeitung durch einen Auftragnehmer an die Weisun-
gen eines Auftraggebers regelt § 47. § 48 schließlich bestimmt die mit der 
Datenverarbeitung verbundenen Geheimhaltungspflichten. 

Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende Ent-
scheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person 
verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist nach § 49 nur zulässig, 
wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Sie darf nach § 49 Abs. 2 
nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten beruhen, sofern 
nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie 
der berechtigten Interessen der betroffenen Personen getroffen wurden. 
Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage 
von besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, 
ist nach § 49 Abs. 3 verboten.

§§ 50 bis 56 regeln die Rechte, auf die sich eine betroffene Person berufen 
kann. Sie ist nach § 50 über Datenverarbeitungen vorab zu informieren und 
gemäß § 51 nachträglich zu benachrichtigen. Sie kann im Rahmen des § 52 
Auskünfte verlangen und nach § 53 Rechte auf Berichtigung, Löschung 
und Einschränkung geltend machen. § 54 enthält Verfahrensvorgaben, 
wenn eine betroffene Person Rechte geltend macht, die ihr dies erleichtern 
sollen. Sie kann sich nach § 55 jederzeit mit einer Beschwerde an die oder 
den HBDI wenden und nach § 56 gegen eine Entscheidung oder gegen 
die Untätigkeit der oder des HBDI gerichtlich vorgehen. Aufgrund der Auf-
gaben der zuständigen Behörden sind die Rechte der betroffenen Person 
im Vergleich zur Datenschutz-Grundverordnung eingeschränkt. Beispiele 
für solche Einschränkungen bestehen darin, dass durch die Erfüllung der 
Rechte betroffener Personen die öffentliche Sicherheit oder Rechte oder 
Freiheiten Dritter gefährdet würden.

§§ 57 bis 72 normieren umfangreiche Pflichten der Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter, wie sie ähnlich auch die Datenschutz-Grundverord-
nung fordert. Diese betreffen in § 57 Anforderungen an Auftragsverarbei-
tungsverhältnisse, in § 58 Anforderungen an gemeinsame Verfahren und 
gemeinsam Verantwortliche und in § 59 Anforderungen an die Sicherheit 
der Datenverarbeitung. Mithilfe von Datenschutz durch Technikgestaltung 
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und datenschutzfreundliche Voreinstellungen hat der Verantwortliche nach 
§ 66 die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen. Sind Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener Daten erfolgt, hat der Verantwortliche 
nach §§ 60 und 61 diese der oder dem HBDI zu melden und die betroffenen 
Personen über sie zu benachrichtigen. Er hat nach § 72 zu ermöglichen, 
dass ihm vertrauliche Meldungen von Verstößen zugeleitet werden können. 
Unter den Voraussetzungen der §§ 62 ff. haben Verantwortliche eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung durchzuführen und zuvor die oder den HBDI zu 
konsultieren. Nach § 65 sind die Verantwortlichen verpflichtet, ein Verzeichnis 
ihrer Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Schließlich haben Verantwortliche 
und Auftragsverarbeiter nach § 63 mit der oder dem HBDI bei der Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben zusammenzuarbeiten.

Aufgrund der Sensitivität der zu verarbeitenden Daten und des erhöh-
ten Risikos ihrer Verarbeitung für die betroffenen Personen enthalten die 
JI-Richtlinie und der Dritte Teil des Gesetzes besondere – in der Daten-
schutz-Grundverordnung nicht enthaltene – Regelungen, die dieses Risiko 
minimieren sollen. So müssen die Verantwortlichen z. B. nach §§ 67 und 
68 jeweils zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen und 
zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen unterscheiden. Vor 
einer Übermittlung müssen sie nach § 69 eine besondere Qualitätssiche-
rung der personenbezogenen Daten durchführen. Schließlich müssen sie 
wichtige Verarbeitungsvorgänge nach § 71 protokollieren, um eine Daten-
schutzaufsicht zu ermöglichen. 

Da die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten, die Strafvollstreckung sowie der Schutz vor und 
die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oft internationale 
Kontakte – auch mit Stellen außerhalb der Europäischen Union und des 
Schengen-Raums – erfordern, regeln die §§ 73 bis 76 die Datenübermitt-
lungen an Stellen in Drittländern und an internationale Organisationen. 
Liegt kein Angemessenheitsbeschluss für das Empfängerland vor, darf die 
Übermittlung nur nach den Vorgaben der §§ 74 bis 76 erfolgen. Innerhalb 
der Europäischen Union und des Schengen-Raums müssen die Aufsichts-
behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenarbeiten und sich nach 
§ 77 gegenseitig Amtshilfe leisten.

8. Regelungen zur Informationsfreiheit 

Das Gesetz dient nicht nur dem Datenschutz, sondern auch der Gewähr-
leistung von Informationsfreiheit. Zwischen beiden Zielsetzungen besteht 
ein Spannungsverhältnis, zugleich aber bilden beide die Grundlage für eine 
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freiheitliche Informationsordnung. Sowohl informationelle Selbstbestimmung 
als auch Informationsfreiheit zielen objektivrechtlich zur Stärkung der Demo-
kratie auf die gleiche Informations- und Kommunikationsordnung. Sie wollen 
das bürgerschaftliche Engagement befördern, auf die ein republikanischer 
und demokratischer Staat angewiesen ist. Genauer wollen sie ein informat-
orisches Gleichgewicht zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Verwaltung 
herstellen – indem die informationelle Selbstbestimmung das Sammeln 
personenbezogener Daten durch die Verwaltung auf das für die jeweilige 
Zweckerreichung Erforderliche beschränkt und die Informationsfreiheit die 
Information der Verwaltung im Rahmen des – unter Berücksichtigung entge-
genstehender Interessen – Möglichen auf Bürgerinnen und Bürger erweitert.

Dementsprechend enthält die Grundrechtecharta der Europäischen Union 
nicht nur Grundrechte für den Datenschutz, sondern gewährleistet in Art. 11 
Abs. 1 GRCh auch eine Informationsfreiheit, „Informationen und Ideen ohne 
behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen 
und weiterzugeben“. Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union gewährt Art. 42 GRCh. Das Informati-
onsfreiheitsrecht des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG enthält kein Grundrecht auf 
individuellen Zugang zu Behördenakten. Vielmehr wird der Zugang nur zu 
„allgemein zugänglichen“ Informationen gewährt. Zu welchen Informationen 
der Zugang allgemein besteht, bestimmt der Gesetzgeber und, soweit er 
nichts bestimmt hat, entscheidet die Verwaltung nach Maßgabe der Ge-
setze. Wenn und soweit der Gesetzgeber einen Zugang zu Behördenakten 
geschaffen hat, fällt dieser unter den Schutz des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. 
Er wird aber nicht durch dieses Grundrecht erzwungen. Ein Grundrecht auf 
Informationsfreiheit kennt die Hessische Verfassung allerdings nicht.

Der Vierte Teil des HDSIG enthält Bestimmungen zum Recht auf Informa-
tionszugang gegenüber öffentlichen Stellen und zur Einführung einer oder 
eines Hessischen Informationsfreiheitsbeauftragten. Für diesen Teil gelten 
aus dem Ersten Teil nur die Definitionen öffentlicher Stellen in § 2 sowie die 
Regelungen zu der oder dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz in 
den §§ 8 bis 18.

§ 80 gewährt jeder Person einen Anspruch gegenüber der öffentlichen 
Stelle auf Zugang zu amtlichen Informationen. § 81 präzisiert den Anwen-
dungsbereich gegenüber den Definitionen in § 2 Abs. 1 bis 3. Bestimmte 
öffentliche Stellen sind von diesem Anspruch ganz oder teilweise ausge-
nommen. gegenüber öffentlichen Stellen der Gemeinden und Landkreise 
gilt der Anspruch nur, soweit diese die Anwendung des Vierten Teils durch 
Satzung ausdrücklich bestimmt haben. Solche Satzungen hat bisher nur 
eine Minderzahl der Gemeinden und Landkreise in Hessen beschlossen. 
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Die §§ 82 bis 84 schränken den Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informa-
tionen zum Schutz besonderer öffentlicher Interessen, personenbezogener 
Daten und behördlicher Entscheidungsprozesse ein. Nach § 85 kann der 
Anspruch durch einen Antrag und nach § 86 nach Verfahrensbeteiligung 
Dritter geltend gemacht werden. Vorgaben zur Entscheidung über den An-
trag enthält § 87. Einfache Auskünfte und Einsichtnahmen sind nach § 88 
kostenfrei. Für andere Amtshandlungen werden Kosten nach dem Verwal-
tungskostengesetz erhoben. 

§ 89 führt die Institution der oder des Hessischen Beauftragten für Informati-
onsfreiheit ein, dessen Aufgaben von der oder dem Hessischen Beauftragten 
für Datenschutz wahrgenommen werden. An sie oder ihn kann sich jede 
Person wenden, die sich in ihrem Recht auf Informationszugang verletzt 
sieht. Da die Aufsichtsbehörde die Funktionen des Datenschutzbeauftragten 
und des Informationsfreiheitsbeauftragten wahrnimmt, heißt sie oder er seit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes die oder der „Hessische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit“.

9. Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 

Die oder der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(HBDI) ist die zuständige Aufsichtsbehörde für alle Verantwortlichen, die dem 
Anwendungsbereich des HDSIG unterfallen – für die Einhaltung der Vorga-
ben sowohl zum Datenschutz als auch zum Informationszugang. Sie oder 
er führt außerdem nach § 40 BDSG die Aufsicht über die nicht öffentlichen 
Stellen und öffentlich-rechtlichen Wettbewerbsunternehmen, die in Hessen 
niedergelassen sind. Aus unions- und verfassungsrechtlichen Gründen 
gibt es jedoch wenige Ausnahmen von dieser umfassenden Zuständigkeit. 
Nach Art. 55 Abs. 3 DS-GVO und § 13 Abs. 5 ist die oder der HBDI nicht 
zuständig für die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen 
Tätigkeit vorgenommenen Datenverarbeitungen. Diese Aufsicht üben die 
Gerichte selbst aus. Soweit der Hessische Rundfunk personenbezogene 
Daten zu journalistischen Zwecken verarbeitet, übt nach § 28 zum Schutz 
der Rundfunkfreiheit nicht die oder der HBDI die Aufsicht aus, sondern ein 
vom Rundfunkrat bestellter Datenschutzbeauftragter der Rundfunkanstalt. 
Schließlich ist die oder der HBDI nach § 30 Abs. 1 für die Aufsicht über den 
Landtag nur insoweit zuständig, als er in Verwaltungsangelegenheiten tätig 
wird. Die Datenschutzaufsicht über die parlamentarischen Tätigkeiten übt 
das Datenschutzgremium nach § 15 der Datenschutzordnung von 2022 des 
Hessischen Landtags aus.



Einführung

19

Stellung, Aufgaben und Befugnisse der oder des HBDI sind in Art. 51 bis 
59 DS-GVO sowie in §§ 8 bis 18 geregelt. Nach Art. 54 Abs. 1 DS-GVO ist 
jeder Mitgliedstaat verpflichtet, eine Aufsichtsbehörde zu errichten, deren 
Rechtsstellung gewährleistet, dass sie gemäß Art. 52 Abs. 1 DS-GVO bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse völlig 
unabhängig handelt. Nach § 8 Abs. 1 ist daher die oder der HBDI als eine 
oberste Landesbehörde eingerichtet – vergleichbar einem Ministerium oder 
dem Landesrechnungshof. Sie oder er handelt gemäß § 8 Abs. 2 in Ausübung 
ihres oder seines Amtes unabhängig und ist nur dem Gesetz unterworfen. 
Sie oder er unterliegt bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und bei 
der Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse weder direkter noch indirekter 
Beeinflussung von außen und ersucht weder um Weisung noch nimmt sie 
oder er Weisungen entgegen. Nach Art. 52 Abs. 4 DS-GVO und § 18 Abs. 1 
muss die Aufsichtsbehörde mit den personellen, technischen und finanzi-
ellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen ausgestattet sein, 
die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse – auch im Rahmen der 
Amtshilfe für andere Aufsichtsbehörden, für die Zusammenarbeit mit diesen 
und für die Mitwirkung im Europäischen Datenschutzausschuss – effektiv 
wahrnehmen zu können. Daher verfügt die oder der HBDI über eigenes 
Personal und einen eigenen Haushalt. Dieser ist im Einzelplan des Landtags 
in einem eigenen Kapitel auszuweisen. Die Präsidentin oder der Präsident 
des Landtags nimmt die Personal- und Sachausstattung nach Auswahl der 
oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten vor. Der oder die HBDI übt 
die Fach- und Dienstaufsicht über ihre oder seine Beschäftigten aus.

Die oder der HBDI wird nach § 9 vom Landtag auf Vorschlag der Landesre-
gierung mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Abgeordneten für die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl fand in der Praxis bisher immer 
ohne Aussprache statt, um das Ansehen der oder des HBDI nicht zu be-
schädigen. Sie oder er muss nach Art. 53 Abs. 2 DS-GVO und § 10 über 
die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und die Ausübung ihrer oder 
seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde 
insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfü-
gen und die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Dienst haben.

Die oder der HBDI ist nur dem Gesetz unterworfen und unterliegt als oberste 
Landesbehörde keiner Dienst-, Fach- oder Rechtsaufsicht einer übergeord-
neten Stelle. Die Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse wird nur von den 
Gerichten überprüft. Dies sichert ihre oder seine Unabhängigkeit. Dennoch 
wird sie oder er versuchen, Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu begrün-
den und mit der Amtsführung sachlich zu überzeugen. Daher ist es rechtlich 
problematisch, aber von politischer Bedeutung, dass der Landtag, der sie 
oder ihn gewählt hat, ebenso wie seine Ausschüsse nach § 8 Abs. 4 Satz 
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2 ihre oder seine Anwesenheit verlangen und ihn um Erläuterung seiner 
Amtsführung bitten können. Um die unabhängige Amtsführung der oder des 
HBDI zu schützen, kann er nach Art. 53 Abs. 4 DS-GVO nur dann ihres oder 
seines Amtes enthoben werden, wenn sie oder er eine schwere Verfehlung 
begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. Zur Umsetzung dieser Vorgabe sieht 
das HDSIG für die Amtsenthebung ein kompliziertes Verfahren vor. Nach 
§ 11 Abs. 2 können ihr oder ihm das Amt und die Rechte aus dem Amt nur 
abgesprochen werden, wenn Tatsachen vorliegen, die bei einer Beamtin 
oder einem Beamten die Entlassung nach den §§ 22 und 23 Abs. 1 und 3 
Nr. 1 Beamtenstatusgesetz oder die Beendigung des Dienstverhältnisses 
nach § 24 Beamtenstatusgesetz rechtfertigen. Diese Feststellung ist nur 
durch ein Urteil des Staatsgerichtshofs möglich. Der Antrag auf Erhebung 
der Klage muss von mindestens 15 Mitgliedern des Landtags unterzeichnet 
sein und bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl 
seiner Mitglieder.

Die oder der HBDI ernennt nach § 11 Abs. 4 für den Fall der Verhinderung 
oder des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Amt für die Zeit bis zur Wahl 
einer oder eines neuen HBDI eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten 
ihrer oder seiner Dienststelle zur Vertreterin oder zum Vertreter. Dadurch 
wird sichergestellt, dass immer eine ständige Amtsausübung und eine durch-
gängige Datenschutzaufsicht besteht. Als Verhinderung gilt auch, wenn im 
Einzelfall in der Person der oder des HBDI Gründe vorliegen, die bei einer 
Richterin oder einem Richter zum Ausschluss von der Mitwirkung oder zur 
Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit führen können. 

Art. 57 Abs. 1 DS-GVO überträgt der oder dem HBDI insgesamt 22 Aufga-
ben. Diese werden von § 13 konkretisiert und um die Aufgaben, die bei der 
Umsetzung der JI-Richtlinie nach den Vorgaben des Dritten Teils anfallen, 
ergänzt. Besondere Beachtung verdient die zusätzliche Aufgabe des § 13 
Abs. 3, weil diese auf die Begründung für das erste Datenschutzgesetz von 
Hessen 1970 zurückgeht und sich in anderen Datenschutzgesetzen so nicht 
finden lässt. Danach beobachtet die oder der HDBI „die Auswirkungen der 
automatisierten Datenverarbeitung auf die Arbeitsweise und die Entschei-
dungsbefugnisse der öffentlichen Stellen, insbesondere ob diese zu einer 
Verschiebung in der Gewaltenteilung zwischen den Verfassungsorganen 
des Landes, zwischen den Organen der kommunalen Selbstverwaltung 
oder zwischen der staatlichen Verwaltung und der kommunalen Selbst-
verwaltung führen. Sie oder er soll Maßnahmen anregen, die geeignet 
erscheinen, derartige Auswirkungen zu verhindern“. Da diese vielfältigen 
Aufgaben – bei der beschränkten Ausstattung des HBDI mit derzeit etwa 
60 Vollzeitstellen – nicht alle mit der gleichen Intensität verfolgt werden 
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können, ist es eine weitere Aufgabe der oder des HBDI, hier zeitliche und 
sachliche Prioritäten zu setzen. 

Art. 58 DS-GVO überträgt der oder dem HBDI zur Erfüllung seiner Aufga-
ben 26 umfassende und weitreichende Untersuchungs-, Abhilfe, Genehmi-
gungs- und Beratungsbefugnisse. So kann sie oder er z. B. die Berichtigung 
oder Löschung von Daten anordnen oder sogar eine vorübergehende oder 
endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, 
verhängen. § 14 konkretisiert diese Befugnisse hinsichtlich der Verfahren, die 
bei ihrer Ausübung zu beachten sind. So sieht er z. B. vor, dass im Regelfall 
der öffentlichen Stelle vor einer Ausübung bestimmter Befugnisse Gelegen-
heit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist zu geben und 
die vorgesetzte Behörde zu informieren ist. Die oder der HBDI ist zu einer 
effektiven Durchsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben verpflichtet. Für 
die Ausübung dieser Befugnisse steht ihr oder ihm ein Entschließungs- und 
ein Auswahlermessen zu. Bei der Ausübung dieser Befugnisse hat er gemäß 
Art. 58 Abs. 4 DS-GVO auch die Grundrechte der Verantwortlichen und da-
rüber hinaus auch die verfassungsrechtlichen Aufgaben staatlicher Stellen 
zu berücksichtigen, in die sie oder er durch seine Anordnungen eingreift. 

Die §§ 11, 12 und 15 benennen Pflichten, die die oder der HBDI zu erfüllen 
hat. Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 darf die oder der HBDI keine Handlungen 
vornehmen, die mit ihren oder seinen Aufgaben nicht vereinbar sind, und 
übt während der Amtszeit keine mit dem Amt nicht zu vereinbarende ent-
geltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. Sie oder er erteilt dem Landtag 
jährlich Auskunft über Art und Umfang der von ihr oder ihm im Kalenderjahr 
ausgeübten Nebentätigkeiten sowie über die dafür erhaltenen Vergütungen. 
Nach § 12 sind sie oder er und die in seiner Dienststelle Beschäftigten zur 
Verschwiegenheit über die bei der amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten verpflichtet. Nach Art. 59 DS-GVO und § 15 Abs. 3 hat sie 
oder er in einem Jahresbericht über das Ergebnis ihrer oder seiner Tätigkeit 
zu berichten.

Nach § 13 Abs. 4 ist die oder der HBDI auch zuständige Behörde für Sank-
tionen wegen Verstößen gegen Datenschutzrecht. Nach Art. 83 DS-GVO 
sollen Verantwortliche in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sanktioniert werden, wenn sie gegen Vorgaben der DS-GVO 
verstoßen haben. Die oder der HBDI kann gegenüber Verantwortlichen aus 
dem nicht öffentlichen Bereich für einen solchen Verstoß Geldbußen von 
bis zu 20.000.000 Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % 
seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahrs verhängen, je nachdem, welcher der Beträge höher ist. 
Gegenüber Behörden dürfen nach § 36 Abs. 2 keine Geldbußen verhängt 
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werden. Für natürliche Personen, die im Regelfall beim Verantwortlichen 
beschäftigt sind, sehen §§ 37 und 38 Sanktionen vor. Für die in § 37 Abs. 1 
beschriebenen Straftaten können Haft- oder Geldstrafen verhängt werden. 
Diesen Straftatbestand erfüllt, wer personenbezogene Daten, die nicht 
allgemein zugänglich sind, ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
durch unrichtige Angaben erschleicht, und hierbei gegen Entgelt oder in 
der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen an-
deren zu schädigen. Zuständig für die Verfolgung dieser Straftaten ist die 
Staatsanwaltschaft. Die oder der HBDI kann zur Verfolgung dieser Straftaten 
einen Strafantrag stellen. Nach § 38 handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen § 22 Abs. 2 Satz 2 personenbezogene Daten für 
andere Zwecke verarbeitet, als für die sie übermittelt wurden. Eine solche 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. Zuständig für die Verhängung der Geldbuße ist die oder der HBDI.

10. Ausblick 

Die Reform des Datenschutzrechts in der Europäischen Union hat das 
geltende Datenschutzrecht zwar politisch und gesellschaftlich aufgewertet, 
rechtlich aber insgesamt verkompliziert. Es wird geprägt durch eine Ko- 
Regulierung durch die Union, den Bund und das Land Hessen. Der Blick in 
das Landesdatenschutzgesetz allein genügt nicht mehr. Vielmehr sind immer 
mehrere Gesetzeswerke zu berücksichtigen und schwierige Abgrenzungen 
vorzunehmen. Bei vielen Regelungen des HDSIG ist es zumindest umstrit-
ten, ob sie mit den unionsrechtlichen Vorgaben vereinbar sind. Auch das 
Verständnis der Regelungen des HDSIG fällt selbst Juristinnen und Juristen 
schwer, weil der erste Teil des Gesetzes für die Anwendungsbereiche des 
Zweiten und des Dritten Teils gemeinsam gilt, der Zweite und der Dritte Teil 
sich in ihrem Anwendungsbereich aber gegenseitig ausschließen. Inhaltlich 
bieten die Regelungen des HDSIG jedoch weitgehend praktikable Lösungen 
für die Datenschutzprobleme, sodass im Anwendungsbereich des Gesetzes 
ein lückenloser Datenschutz möglich ist.

Für die bekannten Herausforderungen ermöglichen das HDSIG und die 
Datenschutz-Grundverordnung der Datenschutzpraxis Reaktions- und Vor-
sorgemöglichkeiten, die zu einem befriedigenden Schutz der Grundrechte 
der betroffenen Personen führen. Die Verantwortlichen nutzen jedoch immer 
wieder neue Formen der Datenverarbeitung, die ihnen innovative Geschäfts-
modelle und Verwaltungspraktiken ermöglichen und so ihren Interessen noch 
besser entsprechen. Ob diese auch Vorteile für die betroffenen Personen 
bieten, ist in vielen Fällen wenig wahrscheinlich. Daher muss diesen zu-
künftigen Entwicklungen große Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. 
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Sie erfordern immer wieder neue Einschätzungen und Bewertungen der 
Missbrauchsmöglichkeiten und der Gefährdungen des Grundrechtsschutzes, 
aber auch der Möglichkeiten zur datenschutzgerechten Technikgestaltung 
und zur Suche nach Lösungen des Widerspruchs zwischen Datenschutz 
und Datennutzung.

Prof. Dr. Alexander Roßnagel

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
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ERSTER TEIL 
Gemeinsame Bestimmungen

HDSIG    Erster Teil – Gemeinsame Bestimmungen

Erster Abschnitt 
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 
Erster Abschnitt – Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die öffentlichen Stellen des Landes, der Gemeinden und Landkreise.

(2) Andere Rechtsvorschriften über den Datenschutz gehen vorbehaltlich 
des Abs. 3 den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Regeln sie einen Sach-
verhalt, für den dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht abschließend, finden die 
Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung. Die Verpflichtung zur Wahrung 
gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt 
unberührt.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts 
personenbezogene Daten verarbeitet werden.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes, ausgenommen § 28, finden keine 
Anwendung, soweit der Hessische Rundfunk personenbezogene Daten zu 
journalistischen Zwecken verarbeitet.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit 
das Recht der Europäischen Union, insbesondere die Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz- Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 
S. 72) in der jeweils geltenden Fassung, unmittelbar gilt.

(6) Bei Verarbeitungen zu den in Art. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
genannten Zwecken stehen die Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gleich. Andere Staaten gelten insoweit als Drittländer.
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(7) Bei Verarbeitungen zu den in Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufde-
ckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/
JI des Rates (ABl. EU Nr. L 119 S. 89) genannten Zwecken stehen die bei 
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen- Besitzstandes 
assoziierten Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich. 
Andere Staaten gelten insoweit als Drittländer.

(8) Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffentliche Stel-
len im Rahmen von Tätigkeiten, die nicht in den Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 fallen, 
finden die Verordnung (EU) Nr. 2016/679 sowie der Erste und Zweite Teil 
entsprechende Anwendung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(9) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf anonyme 
Informationen oder anonymisierte Daten.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Stellen sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege 
und andere öffentlich- rechtlich organisierte Einrichtungen des Landes, der 
Gemeinden und Landkreise oder sonstige deren Aufsicht unterstehende 
juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen 
ungeachtet ihrer Rechtsform. Nimmt eine nicht öffentliche Stelle hoheitliche 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle 
im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Öffentliche Stellen gelten als nicht öffentliche Stellen, soweit sie als 
öffentlich- rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. Insoweit 
finden die für nicht öffentliche Stellen geltenden Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes und die §§ 5 bis 18 und 23 Anwendung.

(3) Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen, die Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung 
nicht öffentlicher Stellen als öffentliche Stellen, wenn einer oder mehreren 
öffentlichen Stellen die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder der Stim-
men zusteht. Beteiligt sich eine Vereinigung des privaten Rechts, die nach 
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Satz 1 als öffentliche Stelle gilt, an einer weiteren Vereinigung des privaten 
Rechts, so finden Satz 1 und Abs. 2 entsprechende Anwendung. 

(4) Anonyme Informationen sind solche Informationen, die sich nicht auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Perso-
nenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass 
die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann, sind 
anonymisierte Daten. Eine natürliche Person ist identifizierbar, wenn sie 
unter Berücksichtigung aller Mittel, die von dem Verantwortlichen oder einer 
anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt wer-
den, um die Identität der natürlichen Person direkt oder indirekt zu ermitteln, 
identifiziert werden kann. Bei der Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem 
Ermessen wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person ge-
nutzt werden, sollten alle objektiven Faktoren, insbesondere die Kosten 
der Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand, herangezogen 
werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare Technologie 
und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind. 

Zweiter Abschnitt 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Zweiter Abschnitt – Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 3 
Verarbeitung personenbezogener Daten, Auftragsverarbeitung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle 
ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwort-
lichen liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist.

(2) Als Auftragsverarbeiter gelten auch Personen und Stellen, die im Auftrag 
Wartungsarbeiten und vergleichbare Hilfstätigkeiten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten erledigen.

§ 4 
Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch- elektroni-
schen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie
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1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen überwiegen. 

(2) Der Umstand der Beobachtung sowie der Name und die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt erkennbar zu machen. 

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Abs. 1 erhobenen Daten 
ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiter-
verarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche 
und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten und nicht 
geringfügigen Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist.

(4) Die Daten sind zu löschen, sobald sie zur Erreichung des Zwecks nicht 
mehr erforderlich sind oder wenn schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

Dritter Abschnitt 
Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen 
Dritter Abschnitt – Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen

§ 5 
Benennung

(1) Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte oder einen 
Datenschutzbeauftragten sowie deren oder dessen Vertreterin oder Vertreter.

(2) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter Berücksichtigung ihrer Orga-
nisationsstruktur und ihrer Größe eine gemeinsame Datenschutzbeauftragte 
oder ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage ihrer oder 
seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere ihres oder seines Fach-
wissens benannt, das sie oder er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts 
und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ihrer oder seiner 
Fähigkeit zur Erfüllung der in § 7 genannten Aufgaben.
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(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigte oder Beschäftigter 
der öffentlichen Stelle sein oder ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage 
eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.

(5) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten der oder des Da-
tenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der oder dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten mit.

§ 6 
Rechtsstellung

(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte 
ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 

(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die Datenschutzbeauftragte oder den 
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben 
nach § 7, indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen 
Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbei-
tungsvorgängen sowie die zur Erhaltung ihres oder seines Fachwissens 
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt. Insbesondere ist die oder 
der Datenschutzbeauftragte im erforderlichen Umfang von der Erfüllung 
anderer Aufgaben freizustellen. 

(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbe-
auftragte bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben keine Anweisungen 
bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Die oder der Datenschutz-
beauftragte untersteht und berichtet unmittelbar der höchsten Leitungsebene 
der öffentlichen Stelle. Die oder der Datenschutzbeauftragte darf von der 
öffentlichen Stelle wegen der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben nicht 
abberufen oder benachteiligt werden. 

(4) Beschäftigte der öffentlichen Stellen können sich ohne Einhaltung des 
Dienstwegs in allen Angelegenheiten des Datenschutzes an die oder den 
Datenschutzbeauftragten wenden. Betroffene Personen können die Da-
tenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung 
ihrer Rechte nach der Verordnung (EU) Nr. 2016/679, diesem Gesetz so-
wie anderen Rechtsvorschriften über den Datenschutz im Zusammenhang 
stehenden Fragen zu Rate ziehen. Die oder der Datenschutzbeauftragte ist 
zur Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen Person verpflichtet, 
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die ihr oder ihm in der Eigenschaft als Datenschutzbeauftragte oder Daten-
schutzbeauftragter Tatsachen anvertraut hat. Die Verschwiegenheitspflicht 
erstreckt sich auch auf die Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffene 
Person zulassen, sowie auf diese Tatsachen selbst, soweit die oder der 
Datenschutzbeauftragte nicht durch die betroffene Person davon befreit wird.

(5) Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit 
Kenntnis von Daten erhält, für die der Leitung oder einer bei der öffentlichen 
Stelle beschäftigten Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch der oder dem Datenschutz-
beauftragten und den ihr oder ihm unterstellten Beschäftigten zu. Über die 
Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnisverwei-
gerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass diese 
Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. So weit 
das Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Datenschutzbeauftragten 
reicht, unterliegen ihre oder seine Akten und andere Dokumente einem 
Beschlagnahmeverbot.

§ 7 
Aufgaben

(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen neben den in der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 genannten Aufgaben zumindest folgende Aufgaben:

1. Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und der Beschäftig-
ten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach 
diesem Gesetz und sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, 
einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 
erlassenen Rechtsvorschriften,

2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und sonstiger Vor-
schriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, sowie der 
Strategien der öffentlichen Stelle für den Schutz personenbezogener 
Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sen-
sibilisierung und der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen 
beteiligten Beschäftigten und der diesbezüglichen Überprüfungen,

3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz- Folgenabschätzung 
und Überwachung ihrer Durchführung nach § 62,

4. Zusammenarbeit mit der oder dem Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten,
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5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die oder den Hessischen Datenschutz-
beauftragten in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, 
einschließlich der vorherigen Konsultation nach § 64, und gegebe-
nenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.

Im Fall einer oder eines bei einem Gericht bestellten Datenschutzbeauf-
tragten beziehen sich diese Aufgaben nicht auf das Handeln des Gerichts 
im Rahmen seiner justiziellen Tätigkeit. 

(2) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten 
wahrnehmen. Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass derartige Aufgaben 
und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung ihrer oder 
seiner Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko 
gebührend Rechnung, wobei sie oder er die Art, den Umfang, die Umstände 
und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt.

Vierter Abschnitt 
Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte 
Vierter Abschnitt – Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte

§ 8 
Rechtsstellung und Unabhängigkeit

(1) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ist eine oberste Lan-
desbehörde. 

(2) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte handelt in Ausübung 
ihres oder seines Amtes unabhängig und ist nur dem Gesetz unterworfen. 
Sie oder er unterliegt bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und bei 
der Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse weder direkter noch indirekter 
Beeinflussung von außen und ersucht weder um Weisung noch nimmt sie 
oder er Weisungen entgegen.

(3) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte unterliegt der Rech-
nungsprüfung durch den Hessischen Rechnungshof.

(4) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse nach Maßgabe der Ge-
schäftsordnung des Landtags teilzunehmen und sich zu Fragen zu äußern, 
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die für den Datenschutz von Bedeutung sind. Der Landtag und seine Aus-
schüsse können die Anwesenheit der oder des Hessischen Datenschutz-
beauftragten verlangen. 

§ 9 
Wahl

(1) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Hessische 
Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landtags verpflichtet die Hessische 
Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten vor 
dem Landtag, ihr oder sein Amt gerecht und unparteiisch zu führen und die 
Verfassung des Landes Hessen und das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und die Gesetze getreulich zu wahren.

§ 10 
Persönliche Voraussetzungen

Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte muss über die für die 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und die Ausübung ihrer oder seiner 
Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbeson-
dere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen und die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Dienst haben. 

§ 11 
Amtsverhältnis

(1) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte steht nach Maßgabe 
dieses Gesetzes zum Land in einem öffentlich- rechtlichen Amtsverhältnis. 
Sie oder er übt ihre oder seine Tätigkeit hauptamtlich aus. Die oder der 
Hessische Datenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben ihres 
oder seines Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während 
der Amtszeit keine mit dem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder 
unentgeltliche Tätigkeit aus. Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte 
erteilt dem Landtag jährlich Auskunft über Art und Umfang der von ihr oder 
ihm im Kalenderjahr ausgeübten Nebentätigkeiten sowie über die dafür 
erhaltenen Vergütungen. 
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(2) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte wird für die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. Das Amtsverhältnis endet mit Ablauf der Amtszeit 
oder mit dem Rücktritt. Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Die Wiederwahl ist zulässig. Durch Urteil 
des Staatsgerichtshofs können ihr oder ihm das Amt und die Rechte aus 
dem Amt abgesprochen werden, wenn Tatsachen vorliegen, die bei einer 
Beamtin oder einem Beamten die Entlassung nach den §§ 22 und 23 Abs. 1 
und 3 Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570), oder die 
Beendigung des Dienstverhältnisses nach § 24 des Beamtenstatusgesetzes 
rechtfertigen. Der Antrag auf Erhebung der Klage muss von mindestens 15 
Mitgliedern des Landtags unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Die §§ 31 bis 35 des 
Gesetzes über den Staatsgerichtshof in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Januar 2001 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 
März 2015 (GVBl. S. 158), sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte kann jederzeit von ihrem 
oder seinem Amt zurücktreten. 

(4) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ernennt für den Fall der 
Verhinderung oder des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Amt für die Zeit 
bis zur Wahl einer oder eines neuen Hessischen Datenschutzbeauftragten 
eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten ihrer oder seiner Dienststelle zur 
Vertreterin oder zum Vertreter. Als Verhinderung gilt auch, wenn im Einzelfall 
in der Person der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten Gründe 
vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter zum Ausschluss von 
der Mitwirkung oder zur Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit 
führen können. 

(5) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte erhält vom Beginn des 
Kalendermonats an, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum Ende des 
Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, als Amtsbezüge ein 
Amtsgehalt in Höhe des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 7 sowie 
einen Familienzuschlag in entsprechender Anwendung des Hessischen 
Besoldungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 114), in der jeweils gel-
tenden Fassung. Für Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld, Beihilfen 
und Urlaubsangelegenheiten der oder des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten gelten die für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden 
Vorschriften entsprechend. 
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(6) Zuständig für die Festsetzung, Berechnung und Anordnung der Zahlung 
der Amtsbezüge einschließlich der Sonderzahlungen sowie der Rückfor-
derung zu viel gezahlter Amtsbezüge ist die Hessische Bezügestelle im 
Auftrag der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Zuständig für 
die Festsetzung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld ist die 
Dienststelle der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Zuständig 
für die Festsetzung der Beihilfe ist die Kanzlei des Hessischen Landtags. 

(7) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte und deren oder dessen 
Hinterbliebene erhalten Versorgung in entsprechender Anwendung der in 
Hessen für die Mitglieder der Landesregierung geltenden Bestimmungen. 
Zuständig für die Festsetzung der Versorgungsbezüge ist das Regierungsprä-
sidium Kassel im Auftrag der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten. 

§ 12 
Verschwiegenheitspflicht

Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ist, auch nach Beendigung 
ihres oder seines Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihr oder ihm bei 
ihrer oder seiner amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 
Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Satz 1 und 2 gelten entsprechend 
für ihre oder seine Beschäftigten. Die oder der Hessische Datenschutzbe-
auftragte gilt als oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 der Strafpro-
zessordnung. Sie oder er entscheidet entsprechend den Bestimmungen 
über die Vorlage- und Auskunftspflichten von Behörden in den gerichtlichen 
Verfahrensordnungen. Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte trifft 
die Entscheidungen nach § 37 Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes und § 46 
des Hessischen Beamtengesetzes für sich und die bei ihr oder ihm tätigen 
Beamtinnen und Beamten. 

§ 13 
Zuständigkeit und Aufgaben

(1) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte überwacht bei den öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Stellen sowie deren Auftragsverarbeitern 
die Anwendung dieses Gesetzes, der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und 
sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften.
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(2) Neben den Aufgaben nach Art. 57 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 hat 
die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte die Aufgaben,

1. die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über 
den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, zu überwachen 
und durchzusetzen,

2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu sensibilisieren und sie darüber aufzuklären, wobei spezifische 
Maßnahmen für Kinder und Jugendliche besondere Beachtung finden,

3. den Landtag, die im Landtag vertretenen Fraktionen, die Landesre-
gierung, die Kommunen und andere Einrichtungen und Gremien über 
legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu beraten,

4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus 
diesem Gesetz und sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, 
einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 
erlassenen Rechtsvorschriften, entstehenden Pflichten bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zu sensibilisieren,

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung 
ihrer Rechte aufgrund dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über 
den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, zur Verfügung zu stellen 
und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in 
anderen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten,

6. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden 
einer Stelle, einer Organisation oder eines Verbandes nach Art. 55 
der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 zu befassen, den Gegenstand der 
Beschwerde in angemessenem Umfang zu untersuchen und den 
Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den 
Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung zu unterrichten, ins-
besondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit 
einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist,

7. mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, auch durch 
Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheit-
liche Anwendung und Durchsetzung dieses Gesetzes und sonstiger 
Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, zu 
gewährleisten,
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8. Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger 
Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, durch-
zuführen, auch auf der Grundlage von Informationen einer anderen 
Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde,

9. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den 
Schutz personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die 
Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und

10. Beratung in Bezug auf die in § 64 genannten Verarbeitungsvorvor-
gänge zu leisten.

Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 nimmt die oder der 
Hessische Datenschutzbeauftragte zudem die Aufgaben nach § 52 Abs. 7 
auch in Verbindung mit § 51 Abs. 4, § 53 Abs. 7 und § 55 wahr.

(3) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte beobachtet die Auswir-
kungen der automatisierten Datenverarbeitung auf die Arbeitsweise und die 
Entscheidungsbefugnisse der öffentlichen Stellen, insbesondere ob diese 
zu einer Verschiebung in der Gewaltenteilung zwischen den Verfassungs-
organen des Landes, zwischen den Organen der kommunalen Selbstver-
waltung oder zwischen der staatlichen Verwaltung und der kommunalen 
Selbstverwaltung führen. Sie oder er soll Maßnahmen anregen, die geeignet 
erscheinen, derartige Auswirkungen zu verhindern. 

(4) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ist

1. zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach
a) § 38 und
b) Art. 83 Abs. 4 bis 6 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 sowie

2. zuständige Stelle für die Leistung von Hilfe nach Art. 13 Abs. 2 Buchst. 
a des Übereinkommens zum Schutz des Menschen bei der automati-
schen Verarbeitung personenbezogener Daten vom 28. Januar 1981 
(BGBl. 1985 II S. 538, 539). 

(5) Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für das Handeln der Gerichte im Rahmen 
ihrer justiziellen Tätigkeit. 

(6) Zur Erfüllung der in Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 genannten Aufgabe kann die 
oder der Hessische Datenschutzbeauftragte von sich aus oder auf Anfrage 
Stellungnahmen an den Landtag oder einen seiner Ausschüsse, die Lan-
desregierung, die Kommunen, sonstige Einrichtungen und Stellen sowie 
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an die Öffentlichkeit richten. Auf Ersuchen des Landtags oder eines seiner 
Ausschüsse, der Landesregierung, der Kommunen, sonstiger Einrichtungen 
und Stellen geht die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ferner 
Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge des Datenschutzes nach. 

(7) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte erleichtert das Einreichen 
der in Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 genannten Beschwerden durch Maßnahmen wie 
etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch 
ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausge-
schlossen werden. 

(8) Zur Erfüllung der in Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 genannten Aufgabe kann die 
oder der Hessische Datenschutzbeauftragte anderen Aufsichtsbehörden 
Informationen übermitteln und ihnen Amtshilfe leisten. 

(9) Für die Erfüllung der Aufgaben und Gewährung der Auskunft nach § 80 
Abs. 1 erhebt die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte Kosten (Ge-
bühren und Auslagen) nach Maßgabe des Hessischen Verwaltungskosten-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2004 (GVBl. 
I S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 622), und § 88 Abs. 1 in Verbindung mit der Anlage zu diesem Gesetz. 

(10) Die Erfüllung der Aufgaben der oder des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten ist für die betroffene Person verwaltungskostenfrei. Bei offenkundig 
unbegründeten oder, insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung, 
exzessiven Anfragen kann die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte 
eine Gebühr auf der Grundlage der Anlage zu diesem Gesetz verlangen 
oder sich weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. In diesem Fall 
trägt die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte die Beweislast für 
den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 

(11) Die Landesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der oder des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten die Anlage zu diesem Gesetz durch 
Rechtsverordnung nach Maßgabe des Hessischen Verwaltungskostenge-
setzes zu ändern.

§ 14 
Befugnisse

(1) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte nimmt im Anwendungs-
bereich der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 die Befugnisse nach Art. 58 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 wahr. Kommt die oder der Hessische Daten-
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schutzbeauftragte zu dem Ergebnis, dass Verstöße gegen die Vorschriften 
über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten vorliegen, teilt sie oder er dies der öffentlichen Stelle mit und 
gibt dieser vor der Ausübung der Befugnisse des Art. 58 Abs. 2 Buchst. b bis 
g, i und j der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 Gelegenheit zur Stellungnahme 
innerhalb einer angemessenen Frist. Von der Einräumung der Gelegenheit 
zur Stellungnahme kann abgesehen werden, wenn eine sofortige Entschei-
dung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse notwendig 
erscheint oder ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht. Die 
Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
aufgrund der Mitteilung der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten 
getroffen worden sind. Die Ausübung der Befugnisse nach Art. 58 Abs. 2 
Buchst. b bis g, i und j der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 teilt die oder der 
Hessische Datenschutzbeauftragte der jeweils zuständigen Rechts- und 
Fachaufsichtsbehörde mit. 

(2) Stellt die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte bei Datenverarbei-
tungen zu Zwecken außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder 
gegen andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei 
der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, so bean-
standet sie oder er dies im Fall einer öffentlichen Stelle

1. des Landes gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde,
2. einer Gemeinde oder eines Landkreises gegenüber dem jeweiligen 

vertretungsberechtigten Organ
und fordert diese zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder ihm zu 
bestimmenden Frist auf. In den Fällen des Satz 1 Nr. 2 unterrichtet die 
oder der Hessische Datenschutzbeauftragte gleichzeitig die zuständige 
Aufsichtsbehörde. Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maß-
nahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung der oder des Hessischen 
Datenschutzbeauftragten getroffen worden sind. Die oder der Hessische 
Datenschutzbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen oder auf 
eine Stellungnahme verzichten, insbesondere wenn es sich um unerheb-
liche oder inzwischen beseitigte Mängel handelt. Die oder der Hessische 
Datenschutzbeauftragte kann den Verantwortlichen auch davor warnen, 
dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen in diesem 
Gesetz enthaltene und andere auf die jeweilige Datenverarbeitung anzu-
wendende Vorschriften über den Datenschutz verstoßen. 

(3) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte kann bei Verstößen 
nach Abs. 2 Satz 1 darüber hinaus anordnen,
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1. Verarbeitungsvorgänge, gegebenenfalls auf bestimmte Weise oder 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder anderen Vorschriften über den Datenschutz in Ein-
klang zu bringen,

2. personenbezogene Daten zu berichtigen,
3. personenbezogene Daten in der Verarbeitung einzuschränken,
4. personenbezogene Daten zu löschen,

wenn dies zur Beseitigung eines erheblichen Verstoßes gegen datenschutz-
rechtliche Vorschriften erforderlich ist. 

(4) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Hessische Datenschutzbe-
auftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben zu unterstützen. Ihr oder ihm ist insbesondere

1. Auskunft zu allen Fragen zu erteilen und alle Dokumente vorzulegen, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten stehen,

2. Zugang zu allen personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, 
zu gewähren,

3. Zugang zu den Grundstücken und Diensträumen einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen und -geräte zu gewähren,

soweit dies zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist. 

(5) Wenn eine oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes dies gebietet, dürfen die Rechte 
nach Abs. 3 nur von der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten 
persönlich ausgeübt werden. In diesem Fall dürfen personenbezogene 
Daten einer betroffenen Person, der von dem Verantwortlichen Vertrau-
lichkeit besonders zugesichert worden ist, auch der oder dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten gegenüber nicht offenbart werden. 

§ 15 
Gutachten und Untersuchungen, Tätigkeitsbericht

(1) Der Landtag und die Landesregierung können die Hessische Daten-
schutzbeauftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten mit der 
Erstattung von Gutachten und der Durchführung von Untersuchungen in 
Datenschutzfragen und Fragen des freien Zugangs zu Informationen betrauen. 
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(2) Der Landtag, die Präsidentin oder der Präsident des Landtags und die in 
§ 29 Abs. 3 genannten Vertretungsorgane können verlangen, dass die oder 
der Hessische Datenschutzbeauftragte untersucht, aus welchen Gründen 
Auskunftsersuchen nicht oder nicht ausreichend beantwortet wurden. 

(3) Zum 31. Dezember jedes Jahres hat die oder der Hessische Datenschutz-
beauftragte dem Landtag und der Landesregierung einen Bericht über das 
Ergebnis ihrer oder seiner Tätigkeit vorzulegen und regt Verbesserungen 
des Datenschutzes an. Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte 
macht diesen Bericht der Öffentlichkeit, der Europäischen Kommission und 
dem Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich. Zwischenberichte 
zur Vorlage bei dem Landtag und der Landesregierung sind zulässig. 

(4) Die Landesregierung legt ihre Stellungnahme zu einem Bericht nach 
Abs. 3 Satz 1 oder 3, soweit dessen Gegenstand die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch öffentliche Stellen ist, dem Landtag vor. 

§ 16 
Informationspflichten

(1) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ist über Verfahren-
sentwicklungen im Zusammenhang mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. 

(2) Wird die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte aufgrund einer 
Rechtsvorschrift gehört, soll sie oder er unverzüglich mitteilen, ob und in-
nerhalb welcher Frist eine Stellungnahme abgegeben wird.

§ 17 
Benachteiligungsverbot bei Anrufung der oder des Hessischen 
Datenschutzbeauftragten

Unbeschadet des Art. 77 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 sowie § 55 
darf keiner Person ein Nachteil daraus erwachsen, dass sie sich aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Vorschriften dieses 
Gesetzes oder anderer Vorschriften über den Datenschutz an die Hessische 
Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten 
wendet. Beschäftigte öffentlicher Stellen können sich ohne Einhaltung des 
Dienstwegs an die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten wenden. Die dienstrechtlichen Pflichten der Be-
schäftigten bleiben im Übrigen unberührt.
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§ 18 
Personal- und Sachausstattung

(1) Der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten ist die für die Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur 
Verfügung zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Landtags in einem eigenen 
Kapitel auszuweisen. Die Präsidentin oder der Präsident des Landtags nimmt 
die Personal- und Sachausstattung nach Auswahl der oder des Hessischen 
Datenschutzbeauftragten vor. 

(2) Die Beamtinnen und Beamten werden von der oder dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten ausgewählt und auf deren oder dessen Vorschlag 
durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landtags ernannt. Ihre 
Dienstvorgesetzte oder ihr Dienstvorgesetzter ist die oder der Hessische 
Datenschutzbeauftragte, an deren oder dessen Weisungen sie ausschließ-
lich gebunden sind. Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte übt 
für die bei ihr oder ihm tätigen Beamtinnen und Beamten die Aufgaben der 
obersten Dienstbehörde nach dem Hessischen Disziplinargesetz aus. Für 
sonstige Beschäftigte gelten Satz 1 und 2 entsprechend.

Fünfter Abschnitt 
Rechtsbehelfe
Fünfter Abschnitt – Rechtsbehelfe

§ 19 
Gerichtlicher Rechtsschutz

(1) Für Streitigkeiten zwischen einer natürlichen oder einer juristischen Per-
son und der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten über Rechte 
nach Art. 78 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 sowie § 56 ist 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Satz 1 gilt nicht für Bußgeldverfahren. 

(2) Für Verfahren nach Abs. 1 Satz 1 findet § 20 Abs. 2, 3, 5 und 7 des 
Bundesdatenschutzgesetzes entsprechende Anwendung. 

(3) In Verfahren nach Abs. 1 Satz 1 ist die oder der Hessische Datenschutz-
beauftragte beteiligungsfähig. 

(4) Für Klagen betroffener Personen gegen einen Verantwortlichen oder einen 
Auftragsverarbeiter wegen eines Verstoßes gegen datenschutzrechtliche 
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Bestimmungen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
oder der darin enthaltenen Rechte der betroffenen Person findet § 44 des 
Bundesdatenschutzgesetzes entsprechende Anwendung. 

(5) Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes können unbeschadet 
anderer Rechtsbehelfe gerichtlich gegen sie betreffende verbindliche Ent-
scheidungen der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten vorgehen. 
Wenn die Behörde oder öffentliche Stelle eine verbindliche Entscheidung 
der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten nicht beachtet und nicht 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe gerichtlich gegen diese vorgeht, 
kann die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte die gerichtliche Fest-
stellung der Rechtmäßigkeit der getroffenen verbindlichen Entscheidung 
beantragen. 

(6) Die Klage einer Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle des Landes 
gegen eine verbindliche Entscheidung der oder des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten nach Art. 58 Abs. 2 Buchst. g der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 oder § 14 Abs. 3 Nr. 4 hat aufschiebende Wirkung.
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ZWEITER TEIL 
Durchführungsbestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken nach 
Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 

HDSIG    Zweiter Teil – Verarbeitungen zu Zwecken nach Art. 2 Verord. Nr. 2016/679

Erster Abschnitt 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Erster Abschnitt – Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten

Erster Titel 
Verarbeitung personenbezogener Daten und Verarbeitung zu 
anderen Zwecken 

§ 20 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

(1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne 
des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 durch öffentliche Stellen 
zulässig, wenn sie 

1. erforderlich ist, um die aus dem Recht der sozialen Sicherheit und 
des Sozialschutzes erwachsenden Rechte auszuüben und den dies-
bezüglichen Pflichten nachzukommen,

2. zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die Beurteilung der Ar-
beitsfähigkeit der Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die 
Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder 
für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- und 
Sozialbereich oder aufgrund eines Vertrags der betroffenen Person 
mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs erforderlich ist, und 
diese Daten von ärztlichem Personal oder durch sonstige Personen, 
die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen, oder 
unter deren Verantwortung verarbeitet werden, oder

3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschrei-
tenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Quali-
täts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und 
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten erforderlich ist; ergänzend 
zu den in Abs. 2 genannten Maßnahmen sind insbesondere die 
berufsrechtlichen und strafrechtlichen Vorgaben zur Wahrung des 
Berufsgeheimnisses einzuhalten,
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4. a)  aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses unbedingt 
     erforderlich ist,
b) zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

erforderlich ist oder
c) aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder für humanitäre 

Maßnahmen erforderlich ist

und soweit die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung 
die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 sind angemessene und spezifische Maßnahmen 
zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. Unter Be-
rücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der 
Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der 
Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen können dazu insbesondere gehören:

1. technische und organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass die Verarbeitung nach der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 erfolgt,

2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und 
festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten 
eingegeben, verändert oder entfernt worden sind,

3. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,
4. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten 

innerhalb der verantwortlichen Stelle und von Auftragsverarbeitern,
5. Pseudonymisierung personenbezogener Daten,
6. Verschlüsselung personenbezogener Daten,
7. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit 

und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Fä-
higkeit, die Verfügbarkeit und den Zugang bei einem physischen oder 
technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen,

8. zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die Einrichtung 
eines Verfahrens zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und 
Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen oder

9. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder 
Verarbeitung für andere Zwecke die Einhaltung der Vorgaben dieses 
Gesetzes sowie der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 sicherstellen.
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(3) Werden personenbezogene Daten nicht automatisiert verarbeitet, sind 
insbesondere Maßnahmen zu treffen, um den Zugriff Unbefugter bei der 
Bearbeitung, der Aufbewahrung, dem Transport und der Vernichtung zu 
verhindern. 

§ 21 
Verarbeitung zu anderen Zwecken

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck 
als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, durch öffentliche 
Stellen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ist zulässig, wenn

1. offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betroffenen Person liegt 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des 
anderen Zwecks ihre Einwilligung verweigern würde,

2. Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil 
tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

3. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, die Verteidigung 
oder die nationale Sicherheit, zur Wahrung erheblicher Belange des 
Gemeinwohls oder zur Sicherung des Steuer- oder Zollaufkommens 
erforderlich ist,

4. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Voll-
streckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne 
des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungs-
maßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes 
oder zur Vollstreckung von Geldbußen erforderlich ist,

5. sie zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte 
und Freiheiten einer anderen Person erforderlich ist oder

6. sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der 
Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersu-
chungen des Verantwortlichen dient; dies gilt auch für die Verarbeitung 
zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch den Verantwortlichen, 
soweit schutzwürdige Interessen der betroffenen Person dem nicht 
entgegenstehen.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zu einem 
anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, ist 
zulässig, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 und ein Ausnahmetatbe-
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stand nach Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 oder nach § 20 
Abs. 1 vorliegen.

(3) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Daten-
schutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungs-
gemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage verarbeitet werden, 
dürfen nicht für andere Zwecke verarbeitet werden. 

§ 22 
Datenübermittlungen durch öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen an 
öffentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den die Daten übermittelt 
werden, liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vor-
liegen, die eine Verarbeitung nach § 21 zulassen würden. Der Dritte, an den 
die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den Zweck verarbeiten, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung für andere 
Zwecke ist unter den Voraussetzungen des § 21 zulässig.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen 
an nicht öffentliche Stellen ist zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle 
liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorlie-
gen, die eine Verarbeitung nach § 21 zulassen würden,

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes 
Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft 
darlegt und die betroffene Person kein schutzwürdiges Interesse an 
dem Ausschluss der Übermittlung hat oder

3. es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 
Ansprüche erforderlich ist

und der Dritte sich gegenüber der übermittelnden öffentlichen Stelle verpflich-
tet hat, die Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie 
ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist zulässig, 
wenn eine Übermittlung nach Satz 1 zulässig wäre und die übermittelnde 
Stelle zugestimmt hat. 

(3) Die Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist zulässig, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 oder 2 und ein Ausnahmetatbestand 
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nach Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 oder nach § 20 Abs. 1 
vorliegen.

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die über-
mittelnde Stelle. Ist die Übermittlung zur Erfüllung von Aufgaben eines in 
§ 2 Abs. 1 und 3 genannten Empfängers erforderlich, so trägt auch dieser 
hierfür die Verantwortung und hat sicherzustellen, dass die Erforderlichkeit 
nachträglich überprüft werden kann. Die übermittelnde Stelle hat in diesem 
Fall die Zuständigkeit des Empfängers und die Schlüssigkeit der Anfrage zu 
überprüfen. Bestehen im Einzelfall Zweifel an der Schlüssigkeit, so hat sie 
darüber hinaus die Erforderlichkeit zu überprüfen. Der Empfänger hat der 
übermittelnden Stelle die für ihre Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. 

Zweiter Titel 
Besondere Verarbeitungssituationen 

§ 23 
Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses

(1) Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies für die Entschei-
dung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach 
Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung, 
Beendigung oder Abwicklung sowie zur Durchführung innerdienstlicher 
planerischer, organisatorischer, sozialer und personeller Maßnahmen erfor-
derlich ist. Dies gilt auch zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem 
Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
(Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenver-
tretung der Beschäftigten. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personen-
bezogene Daten von Beschäftigten nur dann verarbeitet werden, wenn zu 
dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass 
die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen 
hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 
Interesse der oder des Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung 
nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass 
nicht unverhältnismäßig sind. 

(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten auf 
der Grundlage einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit 
der Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende 
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Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen 
die Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwilligkeit kann 
insbesondere vorliegen, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher 
oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder Dienstherr oder Arbeitgeber 
und beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die Einwil-
ligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände 
eine andere Form angemessen ist. Der Dienstherr oder Arbeitgeber hat 
die beschäftigte Person über den Zweck der Datenverarbeitung und über 
ihr Widerrufsrecht nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 in 
Textform aufzuklären.

(3) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne 
des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses zulässig, wenn sie zur Ausübung von Rechten 
oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der 
sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen 
Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. Abs. 2 gilt auch 
für die Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten; die Einwilligung muss sich dabei ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen. § 20 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten von Beschäftigten für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses ist auf der Grundlage von Kollektivvereinba-
rungen zulässig. Dabei haben die Verhandlungspartner Art. 88 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zu beachten.

(5) Der Verantwortliche muss geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicher-
zustellen, dass insbesondere die in Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
dargelegten Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
eingehalten werden.

(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten 
bleiben unberührt.

(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auch anzuwenden, wenn personenbezogene 
Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, 
von Beschäftigten verarbeitet werden, ohne dass sie in einem Dateisystem 
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Die für das Personalakten-
recht geltenden Vorschriften des Hessischen Beamtengesetzes sind, soweit 
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tarifvertraglich nichts Abweichendes geregelt ist, auf Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst entsprechend anzuwenden.

(8) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich der Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher,

2. zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte,
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder 
Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden),

4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte,
5. Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz 

vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), geändert durch Gesetz vom 20. 
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854), oder dem Bundesfreiwilligendienst-
gesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), leisten,

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören 
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,

7. Beamtinnen und Beamte im Geltungsbereich des Hessischen Be-
amtengesetzes, Richterinnen und Richter des Landes sowie Zivil-
dienstleistende.

Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Per-
sonen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist, gelten als Beschäftigte. 

§ 24 
Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken

(1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 
Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 auch ohne Einwilligung für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke zulässig, wenn die Verarbeitung zu diesen Zwecken erforderlich ist 
und die Interessen des Verantwortlichen an der Verarbeitung die Interessen 
der betroffenen Person an einem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen. 
Der Verantwortliche sieht angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Person nach § 20 Abs. 2 Satz 2 vor. 



56

HDSIG    Zweiter Teil – Verarbeitungen zu Zwecken nach Art. 2 Verord. Nr. 2016/679

Vor dem Beginn des Forschungsvorhabens ist ein Datenschutzkonzept zu 
erstellen, das der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Nachfrage vorzulegen ist.

(2) Die in den Art. 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
vorgesehenen Rechte der betroffenen Person sind insoweit beschränkt, 
als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und 
die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke 
notwendig ist. Das Recht auf Auskunft nach Art. 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, wenn die Daten für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(3) Ergänzend zu den in § 20 Abs. 2 genannten Maßnahmen sind zu wis-
senschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken verarbeitete besondere Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zu anonymisieren, 
sobald dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist, es sei 
denn, berechtigte Interessen der betroffenen Person stehen dem entgegen. 
Sobald der Forschungs- oder Statistikzweck dies erlaubt, sind die Merkma-
le, mit deren Hilfe ein Personenbezug hergestellt werden kann, gesondert 
zu speichern; die Merkmale sind zu löschen, sobald der Forschungs- oder 
Statistikzweck dies zulässt.

(4) Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten zu wissenschaftli-
chen oder historischen Forschungszwecken nur veröffentlichen, wenn die 
betroffene Person eingewilligt hat oder dies für die Darstellung von For-
schungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

§ 25 
Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecken

(1) Abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne 
des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zulässig, wenn sie für 
im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke erforderlich ist. Der Ver-
antwortliche sieht angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 
der Interessen der betroffenen Person nach § 20 Abs. 2 Satz 2 vor.
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(2) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person nach Art. 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 besteht nicht, wenn das Archivgut nicht durch den 
Namen der Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht werden, 
die das Auffinden des betreffenden Archivguts mit vertretbarem Verwal-
tungsaufwand ermöglichen.

(3) Das Recht auf Berichtigung der betroffenen Person nach Art. 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 besteht nicht, wenn die personenbezogenen 
Daten zu Archivzwecken im öffentlichen Interesse verarbeitet werden. Be-
streitet die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, 
ist ihr die Möglichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das zuständige 
Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen hinzuzufügen.

(4) Die in Art. 18 Abs. 1 Buchst. a, b und d, Art. 20 und 21 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte 
voraussichtlich die Verwirklichung der im öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die 
Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind.

§ 26 
Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche 
Untersuchungen im Fall von Geheimhaltungspflichten

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person nach Art. 14 Abs. 1 
bis 4 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 besteht ergänzend zu den in Art. 14 
Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten Ausnahmen nicht, so-
weit durch ihre Erfüllung Informationen offenbart würden, die ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen 
eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.

(2) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person nach Art. 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 2016/679 besteht nicht, soweit durch die Auskunft Informati-
onen offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen 
eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. 

(3) Die Pflicht zur Benachrichtigung nach Art. 34 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 besteht ergänzend zu der in Art. 34 Abs. 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 genannten Ausnahme nicht, soweit durch die Benachrich-
tigung Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder 
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten 
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Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. Abweichend 
von der Ausnahme nach Satz 1 ist die betroffene Person nach Art. 34 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zu benachrichtigen, wenn die Interessen 
der betroffenen Person, insbesondere unter Berücksichtigung drohender 
Schäden, gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen.

(4) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses an einen Berufsgeheimnisträger übermittelt, so besteht 
die Pflicht der übermittelnden Stelle zur Information der betroffenen Person 
nach Art. 13 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 nicht, sofern nicht das 
Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung überwiegt.

(5) Erlangt die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte oder ihre oder 
seine Beschäftigten im Rahmen einer Untersuchung Kenntnis von Daten, 
die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach einer Geheimhal-
tungspflicht unterliegen, gilt diese auch für sie. 

§ 27 
Datenübermittlung an öffentlich- rechtliche 
Religionsgemeinschaften

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich- 
rechtlichen Religionsgemeinschaften ist in entsprechender Anwendung 
der Vorschriften über die Übermittlung an öffentliche Stellen nur zulässig, 
sofern auf Grundlage geeigneter Garantien sichergestellt ist, dass bei der 
empfangenden Stelle eine Datenverarbeitung im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 erfolgt.

§ 28 
Datenverarbeitung des Hessischen Rundfunks zu journalistischen 
Zwecken

(1) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener Daten zur 
Veröffentlichung von Gegendarstellungen der betroffenen Personen, so sind 
diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für 
dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst.

(2) Der Rundfunkrat bestellt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für 
den Datenschutz, die oder der die Ausführung von Abs. 1 sowie anderer 
Vorschriften über den Datenschutz im journalistischen Bereich frei von Wei-
sungen überwacht. An sie oder ihn kann sich jede Person wenden, wenn sie 
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annimmt, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu journalistischen 
Zwecken in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Beanstandungen richtet 
die oder der Beauftragte für den Datenschutz an die Intendantin oder den 
Intendanten und unterrichtet gleichzeitig den Rundfunkrat. Die Dienstaufsicht 
obliegt dem Verwaltungsrat.

(3) Der oder dem nach Abs. 2 zu bestellenden Beauftragten für den Daten-
schutz können auch die Aufgaben nach § 7 zugewiesen werden.

§ 28a 
Datenverarbeitung bei öffentlichen Auszeichnungen und Ehrungen

(1) Die für die Vorbereitung und Durchführung öffentlicher Auszeichnungen 
und Ehrungen erforderlichen personenbezogenen Daten einschließlich der 
Daten nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 dürfen von

1. den zuständigen Stellen auch ohne Kenntnis der betroffenen Person 
verarbeitet werden,

2. anderen öffentlichen Stellen auch ohne Kenntnis der betroffenen 
Person an die dafür zuständigen Stellen übermittelt werden.

Soweit eine Verarbeitung ausschließlich für die in Satz 1 genannten Zwecke 
erfolgt, sind die Art. 13, 14, 16 und 19 bis 21 Abs. 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 nicht anzuwenden.

(2) Eine Verarbeitung der in Abs. 1 Satz 1 genannten Daten für andere als 
die dort genannten Zwecke ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person 
zulässig.

§ 28b 
Datenverarbeitung in Gnadenverfahren

(1) In Gnadenverfahren ist die Verarbeitung personenbezogener Daten ein-
schließlich der Daten nach Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 zulässig, soweit sie zur Ausübung des Gnadenrechts durch 
die zuständigen Stellen erforderlich ist.

(2) In Gnadenverfahren finden nur die Art. 4 und 5 sowie Kapitel IV mit 
Ausnahme von Art. 33 und 34 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 entspre-
chende Anwendung.
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§ 28c 
Datenübermittlung durch berufsständische 
Versorgungseinrichtungen

Verlangt eine Behörde, ein Vollstreckungsorgan oder ein Gericht aufgrund 
gesetzlicher Befugnis von einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch Auskunft über

1. die derzeitige Anschrift,
2. den derzeitigen oder zukünftigen Aufenthaltsort oder
3. den Namen und die Vornamen oder die Firma sowie die Anschrift 

des derzeitigen Arbeitgebers

eines Mitglieds dieser Versorgungseinrichtung, darf die Versorgungseinrich-
tung diese Daten an die Behörde, das Vollstreckungsorgan oder das Gericht 
übermitteln. Die Versorgungseinrichtung verweigert die Auskunft, wenn sie 
Grund zu der Annahme hat, dass durch die Übermittlung schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person unangemessen beeinträchtigt werden.

Dritter Titel 
Rechte des Landtags und der kommunalen Vertretungsorgane 

§ 29 
Auskunftsrecht des Landtags und der kommunalen 
Vertretungsorgane

(1) Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, die Kommunalen Ge-
bietsrechenzentren und die öffentlichen Stellen des Landes, die Datenver-
arbeitungsanlagen und -geräte betreiben, sind verpflichtet, dem Landtag, 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtags und den Fraktionen 
des Landtags die von diesen im Rahmen ihrer Zuständigkeit verlangten 
Auskünfte aufgrund der gespeicherten Daten zu geben, soweit Programme 
zur Auswertung vorhanden sind. Die Auskünfte dürfen keine personenbezo-
genen Daten enthalten. Den Auskünften darf ein gesetzliches Verbot oder 
ein öffentliches Interesse nicht entgegenstehen. Dem Auskunftsrecht des 
Landtags steht ein öffentliches Interesse in der Regel nicht entgegen. Der 
Landtag hat Zugriff auf die Daten, soweit durch technische Maßnahmen 
sichergestellt ist, dass die Grenzen von Satz 1 bis 3 eingehalten werden. 
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(2) Der Landtag kann von der Landesregierung Auskünfte über die beste-
henden Verfahren verlangen, die für Auskünfte oder den Zugriff nach Abs. 1 
geeignet sind. Das Auskunftsverlangen kann sich erstrecken auf

1. den Namen des Verfahrens mit kurzer Funktionsbeschreibung,
2. die vorhandenen Verfahren,
3. den Aufbau der Datensätze mit Angaben über den Inhalt und die 

Ordnungskriterien,
4. die vorhandenen Auswertungsprogramme,
5. die zuständige Behörde.

(3) Das Auskunftsrecht nach Abs. 1 steht im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
den Gemeindevertretungen und den Kreistagen sowie deren Fraktionen und 
den entsprechenden Organen der anderen in § 2 Abs. 1 genannten öffent-
lichen Stellen gegenüber der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, 
dem zuständigen Kommunalen Gebietsrechenzentrum und den Behörden 
der Gemeinden und Landkreise zu, die Datenverarbeitungsanlagen und 
-geräte betreiben. Anträge der Fraktionen sind in den Gemeinden über 
den Gemeindevorstand, in den Kreisen über den Kreisausschuss zu leiten. 

§ 30 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Landtag und die 
kommunalen Vertretungsorgane

(1) Mit Ausnahme der §§ 15 und 29 gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
für den Landtag nur, soweit er in Verwaltungsangelegenheiten tätig wird, 
insbesondere wenn es sich um die wirtschaftlichen Angelegenheiten des 
Landtags, die Personalverwaltung oder die Ausführung von gesetzlichen 
Vorschriften, deren Vollzug der Präsidentin oder dem Präsidenten des 
Landtags zugewiesen ist, handelt. Im Übrigen gibt sich der Landtag eine 
seiner verfassungsrechtlichen Stellung entsprechende Datenschutzordnung. 
Sie findet auf die für die Fraktionen und Abgeordneten tätigen Personen 
entsprechende Anwendung.

(2) Die Landesregierung darf personenbezogene Daten, die für andere 
Zwecke erhoben worden sind, zur Beantwortung parlamentarischer An-
fragen sowie zur Vorlage von Unterlagen und Berichten im Rahmen der 
Geschäftsordnung des Landtags in dem dafür erforderlichen Umfang ver-
wenden. Dies gilt nicht, wenn die Übermittlung der Daten wegen ihres streng 
persönlichen Charakters für die Betroffenen unzumutbar ist. Besondere 
gesetzliche Übermittlungsverbote bleiben unberührt. 
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(3) Von der Landesregierung übermittelte personenbezogene Daten dürfen 
nicht in Landtagsdrucksachen aufgenommen oder in sonstiger Weise allge-
mein zugänglich gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn keine Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass schutzwürdige Belange der Betroffenen beeinträchtigt 
werden.

(4) Abs. 2 gilt entsprechend für die Verwaltungsbehörden der Gemeinden 
und Landkreise im Rahmen ihrer jeweiligen Auskunftspflichten nach der 
Hessischen Gemeindeordnung und der Hessischen Landkreisordnung.

Zweiter Abschnitt 
Rechte der betroffenen Person 
Zweiter Abschnitt – Rechte der betroffenen Person

§ 31 
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten 
bei der betroffenen Person

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person nach Art. 13 Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 besteht ergänzend zu der in Art. 13 Abs. 4 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten Ausnahme dann nicht, wenn 
die Erteilung der Information über die beabsichtigte Weiterverarbeitung

1. eine Weiterverarbeitung analog gespeicherter Daten betrifft, bei der 
sich der Verantwortliche durch die Weiterverarbeitung unmittelbar an 
die betroffene Person wendet, der Zweck mit dem Erhebungszweck 
nach der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 vereinbar ist, die Kommuni-
kation mit der betroffenen Person nicht in digitaler Form erfolgt und 
das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung 
nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere mit Blick auf 
den Zusammenhang, in dem die Daten erhoben wurden, als gering 
anzusehen ist,

2.   a) die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Ver- 
wortlichen liegenden Aufgaben im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Buchst. a  
bis e der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 gefährden,

b) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden,
c) die Rechte oder Freiheiten Dritter gefährden,
d) die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 

Ansprüche beeinträchtigen oder
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e) sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten 
würde und das Interesse des Verantwortlichen an der Nichterteilung 
der Information das Informationsinteresse der betroffenen Person 
überwiegt. 

Die Entscheidung trifft die Leitung der öffentlichen Stelle oder eine von ihr 
bestimmte, bei der öffentlichen Stelle beschäftigte Person.

(2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des 
Abs. 1, ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Be-
reitstellung der in Art. 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
genannten Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache. Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er 
von einer Information abgesehen hat. Satz 1 und 2 finden in den Fällen des 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d und Nr. 3 keine Anwendung.

(3) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe 
des Abs. 1 wegen eines vorübergehenden Hinderungsgrundes, kommt 
der Verantwortliche der Informationspflicht unter Berücksichtigung der 
spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes, spätestens jedoch innerhalb 
von zwei Wochen, nach.

§ 32 
Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei 
der betroffenen Person erhoben wurden

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person nach Art. 14 Abs. 1, 
2 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 besteht ergänzend zu den in 
Art. 14 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und § 26 Abs. 1 genannten 
Ausnahmen nicht, wenn die Erteilung der Information

1. die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verant-
wortlichen liegenden Aufgaben im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Buchst. 
a bis e der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 gefährden,

2. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden,
3. die Rechte oder Freiheiten Dritter gefährden oder
4. sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten
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würde und das Interesse des Verantwortlichen an der Nichterteilung der 
Information das Informationsinteresse der betroffenen Person überwiegt. 
Die Entscheidung trifft die Leitung der öffentlichen Stelle oder eine von ihr 
bestimmte, bei der öffentlichen Stelle beschäftigte Person. 

(2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des 
Abs. 1, ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Be-
reitstellung der in Art. 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
genannten Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache. Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er 
von einer Information abgesehen hat.

(3) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung personenbe-
zogener Daten durch öffentliche Stellen an Verfassungsschutzbehörden, den 
Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die 
Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministe-
riums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

§ 33 
Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person nach Art. 15 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/679 besteht ergänzend zu den in § 24 Abs. 2, § 25 
Abs. 2 und § 26 Abs. 2 genannten Ausnahmen nicht, wenn

1. die betroffene Person nach § 32 Abs. 1 oder 3 nicht zu informieren 
ist, oder

2. die Daten
a) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder 

satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht wer-
den dürfen, oder

b) ausschließlich Zwecken der Datensicherung, der Datenschutz-
kontrolle oder der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs 
einer Datenverarbeitungsanlage dienen.

(2) Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. Die 
Ablehnung der Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person 
zu begründen, soweit nicht durch die Mitteilung der tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der 
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Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. Die zum Zweck 
der Auskunftserteilung an die betroffene Person und zu deren Vorbereitung 
gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die Ver-
arbeitung nach Maßgabe des Art. 18 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
einzuschränken.

(3) Wird der betroffenen Person keine Auskunft erteilt, kann sie ihr Auskunfts-
recht auch über die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene 
Person über diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie nach 
Art. 77 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 die Hessische Datenschutzbe-
auftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten anrufen oder 
gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. Die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte hat die betroffene Person darüber zu unterrichten, dass 
alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch sie 
oder ihn stattgefunden hat. Die Mitteilung der oder des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten an die betroffene Person darf keine Rückschlüsse auf 
den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner 
weitergehenden Auskunft zustimmt. Die oder der Hessische Datenschutzbe-
auftragte hat zudem die betroffene Person über ihr Recht auf gerichtlichen 
Rechtsschutz zu unterrichten.

(4) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene 
Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch nicht automatisiert verar-
beitet und in einem Dateisystem gespeichert werden, besteht nur, soweit 
die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermög-
lichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht 
außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten 
Informationsinteresse steht. Statt einer Auskunft über personenbezogene 
Daten kann der betroffenen Person Akteneinsicht gewährt werden. 

§ 34 
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

(1) Ist eine Löschung im Fall nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen 
der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich und ist das Interesse der betroffenen Person an der 
Löschung als gering anzusehen, besteht das Recht der betroffenen Person 
auf und die Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung personenbezogener 
Daten nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ergänzend zu 
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den in Art. 17 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten Ausnah-
men nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung 
der Verarbeitung nach Art. 18 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679. Satz 1 
und 2 finden keine Anwendung, wenn die personenbezogenen Daten un-
rechtmäßig verarbeitet wurden. Satz 1 bis 3 gelten bis zum 31. Dezember 
2024 auch bei automatisierter Datenverarbeitung.

(2) Ergänzend zu Art. 18 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 gilt Abs. 1 Satz 1 und 2 entsprechend im Fall des Art. 17 Abs. 1 
Buchst. a und d der Verordnung (EU) Nr. 2016/679, solange und soweit der 
Verantwortliche Grund zu der Annahme hat, dass durch eine Löschung 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt würden. Der 
Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die Einschränkung 
der Verarbeitung, sofern sich die Unterrichtung nicht als unmöglich erweist 
oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(3) Ergänzend zu Art. 17 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
gilt Abs. 1 entsprechend im Fall des Art. 17 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679, wenn einer Löschung satzungsmäßige Aufbewahrungs-
fristen entgegenstehen.

§ 35 
Widerspruchsrecht

Das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes 
öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person 
überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

Dritter Abschnitt 
Sanktionen
Dritter Abschnitt – Sanktionen

§ 36 
Anwendung der Vorschriften über das Bußgeld- und Strafverfahren 
bei Verstößen nach Artikel 83 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679

(1) Für Verstöße nach Art. 83 Abs. 4 bis 6 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
gilt, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, § 41 Abs. 1 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend.
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(2) Wegen eines Verstoßes gegen Art. 83 Abs. 4 bis 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 werden gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 keine Geldbußen verhängt.

(3) Eine Meldung nach Art. 33 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 oder eine 
Benachrichtigung nach Art. 34 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
darf in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen 
die meldepflichtige oder benachrichtigende Person oder ihre in § 52 Abs. 1 
der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung 
der meldepflichtigen oder benachrichtigenden Person verwendet werden.

§ 37 
Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, 
wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder
2. durch unrichtige Angaben erschleicht,

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen an-
deren zu bereichern oder einen anderen zu schädigen.

(2) Abs. 1 findet nur Anwendung, soweit die Tat nicht in anderen Vorschriften 
mit einer schwereren Strafe bedroht ist.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene 
Person, der Verantwortliche und die oder der Hessische Datenschutzbe-
auftragte.

(4) Eine Meldung nach Art. 33 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 oder eine 
Benachrichtigung nach Art. 34 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 darf 
in einem Strafverfahren gegen die meldepflichtige oder benachrichtigende 
Person oder ihre in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten An-
gehörigen nur mit Zustimmung der meldepflichtigen oder benachrichtigenden 
Person verwendet werden.

§ 38 
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 22 
Abs. 2 Satz 2 personenbezogene Daten für andere Zwecke verarbeitet, als 
für die sie übermittelt wurden.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 kann mit einer Geldbuße von bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden.

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Verfahren, Gemeinsam Verantwortliche 

Vierter Abschnitt – Gemeinsame Verfahren, Gemeinsam Verantwortliche

§ 39 
Gemeinsame Verfahren, Gemeinsam Verantwortliche

(1) Die Einrichtung eines Verfahrens, das mehreren Verantwortlichen als 
gemeinsam Verantwortliche im Sinne von Art. 26 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 die Verarbeitung personenbezogener Daten ermöglicht, ist 
nur zulässig, wenn dies unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Be-
lange der betroffenen Personen und der Aufgaben der beteiligten Stellen 
angemessen ist.

(2) Über die in Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten Festle-
gungen hinaus bestimmen die gemeinsam Verantwortlichen eine Stelle, der 
die Planung, Einrichtung und Durchführung des gemeinsamen Verfahrens 
obliegt.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer öffentlichen 
Stelle ein gemeinsames Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten für verschiedene Zwecke eingerichtet wird.
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DRITTER TEIL 
Bestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken nach Artikel 1 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 

HDSIG    Dritter Teil – Verarbeitungen zu Zwecken nach Art. 1 Abs. 1 Richtl. 
Nr. 2016/680

Erster Abschnitt 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Erster Abschnitt – Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allg. Grundsätze …

§ 40 
Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung 
oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 
zuständigen öffentlichen Stellen. Dies gilt, soweit die öffentlichen Stellen 
zum Zwecke der Erfüllung dieser Aufgaben personenbezogene Daten ver-
arbeiten. Die öffentlichen Stellen gelten dabei als Verantwortliche.

(2) Abs. 1 findet auch Anwendung auf diejenigen öffentlichen Stellen, die für 
die Vollstreckung und den Vollzug von Strafen, von Maßnahmen im Sinne 
des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs, von Erziehungsmaßregeln oder 
Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes und von Geldbußen 
zuständig sind.

(3) Soweit dieser Teil Vorschriften für Auftragsverarbeiter enthält, gilt er 
auch für diese.

§ 41 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne des Dritten Teils

1. sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) 
beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, 
zu einer Online- Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, geneti-
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schen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser Person sind, identifiziert werden kann;

2. ist Verarbeitung jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammen-
hang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, 
das Löschen oder die Vernichtung;

3. ist Einschränkung der Verarbeitung die Markierung gespeicherter 
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken;

4. ist Profiling jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen 
Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich 
auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um 
Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufent-
haltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren 
oder vorherzusagen;

5. ist Pseudonymisierung die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung 
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffe-
nen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass 
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identi-
fizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;

6. ist Dateisystem jede strukturierte Sammlung personenbezogener 
Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig 
davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen 
oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;

7. ist zuständige Behörde
a) eine staatliche Stelle, die für die Aufgaben nach § 40 zuständig 

ist, oder
b) eine andere staatliche Stelle oder Einrichtung, der durch Rechts-

vorschrift die Ausübung öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Be-
fugnisse zur Erfüllung der Aufgaben nach § 40 übertragen wurde;
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8. ist Verantwortlicher die zuständige Behörde, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 
vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können 
die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

9. ist Auftragsverarbeiter eine natürliche oder juristische Person, Behör-
de, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im 
Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;

10. ist Empfänger eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt 
werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 
oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersu-
chungsauftrags nach dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise 
personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; 
die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt 
im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften nach den 
Zwecken der Verarbeitung;

11. ist Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten eine Ver-
letzung der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur 
Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder zur unbe-
fugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang 
zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder 
auf sonstige Weise verarbeitet wurden;

12. sind genetische Daten personenbezogene Daten zu den ererbten oder 
erworbenen genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die 
eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit 
dieser Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer biolo-
gischen Probe der Person gewonnen wurden;

13. sind biometrische Daten mit speziellen technischen Verfahren gewon-
nene personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen 
oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die 
die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen 
oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;

14. sind Gesundheitsdaten personenbezogene Daten, die sich auf die 
körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, ein-
schließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, bezie-
hen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand 
hervorgehen;
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15. sind besondere Kategorien personenbezogener Daten
a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische 

Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder 
die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,

b) genetische Daten,
c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürli-

chen Person,
d) Gesundheitsdaten und
e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung;

16. ist Aufsichtsbehörde eine von einem Mitgliedstaat nach Art. 41 der 
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 eingerichtete unabhängige staatliche 
Stelle;

17. ist internationale Organisation eine völkerrechtliche Organisation und 
ihre nachgeordneten Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch 
eine von zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder 
auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde;

18. ist Einwilligung jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in 
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie 
mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist.

§ 42 
Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten

Personenbezogene Daten müssen

1. auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden,
2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und 

nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 
verarbeitet werden,

3. dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen des Verar-
beitungszwecks erforderlich sein und ihre Verarbeitung nicht außer 
Verhältnis zu diesem Zweck stehen,

4. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; 
dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit perso-
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nenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 
unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden,

5. nicht länger als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, er-
forderlich ist, in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung 
der betroffenen Personen ermöglicht, und

6. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit 
der personenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch 
ein durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
zu gewährleistender Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung, unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung 
oder unbeabsichtigter Schädigung.

Zweiter Abschnitt 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Zweiter Abschnitt – Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 43 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist 
nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist.

(2) Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, 
sind geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen vorzusehen. Geeignete Garantien können insbesondere sein

1. spezifische Anforderungen an die Datensicherheit oder die Daten-
schutzkontrolle,

2. die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen,
3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,
4. die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten 

innerhalb der verantwortlichen Stelle,
5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung,
6. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten,
7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder
8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder 

Verarbeitung für andere Zwecke die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
sicherstellen.
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§ 44 
Verarbeitung zu anderen Zwecken

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als 
zu demjenigen, zu dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei 
dem anderen Zweck um einen der in § 40 genannten Zwecke handelt, der 
Verantwortliche befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten und die 
Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 40 nicht ge-
nannten Zweck ist zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

§ 45 
Verarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken, archivarischen oder statistischen Zwecken

(1) Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen der in § 40 genannten 
Zwecke zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken, ar-
chivarischen oder statistischen Zwecken verarbeitet werden, wenn

1. die betroffene Person nach § 46 eingewilligt hat oder
2. hieran ein öffentliches Interesse besteht und geeignete Garantien 

für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen 
werden.

Geeignete Garantien nach Satz 1 Nr. 2 können in einer so zeitnah wie 
möglich erfolgenden Anonymisierung der personenbezogenen Daten, in 
Vorkehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte oder in ihrer 
räumlich und organisatorisch von den sonstigen Fachaufgaben getrennten 
Verarbeitung bestehen.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im 
Fall des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 muss darüber hinaus zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken, archivarischen oder statistischen Zwecken 
unbedingt erforderlich sein und die Interessen des Verantwortlichen an der 
Verarbeitung die Interessen der betroffenen Person an einem Ausschluss 
der Verarbeitung überwiegen.

(3) Der Verantwortliche sieht im Fall des Abs. 2 angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen nach 
§ 43 Abs. 2 vor. Ergänzend zu den in § 43 Abs. 2 genannten Maßnahmen 
sind zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken verarbeitete besondere Kategorien personenbezo-
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gener Daten zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder 
Statistikzweck möglich ist, es sei denn, berechtigte Interessen der betroffenen 
Person stehen dem entgegen. Sobald der Forschungs- oder Statistikzweck 
dies erlaubt, sind die Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug herge-
stellt werden kann, gesondert zu speichern; die Merkmale sind zu löschen, 
sobald der Forschungs- oder Statistikzweck dies zulässt. Vor dem Beginn 
des Forschungsvorhabens ist ein Datenschutzkonzept zu erstellen, das der 
zuständigen Aufsichtsbehörde auf Nachfrage vorzulegen ist. 

(4) Die in den §§ 50 bis 53 vorgesehenen Rechte sind insoweit beschränkt, 
als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die 
Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke not-
wendig ist. Das Recht auf Auskunft besteht darüber hinaus nicht, wenn die 
Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und 
die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 

(5) Das Recht auf Auskunft nach § 52 besteht nicht, wenn das Archivgut nicht 
durch den Namen der Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht 
werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts mit vertretbarem Ver-
waltungsaufwand ermöglichen. Das Recht auf Berichtigung der betroffenen 
Person nach § 53 besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu 
Archivzwecken im öffentlichen Interesse verarbeitet werden. Bestreitet die 
betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr die 
Möglichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das zuständige Archiv 
ist verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen hinzuzufügen. Das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach § 53 besteht nicht, soweit 
dieses Recht voraussichtlich die Verwirklichung der im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und 
die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind. 

(6) Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten zu wissenschaftli-
chen oder historischen Forschungszwecken nur veröffentlichen, wenn die 
betroffene Person eingewilligt hat oder dies für die Darstellung von For-
schungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist. 
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§ 46 
Einwilligung

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechts-
vorschrift auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der 
Verantwortliche die Einwilligung der betroffenen Person nachweisen können. 

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche 
Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen um 
Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren 
und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten 
klar zu unterscheiden ist. 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu wi-
derrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Die betroffene Person ist vor Abgabe der Einwilligung hiervon in 
Kenntnis zu setzen. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die 
Erteilung der Einwilligung sein. 

(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der 
betroffenen Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig 
erteilt wurde, müssen die Umstände der Erteilung berücksichtigt werden. 
Die betroffene Person ist auf den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung 
hinzuweisen. Ist dies nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich 
oder verlangt die betroffene Person dies, ist sie auch über die Folgen der 
Verweigerung der Einwilligung zu belehren. 

(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet 
werden, muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

§ 47 
Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen

Der Auftragsverarbeiter und jede einem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen 
Daten hat, darf diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwort-
lichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach einer Rechtsvorschrift zur 
Verarbeitung verpflichtet sind.



Dritter Abschnitt – Rechte der betroffenen Person

77

§ 48 
Datengeheimnis

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten 
nicht unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht 
auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Die Personen sind über die 
bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz zu 
unterrichten.

§ 49 
Automatisierte Einzelentscheidung

(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende 
Entscheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Per-
son verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn 
sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

(2) Entscheidungen nach Abs. 1 dürfen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten beruhen, sofern nicht geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 
der betroffenen Personen getroffen wurden.

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grund-
lage von besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert 
werden, ist verboten.

Dritter Abschnitt 
Rechte der betroffenen Person 

Dritter Abschnitt – Rechte der betroffenen Person

§ 50 
Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen

Der Verantwortliche hat in allgemeiner, verständlicher und leicht zugänglicher 
Form Informationen in einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung 
zu stellen über

1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen,
2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

bestehenden Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berich-
tigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung,
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3. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und die Kon-
taktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten,

4. das Recht, die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten anzurufen, und

5. die Erreichbarkeit der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten.

§ 51 
Benachrichtigung betroffener Personen

(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten in speziellen Rechtsvorschriften, 
insbesondere bei verdeckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeordnet, so 
hat diese Benachrichtigung zumindest die folgenden Angaben zu enthalten:

1. die in § 50 genannten Angaben,
2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
3. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich 

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,
4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezoge-

nen Daten, auch der Empfänger in Drittländern oder in internationalen 
Organisationen, sowie

5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die 
personenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person 
erhoben wurden.

(2) In den Fällen des Abs. 1 kann der Verantwortliche die Benachrichtigung 
insoweit und solange aufschieben, einschränken oder unterlassen, wie 
andernfalls

1. die
a) Erfüllung der in § 40 genannten Aufgaben,
b) öffentliche Sicherheit oder
c) Rechte oder Freiheiten Dritter

 gefährdet würden oder
2. dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereitet würden

und wenn das Interesse des Verantwortlichen an der Nichterteilung der 
Information das Informationsinteresse der betroffenen Person überwiegt. 
Die Entscheidung trifft die Leitung der öffentlichen Stelle oder eine von ihr 
bestimmte, bei der öffentlichen Stelle beschäftigte Person.
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(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, 
den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes 
berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, 
ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

(4) Im Fall der Einschränkung nach Abs. 2 gilt § 52 Abs. 7 entsprechend.

§ 52 
Auskunftsrecht

(1) Der Verantwortliche hat betroffenen Personen auf Antrag Auskunft darüber 
zu erteilen, ob er sie betreffende Daten verarbeitet. Betroffene Personen 
haben darüber hinaus das Recht, Informationen zu erhalten über

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung 
sind, und die Kategorie, zu der sie gehören,

2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten,
3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage,
4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 

die Daten offengelegt worden sind, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisationen,

5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich 
ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,

6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung der Daten durch den Verantwortlichen,

7. das Recht nach § 55, die Hessische Datenschutzbeauftragte oder 
den Hessischen Datenschutzbeauftragten anzurufen, sowie

8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Hessischen Datenschutz-
beauftragten.

(2) Abs. 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb verarbeitet 
werden, weil sie aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht ge-
löscht werden dürfen, oder die ausschließlich Zwecken der Datensicherung, 
der Datenschutzkontrolle oder der Sicherstellung des ordnungsgemäßen 
Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage dienen.

(3) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene 
Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch nicht automatisiert verar-
beitet und in einem Dateisystem gespeichert werden, besteht nur, soweit 
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die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermög-
lichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht 
außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten 
Informationsinteresse steht. Statt einer Auskunft über personenbezogene 
Daten kann der betroffenen Person Akteneinsicht gewährt werden.

(4) Der Verantwortliche kann unter den Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 
von der Auskunft nach Abs. 1 Satz 1 absehen oder die Auskunftserteilung 
nach Abs. 1 Satz 2 teilweise oder vollständig einschränken.

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, 
den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes 
berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, 
ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Absehen von oder 
die Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 
Dies gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefähr-
dung im Sinne des § 51 Abs. 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung 
nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe 
den mit dem Absehen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten 
Zweck gefährden würde.

(7) Wird die betroffene Person nach Abs. 6 über das Absehen von oder die 
Einschränkung der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunftsrecht auch 
über die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene Person 
über diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie nach § 55 die 
Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Datenschutzbe-
auftragten anrufen oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. Die oder 
der Hessische Datenschutzbeauftragte hat die betroffene Person darüber 
zu unterrichten, dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine 
Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Die Mitteilung der oder 
des Hessischen Datenschutzbeauftragten an die betroffene Person darf 
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulas-
sen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt. Die oder der 
Hessische Datenschutzbeauftragte hat zudem die betroffene Person über 
ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unterrichten.

(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen oder rechtlichen Gründe für die 
Entscheidung zu dokumentieren.
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§ 53 
Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der 
Verarbeitung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unver-
züglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. 
Insbesondere im Fall von Aussagen oder Bewertungen betrifft die Frage 
der Richtigkeit nicht den Inhalt der Aussage oder der Bewertung. Wenn die 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt an 
die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. In diesem 
Fall hat der Verantwortliche die betroffene Person zu unterrichten, bevor er 
die Einschränkung wieder aufhebt. Die betroffene Person kann zudem die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke angemessen ist.

(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen un-
verzüglich die Löschung sie betreffender Daten zu verlangen, wenn deren 
Verarbeitung unzulässig ist, deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht 
mehr erforderlich ist oder diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
gelöscht werden müssen.

(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwort-
liche deren Verarbeitung einschränken, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung schutzwürdige 
Interessen einer betroffenen Person beeinträchtigen würde,

2. die Daten zu Beweiszwecken weiter aufbewahrt werden müssen oder
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder 

nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem 
Zweck, der ihrer Löschung entgegenstand, oder sonst mit Einwilligung der 
betroffenen Person verarbeitet werden.

(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass 
eine Einschränkung der Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine 
Verarbeitung für andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist.

(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er der Stelle, 
die ihm die personenbezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die Berichti-
gung mitzuteilen. In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung nach Abs. 1 bis 3 hat der Verantwortliche Empfängern, 
denen die Daten übermittelt wurden, diese Maßnahmen mitzuteilen. Der 
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Empfänger hat die Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung 
einzuschränken.

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Absehen von 
der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder über die 
an deren Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu un-
terrichten. Dies gilt nicht, soweit bereits die Erteilung dieser Informationen 
eine Gefährdung im Sinne des § 51 Abs. 2 mit sich bringen würde. Die Un-
terrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung 
der Gründe den mit dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck 
gefährden würde.

(7) § 52 Abs. 7 und 8 findet entsprechende Anwendung.

§ 54 
Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person

(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter Verwendung einer 
klaren und einfachen Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugäng-
licher Form zu kommunizieren. Unbeschadet besonderer Formvorschriften 
soll er bei der Beantwortung von Anträgen die für den Antrag gewählte 
Form verwenden. Bei der Auswahl des Mediums sind die Anforderungen 
des § 59 zu beachten.

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene Person unbescha-
det des § 52 Abs. 6 und des § 53 Abs. 6 unverzüglich schriftlich darüber in 
Kenntnis zu setzen, wie mit diesen Anträgen verfahren wurde.

(3) Die Erteilung von Informationen nach § 50, die Benachrichtigungen nach 
den §§ 51 und 61 und die Bearbeitung von Anträgen nach den §§ 52 und 53 
erfolgen verwaltungskostenfrei. Bei offenkundig unbegründeten oder exzes-
siven Anträgen nach den §§ 52 und 53 kann der Verantwortliche entweder 
eine angemessene Gebühr auf der Grundlage des Verwaltungsaufwands 
verlangen oder sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. In die-
sem Fall muss der Verantwortliche den offenkundig unbegründeten oder 
exzessiven Charakter des Antrags belegen können.

(4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität einer betrof-
fenen Person, die einen Antrag nach den §§ 52 und 53 gestellt hat, kann 
er von ihr zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer 
Identität erforderlich sind.
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§ 55 
Anrufung der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten

(1) Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbe-
helfe mit einer Beschwerde an die Hessische Datenschutzbeauftragte oder 
den Hessischen Datenschutzbeauftragten wenden, wenn sie der Auffassung 
ist, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch öffentliche 
Stellen zu den in § 40 genannten Zwecken in ihren Rechten verletzt worden 
zu sein. Dies gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch Gerichte, soweit diese die Daten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 
verarbeitet haben. Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte hat die 
betroffene Person über den Stand und das Ergebnis der Beschwerde zu 
unterrichten und sie hierbei auf die Möglichkeit gerichtlichen Rechtsschutzes 
nach § 56 hinzuweisen.

(2) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte hat eine bei ihr oder 
ihm eingelegte Beschwerde über eine Verarbeitung, die in die Zuständigkeit 
einer anderen Aufsichtsbehörde fällt, unverzüglich an diese weiterzuleiten. 
Sie oder er hat in diesem Fall die betroffene Person über die Weiterleitung 
zu unterrichten und ihr auf deren Ersuchen weitere Unterstützung zu leisten.

§ 56 
Rechtsschutz gegen Entscheidungen der oder des Hessischen 
Datenschutzbeauftragten oder bei deren oder dessen Untätigkeit

(1) Jede natürliche oder juristische Person kann unbeschadet anderer Rechts-
behelfe gerichtlich gegen eine sie betreffende verbindliche Entscheidung 
der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten vorgehen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend zugunsten betroffener Personen, wenn sich die 
oder der Hessische Datenschutzbeauftragte mit einer Beschwerde nach § 55 
nicht befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Einlegung der Beschwerde über den Stand oder das Ergebnis der 
Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.
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Vierter Abschnitt 
Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

Vierter Abschnitt – Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter

§ 57 
Auftragsverarbeitung

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen 
durch andere Personen oder Stellen verarbeitet, hat der Verantwortliche für 
die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften 
über den Datenschutz zu sorgen. Die Rechte der betroffenen Personen 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 
und Schadensersatz sind in diesem Fall gegenüber dem Verantwortlichen 
geltend zu machen.

(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten beauftragen, die mit geeigneten technischen 
und organisatorischen Maßnahmen sicherstellen, dass die Verarbeitung im 
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen erfolgt und der Schutz der 
Rechte der betroffenen Personen gewährleistet wird.

(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 
Verantwortlichen keine weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der 
Verantwortliche dem Auftragsverarbeiter eine allgemeine Genehmigung zur 
Hinzuziehung weiterer Auftragsverarbeiter erteilt, hat der Auftragsverarbeiter 
den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Hinzuziehung oder Ersetzung 
zu informieren. Der Verantwortliche kann in diesem Fall die Hinzuziehung 
oder Ersetzung untersagen.

(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, 
so hat er diesem dieselben Verpflichtungen aus seinem Vertrag mit dem 
Verantwortlichen nach Abs. 5 aufzuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit 
diese Pflichten für den weiteren Auftragsverarbeiter nicht schon aufgrund 
anderer Vorschriften verbindlich sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsverarbeiter 
diese Verpflichtungen nicht, so haftet der ihn beauftragende Auftragsver-
arbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten 
des weiteren Auftragsverarbeiters.

(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf der Grundlage 
eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder 
das den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der oder 
das den Gegenstand, die Dauer, die Art und den Zweck der Verarbeitung, 
die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen 
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und die Rechte und Pflichten des Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag 
oder das andere Rechtsinstrument haben insbesondere vorzusehen, dass 
der Auftragsverarbeiter

1. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen handelt; ist der 
Auftragsverarbeiter der Auffassung, dass eine Weisung rechtswidrig 
ist, hat er den Verantwortlichen unverzüglich zu informieren;

2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden, 
soweit sie keiner angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflicht unterliegen;

3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die 
Einhaltung der Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Person 
zu gewährleisten;

4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der 
Verarbeitungsleistungen nach Wahl des Verantwortlichen zurückgibt 
oder löscht und bestehende Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer 
Rechtsvorschrift eine Verpflichtung zur Speicherung der Daten besteht;

5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, insbesondere 
die nach § 71 erstellten Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung 
seiner Pflichten zur Verfügung stellt;

6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einem von diesem 
beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt;

7. die in den Abs. 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruch-
nahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält;

8. alle nach § 59 erforderlichen Maßnahmen ergreift und
9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Ver-

fügung stehenden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhal-
tung der in den §§ 59 bis 62 und 64 genannten Pflichten unterstützt.

(6) Der Vertrag im Sinne des Abs. 5 ist schriftlich oder elektronisch abzu-
fassen.

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung unter 
Verstoß gegen diese Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbei-
tung als Verantwortlicher.
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§ 58 
Gemeinsame Verfahren, Gemeinsam Verantwortliche

(1) Die Einrichtung eines Verfahrens, das mehreren Verantwortlichen als 
gemeinsam Verantwortliche die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ermöglicht, ist nur zulässig, wenn dies unter Berücksichtigung der schutzwür-
digen Belange der betroffenen Personen und der Aufgaben der beteiligten 
Stellen angemessen ist.

(2) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die 
Mittel der Verarbeitung fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche.

(3) Gemeinsam Verantwortliche haben eine Stelle zu bestimmen, der die 
Planung, Einrichtung und Durchführung des gemeinsamen Verfahrens obliegt, 
und ihre jeweiligen Aufgaben sowie datenschutzrechtlichen Verantwort-
lichkeiten in transparenter Form in einer Vereinbarung festzulegen, soweit 
diese nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt sind. Aus der Vereinba-
rung muss insbesondere hervorgehen, wer welchen Informationspflichten 
nachzukommen hat und wie und gegenüber wem betroffene Personen ihre 
Rechte wahrnehmen können. Eine entsprechende Vereinbarung hindert 
die betroffene Person nicht, ihre Rechte gegenüber jedem der gemeinsam 
Verantwortlichen geltend zu machen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer öffentlichen Stelle 
ein gemeinsames Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
für verschiedene Zwecke eingerichtet wird.

§ 59 
Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere des Risikos für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere 
im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten. Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Verletzung sollen nach 
der Art, dem Umfang, den Umständen und den Zwecken der Verarbeitung 
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bestimmt und anhand einer objektiven Beurteilung der Höhe des Risikos 
festgestellt werden.

(2) Die in Abs. 1 genannten Maßnahmen können unter anderem die Pseu-
donymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, 
soweit solche Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. 
Die Maßnahmen nach Abs. 1 sollen dazu führen, dass

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf 
Dauer sichergestellt werden und

2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang 
zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 
wiederhergestellt werden können.

(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche 
und der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu 
ergreifen, die Folgendes bezwecken:

1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die 
Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),

2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder 
Löschens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten 
sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung 
von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),

4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme 
mithilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte 
(Benutzerkontrolle),

5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Ver-
arbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer 
Zugangsberechtigung umfassten personenbezogenen Daten Zugang 
haben (Zugriffskontrolle),

6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an 
welche Stellen personenbezogene Daten mithilfe von Einrichtungen 
zur Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden 
oder werden können (Übertragungskontrolle),

7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden 
kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem 
in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert 
worden sind (Eingabekontrolle),



88

HDSIG    Dritter Teil – Verarbeitungen zu Zwecken nach Art. 1 Abs. 1 Richtl. Nr. 2016/680

8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Da-
ten sowie beim Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und 
Integrität der Daten geschützt werden (Transportkontrolle),

9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wieder-
hergestellt werden können (Wiederherstellbarkeit),

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung ste-
hen und auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit),

11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht 
durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können (Da-
tenintegrität),

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag ver-
arbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers 
verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung 
oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene perso-
nenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit).

Ein Zweck nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 kann insbesondere durch die Verwendung 
von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren 
erreicht werden.

(4) Werden personenbezogene Daten nicht automatisiert verarbeitet, sind 
insbesondere Maßnahmen zu treffen, um den Zugriff Unbefugter bei der 
Bearbeitung, der Aufbewahrung, dem Transport und der Vernichtung zu 
verhindern.

§ 60 
Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 
an die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten

(1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem sie ihm 
bekannt geworden ist, der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten 
zu melden, es sei denn, dass die Verletzung voraussichtlich nicht zu einem 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die 
Meldung an die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begrün-
dung für die Verzögerung beizufügen. § 59 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
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(2) Wird dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten bekannt, meldet er diese dem Verantwortlichen unverzüglich.

(3) Die Meldung nach Abs. 1 hat zumindest folgende Informationen zu 
enthalten:

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten, die, soweit möglich, Angaben zu den Kategorien und 
der ungefähren Anzahl der betroffenen Personen, zu den betroffenen 
Kategorien personenbezogener Daten und zu der ungefähren Anzahl 
der betroffenen personenbezogenen Datensätze zu enthalten hat,

2. den Namen und die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauf-
tragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen,

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten und

4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls der Maß-
nahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(4) Wenn und soweit die Informationen nach Abs. 3 nicht zur gleichen Zeit 
bereitgestellt werden können, hat der Verantwortliche diese Informationen 
ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur Verfügung 
stellen.

(5) Der Verantwortliche hat Verletzungen des Schutzes personenbezoge-
ner Daten zu dokumentieren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen 
zusammenhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen zu umfassen.

(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
personenbezogene Daten betroffen sind, die von einem oder an einen 
Verantwortlichen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
übermittelt wurden, sind die in Abs. 3 genannten Informationen dem dortigen 
Verantwortlichen unverzüglich zu übermitteln.

(7) § 37 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

(8) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Benachrichtigungen über 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten bleiben unberührt.
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§ 61 
Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
zur Folge, so hat der Verantwortliche die betroffenen Personen unverzüglich 
von der Verletzung zu benachrichtigen. § 59 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Benachrichtigung nach Abs. 1 hat in klarer und einfacher Sprache die 
Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben 
und zumindest die in § 60 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 genannten Informationen und 
Maßnahmen zu enthalten.

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person nach Abs. 1 ist nicht er-
forderlich, wenn

1. der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 
Daten angewandt wurden; dies gilt insbesondere für Vorkehrungen 
wie Verschlüsselungen, durch die die Daten für unbefugte Personen 
unzugänglich gemacht werden;

2. der Verantwortliche durch im Anschluss an die Verletzung getroffene 
Maßnahmen sichergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach das 
hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
im Sinne des Abs. 1 nicht mehr besteht, oder

3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre; in die-
sem Fall hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine 
ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen 
vergleichbar wirksam informiert werden.

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten nicht benachrichtigt hat, kann die 
oder der Hessische Datenschutzbeauftragte verlangen, dies nachzuholen, 
oder verbindlich feststellen, dass bestimmte der in Abs. 3 genannten Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Hierbei hat sie oder er die Wahrscheinlichkeit zu 
berücksichtigen, mit der die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten zu einem hohen Risiko im Sinne des Abs. 1 führt.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen nach Abs. 1 kann unter 
den in § 51 Abs. 2 genannten Voraussetzungen aufgeschoben, eingeschränkt 
oder unterlassen werden, soweit nicht die Interessen der betroffenen Person 
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aufgrund des von der Verletzung ausgehenden hohen Risikos im Sinne des 
Abs. 1 überwiegen.

(6) § 37 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

§ 62 
Durchführung einer Datenschutz- Folgenabschätzung

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer 
Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwe-
cke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche vorab 
eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
den Schutz personenbezogener Daten durchzuführen. § 59 Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend.

(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit 
ähnlich hohen Risiken kann eine gemeinsame Datenschutz- Folgenabschät-
zung vorgenommen werden.

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutz-
beauftragten an der Durchführung der Folgenabschätzung zu beteiligen.

(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten und den berechtigten Interessen 
der von der Verarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener 
Rechnung zu tragen und zumindest Folgendes zu enthalten:

1. eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvor-
gänge und der Zwecke der Verarbeitung,

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Ver-
arbeitungsvorgänge in Bezug auf deren Zweck,

3. eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betrof-
fenen Personen und

4. die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, ein-
schließlich der Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen und der 
Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sicher-
gestellt und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nachgewiesen 
werden sollen.

(5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzu-
führen, ob die Verarbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus der Folgen-
abschätzung ergeben haben.
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§ 63 
Zusammenarbeit mit der oder dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben mit der oder dem 
Hessischen Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner 
Aufgaben zusammenzuarbeiten.

§ 64 
Vorherige Konsultation der oder des Hessischen 
Datenschutzbeauftragten

(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden 
Dateisystemen die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten zu konsultieren, wenn

1. aus einer Datenschutz- Folgenabschätzung nach § 62 hervorgeht, 
dass die Verarbeitung ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche 
keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft, oder

2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer 
Technologien, Mechanismen oder Verfahren, ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge hat.

Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte kann eine Liste der Verar-
beitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur vorherigen Konsultation nach 
Satz 1 unterliegen. § 59 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten sind im Fall des 
Abs. 1 vorzulegen:

1. die nach § 62 durchgeführte Datenschutz- Folgenabschätzung,
2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des 

Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der 
Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter,

3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung,
4. Angaben zu den zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen vorgesehenen Maßnahmen und Garantien und
5. die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten.

Auf Anfrage sind der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten alle 
sonstigen Informationen zu übermitteln, die sie oder er benötigt, um die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 
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Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen beste-
henden Risiken und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können.

(3) Falls die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte der Auffassung 
ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen 
würde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend 
ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, kann sie oder er dem 
Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb 
eines Zeitraums von bis zu sechs Wochen nach Erhalt des Ersuchens um 
Konsultation schriftliche Empfehlungen unterbreiten, welche Maßnahmen 
noch ergriffen werden sollten. Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte 
kann diese Frist um einen Monat verlängern, wenn die geplante Verarbei-
tung besonders komplex ist. Sie oder er hat in diesem Fall innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags auf Konsultation den Verantwortlichen 
und gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über die Fristverlängerung 
zusammen mit den Gründen für die Verzögerung zu informieren.

(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung für die Aufga-
benerfüllung des Verantwortlichen und ist sie daher besonders dringlich, 
kann er mit der Verarbeitung nach Beginn der vorherigen Konsultation, 
aber vor Ablauf der in Abs. 3 genannten Frist beginnen. In diesem Fall sind 
die Empfehlungen der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten im 
Nachhinein zu berücksichtigen und sind die Art und Weise der Verarbeitung 
daraufhin gegebenenfalls anzupassen.

(5) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte ist bei der Ausarbeitung 
eines Vorschlags für eine vom Landtag zu erlassende Gesetzgebungsmaß-
nahme oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden 
Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten 
betreffen, zu konsultieren.

§ 65 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbei-
tungstätigkeiten zu führen, die seiner Zuständigkeit unterliegen. Dieses 
Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu enthalten:

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gege-
benenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen sowie der oder 
des Datenschutzbeauftragten,

2. die Zwecke der Verarbeitung,



94

HDSIG    Dritter Teil – Verarbeitungen zu Zwecken nach Art. 1 Abs. 1 Richtl. Nr. 2016/680

3. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezo-
genen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden 
sollen, einschließlich Empfängern in Drittländern oder internationalen 
Organisationen,

4. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der 
Kategorien personenbezogener Daten,

5. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling,
6. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezoge-

ner Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation,
7. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, einschließlich der 

Übermittlungen, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind,
8. wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die 

Überprüfung der Erforderlichkeit der Speicherung der verschiedenen 
Kategorien personenbezogener Daten und

9. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach § 59.

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verar-
beitungen zu führen, die er im Auftrag eines Verantwortlichen durchführt, 
das Folgendes zu enthalten hat:

1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes 
Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, 
sowie gegebenenfalls die Kontaktdaten der oder des Datenschutz-
beauftragten,

2. die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwort-
lichen durchgeführt werden,

3. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation, wenn vom Verant-
wortlichen entsprechend angewiesen, unter Angabe des betreffenden 
Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation und

4. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach § 59.

(3) Die in den Abs. 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind schriftlich oder 
elektronisch zu führen.

(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anfrage ihre Verzeich-
nisse der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung 
zu stellen.
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§ 66 
Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen

(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für 
die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung selbst angemes-
sene technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa die Datensparsamkeit wirksam 
umzusetzen, und notwendige Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, 
um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen und die Rechte der be-
troffenen Personen zu schützen. Er hat hierbei den Stand der Technik, die 
Implementierungskosten und die Art, den Umfang, die Umstände und die 
Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zu berücksichtigen. Insbeson-
dere sind die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Auswahl und 
Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszurichten, so 
wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten. Personenbezo-
gene Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verarbeitungszweck möglich ist.

(2) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen grund-
sätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, deren 
Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich 
ist. Dies betrifft die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den 
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Die 
Maßnahmen müssen insbesondere sicherstellen, dass die personenbezoge-
nen Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen einer Person einer 
unbestimmten Anzahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.

§ 67 
Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener 
Personen

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
so weit wie möglich zwischen den verschiedenen Kategorien betroffener 
Personen zu unterscheiden. Dies betrifft insbesondere folgende Kategorien:

1. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie eine 
Straftat begangen haben,
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2. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie in 
naher Zukunft eine Straftat begehen werden,

3. verurteilte Straftäter,
4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte Tatsachen 

darauf hindeuten, dass sie Opfer einer Straftat sein könnten, und
5. andere Personen wie insbesondere Zeuginnen und Zeugen, Hin-

weisgeberinnen und Hinweisgeber oder Personen, die mit den in den 
Nr. 1 bis 4 genannten Personen in Kontakt oder Verbindung stehen.

§ 68 
Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen 
Einschätzungen

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung so weit wie möglich danach 
zu unterscheiden, ob personenbezogene Daten auf Tatsachen oder auf 
persönlichen Einschätzungen beruhen. Zu diesem Zweck soll er, soweit 
dies im Rahmen der jeweiligen Verarbeitung möglich und angemessen ist, 
Bewertungen, die auf persönlichen Einschätzungen beruhen, als solche 
kenntlich machen. Es muss außerdem feststellbar sein, welche Stelle die 
Unterlagen führt, die der auf einer persönlichen Einschätzung beruhenden 
Bewertung zugrunde liegen.

§ 69 
Qualitätssicherung personenbezogener Daten vor deren 
Übermittlung

(1) Der Verantwortliche hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu 
gewährleisten, dass unrichtige sowie ohne sachlichen Grund unvollstän-
dige oder nicht mehr aktuelle personenbezogene Daten nicht übermittelt 
oder sonst bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck hat er, soweit dies mit 
angemessenem Aufwand möglich ist, die Qualität der personenbezogenen 
Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu überprüfen. Bei jeder 
Übermittlung personenbezogener Daten hat er, soweit dies möglich und 
angemessen ist, Informationen beizufügen, die es dem Empfänger gestatten, 
die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Daten sowie 
deren Aktualität zu beurteilen.

(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere 
Bedingungen, so hat bei Datenübermittlungen die übermittelnde Stelle 
den Empfänger darauf hinzuweisen, dass diese Bedingungen gelten und 



Vierter Abschnitt – Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter

97

einzuhalten sind. Die Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die 
Daten entsprechend markiert werden.

(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder auf Einrichtungen und sonstige Stellen, 
die nach den Kapiteln 4 und 5 des Titels V des Dritten Teils des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union errichtet wurden, keine 
Bedingungen anwenden, die nicht auch für entsprechende innerstaatliche 
Datenübermittlungen gelten.

§ 70 
Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie 
Einschränkung der Verarbeitung

(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn 
sie unrichtig sind. § 53 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzüglich zu 
löschen, wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist, ihre Kenntnis für seine 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist oder sie zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen.

(3) § 53 Abs. 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Sind unrichtige perso-
nenbezogene Daten oder personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt 
worden, ist auch dies dem Empfänger mitzuteilen.

(4) Unbeschadet in Rechtsvorschriften festgesetzter Höchstspeicher- oder 
Löschfristen hat der Verantwortliche für die Löschung von personenbezo-
genen Daten oder eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer 
Speicherung angemessene Fristen vorzusehen und durch verfahrensrecht-
liche Vorkehrungen sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden.

§ 71 
Protokollierung

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter mindestens die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu 
protokollieren:

1. Erhebung,
2. Veränderung,
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3. Abfrage,
4. Offenlegung einschließlich Übermittlung,
5. Kombination und
6. Löschung.

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermögli-
chen, die Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und 
so weit wie möglich die Identität der Person, die die personenbezogenen 
Daten abgefragt oder offengelegt hat, und die Identität des Empfängers der 
Daten festzustellen.

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung durch die Datenschutzbeauftragte oder den Daten-
schutzbeauftragten und die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den 
Hessischen Datenschutzbeauftragten sowie zur Eigenüberwachung, der 
Sicherstellung der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten 
und für Strafverfahren verwendet werden.

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die Protokolle 
der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten auf Anforderung zur 
Verfügung zu stellen.

§ 72 
Vertrauliche Meldung von Verstößen

Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass ihm vertrauliche Meldungen 
über in seinem Verantwortungsbereich erfolgende Verstöße gegen Daten-
schutzvorschriften zugeleitet werden können.
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Datenübermittlungen an Drittländer und an internationale 
Organisationen 
Fünfter Abschnitt – Datenübermittlungen an Drittländer u. an internat. Organisationen

§ 73 
Allgemeine Voraussetzungen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in Drittländern 
oder an internationale Organisationen ist bei Vorliegen der übrigen für Da-
tenübermittlungen geltenden Voraussetzungen zulässig, wenn

1. die Stelle oder internationale Organisation für die in § 40 genannten 
Zwecke zuständig ist und

2. die Europäische Kommission nach Art. 36 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 
Nr. 2016/680 einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des Vorliegens 
eines Angemessenheitsbeschlusses im Sinne des Abs. 1 Nr. 2 und des zu 
berücksichtigenden öffentlichen Interesses an der Datenübermittlung zu 
unterbleiben, wenn im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener 
und die elementaren Menschenrechte wahrender Umgang mit den Daten 
beim Empfänger nicht hinreichend gesichert ist oder sonst überwiegende 
schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person entgegenstehen. Bei 
seiner Beurteilung hat der Verantwortliche maßgeblich zu berücksichtigen, 
ob der Empfänger im Einzelfall einen angemessenen Schutz der übermit-
telten Daten garantiert.

(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, 
nach Abs. 1 übermittelt werden sollen, muss diese Übermittlung zuvor von 
der zuständigen Stelle des anderen Mitgliedstaats genehmigt werden. Über-
mittlungen ohne vorherige Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn die 
Übermittlung erforderlich ist, um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes oder 
für die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, und die 
vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Fall 
des Satz 2 ist die Stelle des anderen Mitgliedstaats, die für die Erteilung der 
Genehmigung zuständig gewesen wäre, unverzüglich über die Übermittlung 
zu unterrichten.

(4) Der Verantwortliche, der Daten nach Abs. 1 übermittelt, hat durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten 



100

HDSIG    Dritter Teil – Verarbeitungen zu Zwecken nach Art. 1 Abs. 1 Richtl. Nr. 2016/680

Daten nur dann an Stellen in anderen Drittländern oder andere internati-
onale Organisationen weiterübermittelt, wenn der Verantwortliche diese 
Übermittlung zuvor genehmigt hat. Bei der Entscheidung über die Erteilung 
der Genehmigung hat der Verantwortliche alle maßgeblichen Faktoren zu 
berücksichtigen, insbesondere die Schwere der Straftat, den Zweck der 
ursprünglichen Übermittlung und das in dem Drittland oder der internatio-
nalen Organisation, an das oder an die die Daten weiterübermittelt werden 
sollen, bestehende Schutzniveau für personenbezogene Daten. Eine Ge-
nehmigung darf nur dann erfolgen, wenn auch eine direkte Übermittlung an 
die Stelle im anderen Drittland oder die andere internationale Organisation 
zulässig wäre. Die Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung kann 
auch abweichend geregelt werden.

§ 74 
Datenübermittlung bei geeigneten Garantien

(1) Liegt entgegen § 73 Abs. 1 Nr. 2 kein Beschluss nach Art. 36 Abs. 3 
der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen des § 73 auch dann zulässig, wenn

1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den 
Schutz personenbezogener Daten vorgesehen sind oder

2. der Verantwortliche nach Beurteilung aller Umstände, die bei der 
Übermittlung eine Rolle spielen, zu der Auffassung gelangt ist, dass 
geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten be-
stehen.

(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Abs. 1 Nr. 2 zu dokumen-
tieren. Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, Informationen 
über die empfangende zuständige Behörde, die Begründung der Übermitt-
lung und die übermittelten personenbezogenen Daten zu enthalten. Sie ist 
der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten auf Anforderung zur 
Verfügung zu stellen.

(3) Der Verantwortliche hat die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den 
Hessischen Datenschutzbeauftragten zumindest jährlich über Übermittlungen 
zu unterrichten, die aufgrund einer Beurteilung nach Abs. 1 Nr. 2 erfolgt sind. 
In der Unterrichtung kann er die Empfänger und die Übermittlungszwecke 
angemessen kategorisieren.
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§ 75 
Ausnahmen für eine Datenübermittlung ohne geeignete Garantien

(1) Liegt entgegen § 73 Abs. 1 Nr. 2 kein Beschluss nach Art. 36 Abs. 3 der 
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 vor und liegen auch keine geeigneten Garantien 
im Sinne des § 74 Abs. 1 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übri-
gen Voraussetzungen des § 73 auch dann zulässig, wenn die Übermittlung 
erforderlich ist

1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person,
2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person,
3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit eines Staates,
4. im Einzelfall für die in § 40 genannten Zwecke oder
5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit den in § 40 genannten 
Zwecken.

(2) Der Verantwortliche hat von einer Übermittlung nach Abs. 1 abzusehen, 
wenn die Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse an 
der Übermittlung überwiegen.

(3) Für Übermittlungen nach Abs. 1 gilt § 74 Abs. 2 und 3 entsprechend.

§ 76 
Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittländern

(1) Verantwortliche können bei Vorliegen der übrigen für die Datenübermitt-
lung in Drittländer geltenden Voraussetzungen im besonderen Einzelfall 
personenbezogene Daten unmittelbar an nicht in § 73 Abs. 1 Nr. 1 genannte 
Stellen in Drittländern übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben für die in § 40 genannten Zwecke unbedingt erforderlich ist und

1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen Person das 
öffentliche Interesse an einer Übermittlung überwiegen,

2. die Übermittlung an die in § 73 Abs. 1 Nr. 1 genannten Stellen wir-
kungslos oder ungeeignet wäre, insbesondere weil sie nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden kann, und

3. der Verantwortliche dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung 
mitteilt und ihn darauf hinweist, dass die übermittelten Daten nur in 
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dem Umfang verarbeitet werden dürfen, in dem ihre Verarbeitung für 
diese Zwecke erforderlich ist.

(2) Im Fall des Abs. 1 hat der Verantwortliche die in § 73 Abs. 1 Nr. 1 ge-
nannten Stellen unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern 
dies nicht wirkungslos oder ungeeignet ist.

(3) Für Übermittlungen nach Abs. 1 gilt § 74 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(4) Bei Übermittlungen nach Abs. 1 hat der Verantwortliche den Empfänger 
zu verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten ohne seine 
Zustimmung nur für den Zweck zu verarbeiten, für den sie übermittelt wor-
den sind.

(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 
und der polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt.

Sechster Abschnitt 
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

Sechster Abschnitt – Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden

§ 77 
Gegenseitige Amtshilfe

(1) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte hat den Datenschut-
zaufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Informationen zu übermitteln und Amtshilfe zu leisten, soweit dies für eine 
einheitliche Umsetzung und Anwendung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 
erforderlich ist. Die Amtshilfe betrifft insbesondere Auskunftsersuchen und 
aufsichtsbezogene Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um Konsultation 
oder um Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen.

(2) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte hat alle geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen, um Amtshilfeersuchen unverzüglich und spätestens 
innerhalb eines Monats nach deren Eingang nachzukommen.

(3) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte darf Amtshilfeersuchen 
nur ablehnen, wenn

1. sie oder er für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnah-
men, die sie oder er durchführen soll, nicht zuständig ist oder
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2. ein Eingehen auf das Ersuchen gegen Rechtsvorschriften verstoßen 
würde.

(4) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte hat die ersuchende 
Aufsichtsbehörde des anderen Staates über die Ergebnisse oder gegebe-
nenfalls über den Fortgang der Maßnahmen zu informieren, die getroffen 
wurden, um dem Amtshilfeersuchen nachzukommen. Sie oder er hat im 
Fall des Abs. 3 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens zu erläutern.

(5) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte hat die Informationen, 
um die sie oder er von der Aufsichtsbehörde des anderen Staates ersucht 
wurde, in der Regel elektronisch und in einem standardisierten Format zu 
übermitteln.

(6) Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte hat Amtshilfeersuchen 
kostenfrei zu erledigen, soweit sie oder er nicht im Einzelfall mit der Auf-
sichtsbehörde des anderen Staates die Erstattung entstandener Ausgaben 
vereinbart hat.

(7) Ein Amtshilfeersuchen der oder des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten hat alle erforderlichen Informationen zu enthalten; hierzu gehören 
insbesondere der Zweck und die Begründung des Ersuchens. Die auf das 
Ersuchen übermittelten Informationen dürfen ausschließlich zu dem Zweck 
verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden.

Siebter Abschnitt 
Haftung und Sanktionen
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§ 78 
Schadensersatz und Entschädigung

(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die nach diesem Gesetz oder nach anderen 
auf ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften rechtswidrig war, einen 
Schaden zugefügt, ist er oder sein Rechtsträger der betroffenen Person 
zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer 
nicht automatisierten Verarbeitung der Schaden nicht auf ein Verschulden 
des Verantwortlichen zurückzuführen ist.
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(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die 
betroffene Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

(3) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht ermitteln, welche von mehreren beteiligten Verantwortlichen den 
Schaden verursacht hat, so haftet jeder Verantwortliche beziehungsweise 
sein Rechtsträger.

(4) Bei einem Mitverschulden der betroffenen Person ist § 254 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

(5) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden 
Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende 
Anwendung.

(6) Weitergehende sonstige Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

(7) Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten steht offen.

§ 79 
Strafvorschriften

Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen im 
Rahmen von Tätigkeiten nach § 40 findet § 37 entsprechende Anwendung.
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§ 80 
Anspruch auf Informationszugang

(1) Jeder hat nach Maßgabe des Vierten Teils gegenüber öffentlichen Stellen 
Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen (Informationszugang). 
Abweichend von § 2 Abs. 2 Satz 1 gelten insoweit auch öffentlich- rechtliche 
Unternehmen, die am Wettbewerb teilnehmen, als öffentliche Stellen. Amt-
liche Informationen sind alle amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, 
unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht 
Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu.

(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften die Auskunftserteilung regeln, 
gehen sie den Vorschriften des Vierten Teils vor.

§ 81 
Anwendungsbereich

(1) Nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 bis 3 gelten die Vorschriften über den 
Informationszugang auch für

1. den Landtag, nur soweit er öffentlich- rechtliche Verwaltungsaufgaben 
wahrnimmt und auszuschließen ist, dass durch die Gewährung des 
Informationszugangs die Freiheit des Mandats, der Bereich der Abge-
ordneten- und Fraktionsangelegenheiten sowie die Nichtöffentlichkeit 
von Landtagsberatungen beeinträchtigt wird,

2. den Hessischen Rechnungshof, die Überörtliche Prüfung kommunaler 
Körperschaften in Hessen, den Landesbeauftragen für Wirtschaftlich-
keit in der Verwaltung, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, 
die nicht in Zusammenhang mit ihrer Kontroll- und Prüftätigkeit stehen,

3. die Hessische Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten, soweit sie oder er allgemeine Verwaltungsauf-
gaben wahrnimmt,

4. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden 
und sonstige in § 40 Abs. 2 genannten Stellen, jedoch nur soweit sie 
öffentlich- rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und nicht, 
soweit sie im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln,
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5. Finanzbehörden, nur soweit sie nicht in Verfahren nach der Abga-
benordnung tätig werden,

6. Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Schulen 
sowie sonstige öffentliche Stellen, soweit sie nicht in den Bereichen 
Forschung und Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfungen tätig 
werden,

7. die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen der Gemeinden und 
Landkreise sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform, 
soweit die Anwendung des Vierten Teils durch Satzung ausdrücklich 
bestimmt wird,

8. den Hessischen Rundfunk, soweit er Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnimmt, sowie die Hessische Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien, soweit sie nicht in den Bereichen Zulas-
sung und Aufsicht tätig wird.

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils gelten nicht für

1. die Polizeibehörden und das Landesamt für Verfassungsschutz,
2. die Landeskartellbehörde und die Regulierungskammer Hessen,
3. die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern,
4. Notarinnen und Notare,
5. die Disziplinarorgane im Rahmen ihrer disziplinarrechtlichen Tätigkeit.

(3) Soweit ein Informationszugang nach Abs. 1 oder 2 ausgeschlossen ist, 
gilt dies auch für Datei- und Aktenbestandteile, die sich in Dateien oder 
Akten anderer öffentlicher Stellen befinden.

§ 82 
Schutz besonderer öffentlicher und privater Belange

Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht

1. bei Verschlusssachen nach § 2 Abs. 1 des Hessischen Sicherheits-
überprüfungsgesetzes vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 364),

2. bei Informationen, deren Bekanntwerden nachteilige Auswirkungen 
haben kann auf
a) die inter- und supranationalen Beziehungen, die Beziehung zum 

Bund oder zu einem anderen Land,
b) Belange der äußeren oder öffentlichen Sicherheit,



Vierter Teil    Informationsfreiheit

107

c) die Kontroll- , Vollzugs- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz- , Re-
gulierungs- , Sparkassen, Versicherungs- und Wettbewerbsauf-
sichtsbehörden oder

d) den Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungs- oder Strafvollstre-
ckungsverfahrens oder den Verfahrensablauf eines Gerichts- , 
Ordnungswidrigkeiten- oder Disziplinarverfahrens,

3. bei einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegenden 
Datei- oder Akteninhalten,

4. bei zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnissen oder 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, sofern die betroffene Person 
nicht eingewilligt hat oder

5. soweit ein rein wirtschaftliches Interesse an den Informationen besteht.

§ 83 
Schutz personenbezogener Daten

Der Informationszugang zu personenbezogenen Daten ist nur dann und soweit 
zulässig, wie ihre Übermittlung an eine nicht öffentliche Stelle zulässig ist.

§ 84 
Schutz behördlicher Entscheidungsprozesse

(1) Der Antrag auf Informationszugang kann abgelehnt werden für Entwürfe 
zu Entscheidungen sowie für Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren 
Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der In-
formationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher 
Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbe-
reitung nach Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweiserhebung 
und Gutachten oder Stellungnahmen Dritter.

(2) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen,

1. wenn die Bekanntgabe der Information den Kernbereich der Willens- 
und Entscheidungsbildung der Landesregierung betrifft, oder

2. zu Protokollen vertraulicher Beratungen.

In den Fällen des Satz 1 besteht nach Abschluss des Entscheidungsprozes-
ses Anspruch auf Informationszugang zu den Ergebnisprotokollen, soweit 
sie nicht vertraulich sind.
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§ 85 
Antrag

(1) Ein Informationszugang wird auf Antrag bei der Stelle, die über die 
begehrten Informationen verfügt (informationspflichtige Stelle) gewährt. 
Ist die angerufene Stelle nicht die informationspflichtige Stelle, soll sie der 
antragstellenden Person die informationspflichtige Stelle benennen.

(2) Im Antrag sollen die begehrten Informationen möglichst genau umschrie-
ben werden. Ein Antrag, der auf allgemeines Behördenhandeln gerichtet ist 
und sich auf Informationen bezieht, die aus einer Vielzahl von Aktenvorgängen 
oder Informationsträgern zusammengetragen werden müssen, kann abge-
lehnt werden, wenn der Informationszugang nur mit unverhältnismäßigem 
Verwaltungsaufwand möglich wäre. Sofern der antragstellenden Person 
Angaben zur Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, ist die 
angerufene informationspflichtige Stelle zur Beratung verpflichtet.

(3) Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne der §§ 82 und 83, muss er 
begründet werden.

§ 86 
Verfahren bei Beteiligung Dritter

Die informationspflichtige Stelle gibt einem Dritten, dessen Belange durch 
den Antrag auf Informationszugang berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass er ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Informationszu-
gangs haben kann. Die Einwilligung des Dritten zum Informationszugang 
der antragstellenden Person gilt als verweigert, wenn sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Anfrage durch die zuständige Stelle vorliegt.

§ 87 
Entscheidung

(1) Die informationspflichtige Stelle hat unverzüglich, spätestens innerhalb 
eines Monats, in den Fällen des § 86 spätestens innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang des hinreichend bestimmten Antrags zu entscheiden. In den 
Fällen des § 86 ist die Entscheidung auch dem Dritten bekannt zu geben.

(2) Soweit dem Antrag stattgegeben wird, sind die Informationen innerhalb 
der in Abs. 1 Satz 1 genannten Frist zugänglich zu machen. In den Fällen 
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des § 86 darf der Informationszugang erst gewährt werden, wenn die Ent-
scheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder die sofortige 
Vollstreckung angeordnet wurde und seit der Bekanntgabe der Anordnung 
an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind.

(3) Die Ablehnung oder teilweise Ablehnung des beantragten Informations-
zugangs ist innerhalb der in Abs. 1 Satz 1 genannten Frist schriftlich bekannt 
zu geben und zu begründen. Darüber hinaus ist mitzuteilen, ob und wann 
ein Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt 
voraussichtlich möglich sein könnte.

(4) Können die Informationen nicht oder nicht vollständig innerhalb der in 
Abs. 1 Satz 1 genannten Fristen zugänglich gemacht werden oder erfordern 
Umfang oder Komplexität eine intensive Prüfung, so kann die informations-
pflichtige Stelle die Frist um einen Monat verlängern. Die antragstellende 
Person ist über die Fristverlängerung unter Angabe der maßgeblichen 
Gründe schriftlich zu informieren.

(5) Für Streitigkeiten nach diesem Teil des Gesetzes ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. Ein Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichts-
ordnung findet nicht statt.

§ 88 
Kosten

(1) Die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte sowie die 
Einsichtnahme in Dateien und Akten vor Ort nach dem Vierten Teil dieses 
Gesetzes sind kostenfrei. Für sonstige Amtshandlungen nach diesem Teil 
werden Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe des Hessischen 
Verwaltungskostengesetzes erhoben. Von § 9 des Hessischen Verwaltungs-
kostengesetzes gelten nur Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, insoweit mit der Maßgabe, 
dass Auslagen für Ausfertigungen, Abschriften und Kopien 0,20 Euro je 
Seite nicht überschreiten dürfen, und Abs. 5. Die Gebühren sind auch unter 
Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, dass die 
antragstellenden Personen dadurch nicht von der Geltendmachung ihres 
Informationsanspruchs nach § 80 Abs. 1 abgehalten werden.

(2) Im Fall des § 81 Abs. 1 Nr. 7 werden Kosten nach Maßgabe der Satzung 
erhoben.
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§ 89 
Die oder der Hessische Informationsfreiheitsbeauftragte

(1) Jeder, der sich in seinem Recht nach dem Vierten Teil verletzt sieht, kann 
unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe die Hessische Informationsfrei-
heitsbeauftragte oder den Hessischen Informationsfreiheitsbeauftragten 
anrufen.

(2) Die Aufgabe der oder des Hessischen Informationsfreiheitsbeauftragten 
wird von der oder dem Hessischen Datenschutzbeauftragten wahrgenommen.

(3) Die auskunftspflichtigen Stellen sind verpflichtet, die Hessische Informa-
tionsfreiheitsbeauftragte oder den Hessischen Informationsfreiheitsbeauf-
tragten und ihre oder seine Beauftragten in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen. Der oder dem Hessischen Informationsfreiheitsbeauftragten 
ist dabei insbesondere

1. hinsichtlich des Anliegens, dessentwegen sie oder er angerufen 
wurde, Auskunft zu erteilen und Einsicht in betreffenden Dateien und 
Akten zu verschaffen und

2. Zutritt zu den Diensträumen zu gewähren.

Stellt die oder der Hessische Informationsfreiheitsbeauftragte Verstöße gegen 
die Vorschriften des Vierten Teils fest, kann sie oder er ihre Behebung in 
angemessener Frist fordern. Darüber ist die zuständige Aufsichtsbehörde 
zu unterrichten.

(4) Zum 31. Dezember jedes Jahres hat die oder der Hessische Informati-
onsfreiheitsbeauftragte dem Landtag und der Landesregierung einen Bericht 
über ihre oder seine Tätigkeit vorzulegen. Die Landesregierung legt ihre 
Stellungnahme zu dem Bericht dem Landtag vor.
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Fünfter Teil – Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 90 
Übergangsvorschriften

(1) Vor dem 6. Mai 2016 eingerichtete automatisierte Verarbeitungssysteme 
sind zeitnah, in Ausnahmefällen, in denen dies mit einem unverhältnismä-
ßigen Aufwand verbunden ist, jedoch spätestens bis zum 6. Mai 2023, mit 
§ 71 Abs. 1 und 2 in Einklang zu bringen.

(2) Für die Person, die am 24. Mai 2018 das Amt der oder des Hessischen 
Datenschutzbeauftragten innehat, gilt bis zur ersten Wahl der oder des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten nach dem 25. Mai 2018 § 21 Abs. 4 
Satz 1 in der bis zum 24. Mai 2018 geltenden Fassung fort.

§ 91 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.
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Anlage: 
Verwaltungskostenverzeichnis

Nr. Gegenstand Bemessungs- 
grundlage

Gebühr 
EUR

1 2 3 4
1 Gebühren   
11 Auskünfte, Akteneinsicht   
111 schriftliche Auskünfte

Einfache schriftliche Auskünfte sind kostenfrei, soweit 
sie nicht aus Registern oder Dateien erteilt werden.

 30 bis 
600

112 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, 
Datenträger usw. Die Auslagen sind mit der Gebühr 
nach Nr. 1121 bis 1123 abgegolten.

  

1121 für Personen, die nicht am Verfahren beteiligt sind 
oder deren Verfahren abgeschlossen ist und die nicht 
betroffene Person im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 sind

 10 bis 
600

1122 für Personen, die am Verfahren beteiligt sind, aber 
nicht betroffene Person im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 sind

 kosten-
frei

1123 zusätzlich 1121 oder 1122 für das Versenden von Akten 
oder Kopien aus Akten, auch von Bußgeldakten außer-
halb eines Bußgeldverfahrens

je Sendung 12

12 Missbrauchsgebühr   
121 Missbrauchsgebühr nach Art. 57 Abs. 4 der Verordnung 

(EU) Nr. 2016/679 oder § 13 Abs. 10
 100 bis 

1 000
13 Überprüfungen der Datenverarbeitungen nach der 

Verordnung (EU) Nr. 2016/679
  

131 Überprüfung der Datenverarbeitung nach Art. 57 Abs. 1 
Buchst. a mit besonderem Verwaltungsaufwand

Die Gebühr wird nur erhoben, wenn ein Verstoß festge-
stellt und eine Maßnahme nach Art. 58 Abs. 2 Buchst. b 
bis g getroffen wird.

 500 bis 
15 000

132 Aussetzung einer Übermittlung von Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland oder an eine internationa-
le Organisation nach Art. 58 Abs. 2 Buchst. j

 500 bis 
5 000

14 Stellungnahmen und Genehmigungen nach der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679

  

141 Beratung im Rahmen einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung nach Art. 58 Abs. 3 Buchst. a einschließlich 
einer Genehmigung nach Art. 36 Abs. 5

 500 bis 
5 000
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142 Stellungnahme zu und Billigung von Verhaltensregeln 
nach Art. 58 Abs. 3 Buchst. d in Verbindung mit Art. 40 
Abs. 5

 500 bis 
5 000

143 Erteilung einer Zertifizierung oder Billigung von Kriterien 
für eine Zertifizierung nach Art. 58 Abs. 3 Buchst. f in 
Verbindung mit Art. 42 Abs. 5

 1 000 
bis 
30 000

144 Genehmigung von Vertragsklauseln nach Art. 58 Abs. 3 
Buchst. h in Verbindung mit Art. 46 Abs. 3 Buchst. a

 500 bis 
15 000

145 Genehmigung von verbindlichen internen Vorschriften 
nach Art. 58 Abs. 3 Buchst. j in Verbindung mit Art. 47

 500 bis 
15 000

2 Auslagen   
21 Anfertigung von Kopien unabhängig von der Art der 

Herstellung bis DIN A 3 
- die vom Kostenschuldner besonders beantragt 
oder  
- die aus vom Kostenschuldner zu vertretenden Grün-
den notwendig wurden

je Seite 0,20
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Hessisches Krankenhausgesetz (HKHG)
Hessisches Krankenhausgesetz (HKHG)

Vom 21. Dezember 2010

Letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsverzeichnis geändert und § 22a 
eingefügt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. 
S. 752, 757)

§ 12 
Datenschutz im Krankenhaus, Sicherung von Patientenunterlagen

(1) Für Krankenhäuser gelten die Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/
EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung abweichend 
von dessen § 2 Abs. 2 uneingeschränkt nach Maßgaben der Abs. 2 bis 5.

(2) Die Übermittlung von Patientendaten an Personen oder Stellen außer-
halb des Krankenhauses ohne die Einwilligung der oder des Betroffenen ist 
zulässig, soweit dies erforderlich ist zur

1. Erfüllung des mit der Patientin oder dem Patienten oder für diese ge-
schlossenen Behandlungsvertrages einschließlich der Durchsetzung 
oder Abwehr von Schadensersatzansprüchen,

2. Durchführung einer Mit- oder Nachbehandlung, soweit die Patientin 
oder der Patient nach Hinweis auf die beabsichtigte Übermittlung 
nichts anderes bestimmt hat,

3. Abwehr einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für 
Leben, körperliche Unversehrtheit oder persönliche Freiheit der Pati-
entin oder des Patienten oder eines Dritten, soweit nicht im Einzelfall 
ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Patientin oder des 
Patienten entgegensteht,

4. Unterrichtung von Angehörigen, soweit die Patientin oder der Patient 
nicht ihren gegenteiligen Willen kundgetan hat und diese Erklärung 
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nicht unbeachtlich ist oder objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass eine Übermittlung nicht in ihrem oder seinem mutmaßlichen 
Interesse liegt,

5. Erfüllung einer gesetzlich vorgeschriebenen Behandlungs- oder 
Mitteilungspflicht,

6. Erfüllung der Aufgaben der Sozialleistungsträger und privaten Kranken-
versicherungen zur Feststellung der Leistungspflicht, zur Abrechnung 
und zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit, soweit dies gesetzlich 
vorgesehen ist,

7. Qualitätssicherung in der stationären Versorgung, wenn der Empfänger 
eine Ärztin oder ein Arzt oder eine ärztlich geleitete Stelle ist und der 
genannte Zweck nicht mit anonymisierten oder pseudonymisierten 
Daten erreicht werden kann und nicht überwiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen entgegenstehen,

8. Erfüllung der Aufgaben der Träger der Notfallversorgung zur Ermitt-
lung der Wirksamkeit rettungsdienstlicher Maßnahmen im Rahmen 
von Qualitätsmanagement-Systemen nach § 19 des Hessischen 
Rettungsdienstgesetzes; die Übermittlung der Daten erfolgt in ano-
nymisierter oder pseudonymisierter Form, soweit dies für die Zwecke 
ausreicht; ist eine Übermittlung personenbezogener Daten erforderlich, 
sind die Daten beim Träger der Notfallversorgung zu anonymisieren, 
sobald der Zweck der Übermittlung es erlaubt; nicht anonymisierte 
oder pseudonymisierte Daten dürfen nur von der Ärztlichen Leiterin 
Rettungsdienst oder dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst verarbeitet 
werden,

9. krankenhausbasierten Erfassung, Überwachung und Bewertung von 
Erkrankungen, bei denen kurzfristige Änderungen in der Häufigkeit 
des Auftretens die zeitnahe Bereitstellung von Daten erfordern, zum 
Beispiel im Rahmen von Influenza-Epidemien, Pandemien, Hitzewellen 
oder bioterroristischen Anschlägen; die Übermittlung der Daten erfolgt 
in anonymisierter oder pseudonymisierter Form, soweit dies für die 
Zwecke ausreicht; ist eine Übermittlung personenbezogener Daten 
erforderlich, sind die Daten zu anonymisieren, sobald der Zweck der 
Übermittlung dies erlaubt.

(3) Abs. 2 und § 24 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes gelten in Krankenhäusern mit Behandlungseinrichtungen 
verschiedener Fachrichtungen auch zwischen diesen.

(4) Das Krankenhaus kann die Auskunft sowie die Einsichtnahme in die 
Krankenakte durch eine Ärztin oder einen Arzt vermitteln lassen, soweit dies 
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mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten 
dringend geboten ist. Auskunfts- und Einsichtsrecht der Patientin oder des 
Patienten werden durch das Verfahren nach Satz 1 nicht beschränkt.

(5) Der Krankenhausträger hat Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, 
dass im Falle der Schließung eines Krankenhauses, insbesondere aufgrund 
einer drohenden Zahlungsunfähigkeit, oder einer Betriebsstätte eines Kran-
kenhauses die dort geführten Patientenunterlagen entsprechend ihrer indivi-
duellen Aufbewahrungsdauer unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben, insbesondere zur Gewährleistung von Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit aufbewahrt werden können, und dass Ansprüche der 
Patientinnen und Patienten auf jederzeitige Durchsetzung ihrer Rechte nach 
der Verordnung (EU) 2016/679 sowie ihrer Rechte nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch nicht beeinträchtigt werden. Maßnahmen im Sinne des Satz 
1 sind insbesondere Sicherungsmaßnahmen, die einen Zugang zu, einen 
Zugriff auf und die Kenntnisnahme von Patientenunterlagen durch unbefugte 
Personen verhindern sowie die in regelmäßigen Abständen durchgeführte 
Prüfung, ob Patientenunterlagen vernichtet werden können. Der Kranken-
hausträger weist die getroffenen Sicherungsmaßnahmen entsprechend 
der individuellen Aufbewahrungsdauer ab dem 1. Mai 2022 und sodann 
alle zwei Jahre gegenüber dem für das Krankenhauswesen zuständigen 
Ministerium nach.

(6) Die Religionsgemeinschaften oder die diesen gleichgestellten oder ihnen 
zugeordneten Einrichtungen treffen für ihre Krankenhäuser in eigener Zu-
ständigkeit Datenschutzregelungen, die denen der Abs. 1 bis 4 entsprechen.

____

Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)
Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)

Vom 16. Dezember 2010

Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 764, 766)

§ 17 
Datenschutz, Auskunftspflicht

(1) Abweichend von den Vorschriften des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82) dürfen die 
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Zentralen Leitstellen zu den in § 6 Abs. 2 genannten Zwecken erhobene 
oder gespeicherte personenbezogene Daten grundsätzlich nur für diese 
Zwecke weiterverarbeiten. Zu anderen Zwecken dürfen die Daten nur wei-
terverarbeitet werden, soweit dies erforderlich ist

1. zur weiteren Versorgung der rettungsdienstlich versorgten Personen,
2. zur Unterrichtung von Angehörigen, soweit die rettungsdienstlich 

versorgte Person nicht ihren gegenteiligen Willen kundgetan hat oder 
sonstige Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Übermittlung nicht 
angebracht ist,

3. zur Abrechnung der Leistungserbringer,
4. bei Einbeziehung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kasse-

närztlichen Vereinigung Hessen und des privatärztlichen Bereit-
schaftsdienstes,

5. zur Auswertung im Bereich der medizinischen Qualitätssicherung 
oder zur Prüfung im Rahmen des Beschwerdemanagements des 
jeweiligen Trägers des Rettungsdienstes,

6. zur Gefahrenabwehr oder zur Strafverfolgung,
7. zur Personenauskunft bei Großschadenereignissen und Katastrophen 

an die zuständigen Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden 
oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht. Bei Privatpatienten, die als Notfall-
patienten versorgt wurden, kann auf eine schriftliche Einwilligung zur Weiter-
gabe personenbezogener Daten zu Abrechnungszwecken verzichtet werden.

(2) Personen oder Stellen, denen personenbezogene Daten von den Zen-
tralen Leitstellen übermittelt worden sind, dürfen diese nur für den Zweck 
verwenden, zu dem sie ihnen rechtmäßig übermittelt worden sind.

(3) Die Träger des Rettungsdienstes sind verpflichtet,

1. dem für das Rettungswesen zuständigen Ministerium die erforderlichen 
Auskünfte zur Erstellung und Fortschreibung des Rettungsdienstplanes 
und der Landesstatistik,

2. den beteiligten Leistungserbringern die erforderlichen Auskünfte zur 
ordnungsgemäßen Betriebsführung,

3. den Leistungsträgern die erforderlichen Auskünfte zur Beurteilung der 
bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Organisation und Durchführung 
des Rettungsdienstes 

zu erteilen.

Die Auskünfte erfolgen in anonymisierter Form.
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(4) Die Leistungserbringer sind verpflichtet,

1. dem zuständigen Träger des Rettungsdienstes die erforderlichen 
Auskünfte zur Erstellung und

2. Fortschreibung des Bereichsplanes,
3. die erforderlichen Auskünfte zur Erfüllung der Aufgaben der Träger 

des Rettungsdienstes 

zu erteilen.

(5) Die Träger des Rettungsdienstes sind verpflichtet, dem für das Rettungs-
wesen und dem für das Krankenhauswesen zuständigen Ministerium die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Daten über das Zuweisungs-
verfahren von Patienten zur Verfügung zu stellen.

(6) Die Zentralen Leitstellen sind verpflichtet, alle ein- und ausgehenden 
Fernmelde- und Funkgespräche auf Tonträger aufzuzeichnen. Die Aufbe-
wahrungsfrist beträgt mindestens drei Monate.

____

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(HGöGD)

Vom 28. September 2007

Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 764)

§ 18 
Datenschutz

(1) Bei ärztlichen Untersuchungen ist die zu untersuchende Person vor Beginn 
der Untersuchung auf deren Zweck und die Übermittlungsbefugnis hinzuwei-
sen. Der die Untersuchung veranlassenden Stelle darf nur das Ergebnis der 
Untersuchung übermittelt oder weitergegeben werden. Abweichend von Satz 
2 dürfen die Anamnese und einzelne Untersuchungsergebnisse übermittelt 
oder weitergegeben werden, soweit deren Kenntnis zur Entscheidung über 
die konkrete Maßnahme, zu deren Zweck die Untersuchung durchgeführt 
worden ist, erforderlich ist.
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(2) Die Gesundheitsämter sind berechtigt, zur Erfüllung der Aufgaben nach 
den §§ 10 und 11 von den Meldebehörden, Kinderbetreuungseinrichtungen 
und Schulen die Namen, den Geburtstag, die Schulklassenzugehörigkeit, 
die Anschrift und die Staatsangehörigkeit der Kinder eines Jahrgangs, die 
Anschrift einschließlich der Telefonnummer sowie der E-Mail-Adresse der 
Personensorgeberechtigten zu erheben, von den Meldebehörden darüber 
hinaus auch der Neugeborenen eines bestimmten Zeitraums.

(3) Die innerbehördliche Organisation der Gesundheitsbehörden ist so zu 
gestalten, dass gesetzliche Geheimhaltungspflichten, insbesondere die 
ärztliche Schweigepflicht, gewahrt werden.

(4) Impfdaten, die nach § 10 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 4 Satz 1 erfasst wer-
den, dürfen zum Zwecke des Infektionsschutzes verarbeitet werden, um im 
Bedarfsfall schnellstmöglich geeignete Maßnahmen einleiten zu können.

(5) Im Übrigen finden die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/
EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

____

Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Hessisches Schulgesetz (HSchG)

in der Fassung vom 1. August 2017

Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216)

§ 83 
Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten

(1) Schulen dürfen personenbezogene Daten einschließlich der Daten der 
besonderen Kategorien nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
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schutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 
127 S. 2, 2021 Nr. L 74 S. 35) von

1. Schülerinnen und Schülern und deren Eltern,
2. künftig schulpflichtig werdenden oder vom Schulbesuch zurückge-

stellten Kindern und Jugendlichen und deren Eltern,
3. zum Schulbesuch berechtigten Kindern und Jugendlichen und deren 

Eltern sowie
4. Lehrkräften und sonstigen in der Schule beschäftigten Personen

verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags der Schule und für einen jeweils damit verbundenen Zweck 
oder zur Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen erforderlich ist. 
Über jede Schülerin und jeden Schüler wird eine Schülerakte geführt; sie 
ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen. Zur 
Schülerakte gehören alle Unterlagen einschließlich der in Dateien gespei-
cherten, die die Schülerin oder den Schüler betreffen, soweit sie mit dem 
Schulverhältnis in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen (Schülerak-
tendaten). Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche 
Stellen ist zulässig, soweit die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der dem 
Empfänger durch Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist.

(2) Schulträger und Schulaufsichtsbehörden dürfen personenbezogene Daten 
nach Abs. 1 Satz 1 verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der 
in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben der Schulentwicklungsplanung, 
der Schulorganisation und der Schulaufsicht und einem jeweils damit ver-
bundenen Zweck oder zur Durchführung organisatorischer Maßnahmen 
erforderlich ist. Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Medienzentren dürfen personenbezogene Daten nach Abs. 1 Satz 1 
verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 162 Abs. 1 Satz 2 erforderlich ist.

(4) Betroffene nach Abs. 1 Satz 1 sind verpflichtet, die erforderlichen An-
gaben zu machen.

(5) Zur Evaluation der Schulen nach § 98 können die Schulen und die Schul-
aufsichtsbehörden oder von ihnen beauftragte Dritte methodisch geeignete 
Verfahren einsetzen und durch Befragungen, Erhebungen und Unterrichts-
beobachtungen gewonnene Daten verarbeiten. Dies gilt entsprechend für die 
Teilnahme an Schulleistungsstudien im Rahmen einer Gesamtstrategie zum 
Bildungsmonitoring, die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossen wird, ebenso wie für 
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die Teilnahme an Erhebungen zur Vorbereitung der Schulleistungsstudien. 
Die Betroffenen werden vorab über das Ziel des Vorhabens, die Art ihrer 
Beteiligung an der Untersuchung, die Verarbeitung ihrer Daten sowie über 
die zur Einsichtnahme in die Daten und Ergebnisse Berechtigten informiert. 
Personenbezogene Daten für diese Zwecke dürfen ohne Einwilligung der 
Betroffenen verarbeitet werden, wenn das öffentliche Interesse an der 
Durchführung eines von der obersten Schulaufsichtsbehörde veranlassten 
oder genehmigten Vorhabens die schutzwürdigen Belange der Betroffenen 
erheblich überwiegt und der Zweck des Vorhabens auf andere Weise nicht 
oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand erreicht werden kann. 
Unter diesen Voraussetzungen dürfen personenbezogene Daten auch 
Dritten, die mit der externen Evaluation beauftragt sind, überlassen werden.

(6) Für Zwecke der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften sowie der Qualitäts-
entwicklung des Unterrichts nach § 98 dürfen Bild- und Tonaufzeichnungen 
des Unterrichts erfolgen, wenn die Betroffenen rechtzeitig über die beab-
sichtigte Aufzeichnung und den Aufzeichnungszweck schriftlich informiert 
worden sind. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach fünf Jahren zu 
löschen, soweit schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht eine frühere 
Löschung erfordern.

(7) Im Rahmen der Schulgesundheitspflege und der Tätigkeit der Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen dürfen die für präventive und sys-
tembezogene oder schulpsychologische Beratungen nach § 94 Abs. 4 Satz 
2 und die Durchführung der schulärztlichen oder schulpsychologischen 
Untersuchungen sowie sonderpädagogischen Überprüfungen nach § 71 
erforderlichen personenbezogenen Daten einschließlich der Daten der 
besonderen Kategorien nach Art. 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundver-
ordnung verarbeitet werden. Der schulärztliche Dienst und die Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen dürfen der Schule nur das Ergebnis 
der Pflichtuntersuchungen übermitteln. Personenbezogene Daten über 
freiwillige Untersuchungen dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung der Be-
troffenen übermittelt werden. Die Übermittlung personenbezogener Daten 
durch die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ist zulässig, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Kenntnis der Daten 
zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
zur Abwehr einer erheblichen Gefährdung Dritter oder einer erheblichen 
Selbstgefährdung erforderlich ist.

(8) Schulen dürfen Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift, Datum 
des Verlassens der Schule und den zuletzt besuchten Bildungsgang von 
Schülerinnen und Schülern, die zum Ende des Schulverhältnisses nicht die 
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allgemeine Hochschulreife erlangt haben, keinen Wehr-, Zivil-, Bundesfrei-
willigen- oder Jugendfreiwilligendienst ableisten und in kein Ausbildungs-
verhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes eintreten, zum Zweck der 
Information über Angebote der Berufsberatung und Berufsorientierung 
nach § 31a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch an die Agentur für Arbeit 
übermitteln, sofern die Schülerin oder der Schüler der Datenverarbeitung 
nicht widersprochen hat.

(9) Schulen für Erwachsene nach §§ 45 und 46 sowie deren Schulträger und 
die zuständigen Schulaufsichtsbehörden dürfen personenbezogene Daten 
einschließlich der Daten der besonderen Kategorien nach Art. 9 Abs. 1 der 
Datenschutz-Grundverordnung von Betroffenen verarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben 
erforderlich ist.

(10) Schulen, Schulträger und Schulaufsichtsbehörden dürfen personenbe-
zogene Daten von Betroffenen im Rahmen von Externenprüfungen nach 
§ 79 Abs. 3 verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der ihnen durch Rechts-
vorschriften zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist.

(11) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist, gilt das Hessische 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz.

(12) Umfang und Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten 
werden durch Rechtsverordnung näher geregelt.

§ 83a 
Datenverarbeitung im Rahmen digitaler Anwendungen

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Aufga-
benstellung von Schulen nach § 83 Abs. 1 zulässig ist, darf auch im Rahmen 
digitaler Anwendungen erfolgen, wenn

1. diese durch das Kultusministerium oder eine von diesem beauftragte 
Stelle geprüft und den Schulen zur Anwendung zur Verfügung gestellt 
werden, oder

2. die Schule diese selbstständig einführt und als Verantwortliche die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und die Si-
cherheit der Datenverarbeitung gewährleistet.
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(2) Den Schulen können zentrale landeseigene elektronische Schulverwal-
tungsverfahren bereitgestellt werden; dabei kann die Nutzung einzelner 
Verfahren für verpflichtend erklärt werden.

(3) Nähere Einzelheiten werden durch Rechtsverordnung geregelt.

§ 83b 
Übertragung von Bild und Ton im Rahmen von Distanzunterricht

(1) Werden Schülerinnen und Schüler, die nicht in Präsenzform am Un-
terricht teilnehmen können, mittels Videokonferenzsystem zum Unterricht 
zugeschaltet, dürfen zum Zweck der Übertragung von Bild und Ton die er-
forderlichen personenbezogenen Daten der im Unterrichtsraum anwesenden 
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkraft und sonstiger in der Schule 
beschäftigter Personen verarbeitet werden.

(2) Findet der Unterricht in räumlicher Trennung von Lehrkraft und Schülerin-
nen und Schülern der Klasse oder Lerngruppe statt, kann dieser durch den 
Einsatz von elektronischer Datenkommunikation einschließlich Video- und 
Telefonkonferenzsystemen unterstützt werden. Zu diesem Zweck darf eine 
Verarbeitung der erforderlichen personenbezogenen Daten von Schülerinnen 
und Schülern sowie von Lehrkräften und sonstiger in der Schule beschäf-
tigter Personen erfolgen. Erfolgt die Teilnahme an einer Videokonferenz 
außerhalb der Räumlichkeiten der Schule, bedarf die Übertragung des 
Bildes der Einwilligung der Betroffenen.

(3) Nähere Einzelheiten werden durch Rechtsverordnung geregelt.

____

Hessisches Beamtengesetz (HBG)



Hessisches Beamtengesetz (HBG)

125

Hessisches Beamtengesetz (HBG)

Vom 27. Mai 2013

Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 9a des 
Gesetzes vom 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216)

§ 86 
Personaldatenverarbeitung, Inhalt und Führung der Personalakte 
sowie Zugang zur Personalakte
(§ 50 Beamtenstatusgesetz)
(1) Nicht Bestandteil der Personalakte nach § 50 Satz 2 des Beamtensta-
tusgesetzes sind Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem 
Dienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere 
Prüfungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. Kindergeldakten können mit 
Besoldungs- und Versorgungsakten verbunden geführt werden, wenn diese 
von der übrigen Personalakte getrennt sind und von einer von der übrigen 
Personalverwaltung getrennten Organisationseinheit bearbeitet werden.

(2) Die Personalakte kann nach sachlichen Gesichtspunkten in Grundakte 
und Teilakten gegliedert werden. Teilakten können bei der für den betref-
fenden Aufgabenbereich zuständigen Behörde geführt werden. Nebenakten 
(Unterlagen, die sich auch in der Grundakte oder in Teilakten befinden) 
dürfen nur geführt werden, wenn die personalverwaltende Behörde nicht 
zugleich Beschäftigungsbehörde ist oder wenn mehrere personalverwalten-
de Behörden für die Beamtin oder den Beamten zuständig sind; sie dürfen 
nur solche Unterlagen enthalten, deren Kenntnis zur rechtmäßigen Aufga-
benerledigung der betreffenden Behörde erforderlich ist. In die Grundakte 
ist ein vollständiges Verzeichnis aller Teil- und Nebenakten aufzunehmen.

(3) Die Verarbeitung von Personalaktendaten erfolgt ausschließlich durch 
Beschäftigte, die im Rahmen der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft 
mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauftragt sind, und nur 
soweit es zu diesen Zwecken erforderlich ist. In einem automatisierten Per-
sonalverwaltungssystem ist neben den in Satz 1 genannten Zwecken auch 
zur Ausübung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen oder zur Erstellung von 
Auswertungen im Bereich der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft 
Beschäftigten übergeordneter Dienstbehörden die Verarbeitung von Perso-
nalaktendaten gestattet, soweit dies erforderlich ist. Abweichend von Satz 
1 und 2 ist eine Kenntnisnahme von Personalaktendaten zulässig, soweit 
diese im Rahmen der Datensicherung oder der Sicherung des ordnungsge-
mäßen Betriebs eines automatisierten Personalverwaltungssystems nach 
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dem Stand der Technik nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
zu vermeiden wäre. Die oberste Dienstbehörde kann abweichend von Satz 
1 die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach den Art. 28 und 
29 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 in der jeweils geltenden Fassung an 
einen Auftragsverarbeiter übertragen. Zugang zu Personalaktendaten haben 
ferner die mit Angelegenheiten der Innenrevision beauftragten Beschäftigten, 
soweit sie die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Erkenntnisse 
nur auf diesem Weg und nicht durch Auskunft aus der Personalakte gewinnen 
können. Jede Einsichtnahme nach Satz 2 und 5 ist aktenkundig zu machen.

(4) Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über Bewerberinnen, 
Bewerber, Beamtinnen und Beamte sowie über ehemalige Beamtinnen 
und Beamte nur erheben, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Be-
endigung oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durchführung 
organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, insbesondere auch 
zu Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich 
ist oder eine Rechtsvorschrift oder eine Dienstvereinbarung dies erlaubt. 
Fragebögen, mit denen solche personenbezogene Daten erhoben werden, 
bedürfen der Genehmigung durch die oberste Dienstbehörde.

(5) Übermittlungen bei Strafverfahren nach § 49 des Beamtenstatusge-
setzes sind an die Dienstvorgesetzte oder den Dienstvorgesetzten oder 
die Vertretung im Amt zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu 
kennzeichnen.

§ 87 
Beihilfeakte

(1) Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teilakte zu führen. Diese ist von 
der übrigen Personalakte getrennt aufzubewahren. Sie soll in einer von der 
übrigen Personalverwaltung getrennten Organisationseinheit bearbeitet wer-
den; Zugang sollen nur Beschäftigte dieser Organisationseinheit haben. Bei 
automatisierter Beihilfebearbeitung nach § 93 Abs. 2 ist ausnahmsweise die 
Zusammenfassung der Beihilfebescheide in Sachakten zulässig, sofern der 
Datenschutz gesichert und gewährleistet ist, dass die Beihilfeakte jederzeit 
wieder zusammengeführt werden kann.

(2) Die Beihilfeakte und Beihilfedaten dürfen für andere als für Beihilfezwecke 
nur verwendet oder weitergegeben werden, wenn die oder der Beihilfeberech-
tigte und bei der Beihilfegewährung berücksichtigte Angehörige im Einzelfall 
einwilligen, die Einleitung oder Durchführung eines im Zusammenhang mit 
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einem Beihilfeantrag stehenden behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens 
dies erfordert oder soweit es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das 
Gemeinwohl, einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer 
anderen Person erforderlich ist.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen über Heilfürsorge und 
Heilverfahren.

§ 88 
Anhörungspflicht

Beamtinnen und Beamte sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewer-
tungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor 
deren Aufnahme in die Personalakte zu hören, soweit die Anhörung nicht 
nach anderen Rechtsvorschriften erfolgt. Ihre Äußerungen sind zur Perso-
nalakte zu nehmen.

§ 89 
Einsichts- und Auskunftsrecht

(1) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung des Beamten-
verhältnisses, ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige Personalakte. Die 
personalaktenführende Behörde bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird. 
Auskunft nach Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 über den 
Inhalt der Personalakte kann auch in Form der Einsichtnahme erteilt werden.

(2) Bevollmächtigten der Beamtinnen und Beamten ist Einsicht zu gewäh-
ren, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für 
Hinterbliebene und deren Bevollmächtigte, wenn ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft gemacht wird. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten Satz 1 
und 2 entsprechend.

(3) Kopien sowie Informationen in einem gängigen elektronischen Format 
werden nach Art. 15 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 auf Verlangen 
zur Verfügung gestellt, soweit der Schutz wichtiger Ziele des allgemeinen 
öffentlichen Interesses oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen 
nicht entgegenstehen.

(4) Beamtinnen und Beamte haben ein Recht auf Einsicht auch in andere 
Akten, die personenbezogene Daten über sie enthalten und für ihr Dienst-
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verhältnis verwendet werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; 
dies gilt nicht für Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn 
die Daten der oder des Betroffenen mit Daten Dritter oder geheimhaltungs-
bedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass 
ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich 
ist. In diesem Fall ist der Beamtin oder dem Beamten Auskunft zu erteilen.

§ 90 
Übermittlung der Personalakte, Auskünfte an Dritte

(1) Ohne Einwilligung der Beamtin oder des Beamten ist es zulässig, die 
Personalakte für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft 
der obersten Dienstbehörde oder einer im Rahmen der Dienstaufsicht 
weisungsbefugten Behörde zu übermitteln. Das Gleiche gilt für Behörden 
desselben Geschäftsbereichs, soweit die Übermittlung zur Vorbereitung oder 
Durchführung einer Personalentscheidung notwendig ist, sowie für Behörden 
eines anderen Geschäftsbereichs desselben Dienstherrn, soweit diese an 
einer Personalentscheidung mitzuwirken haben. Ärztinnen und Ärzten, die 
im Auftrag der personalverwaltenden Behörde ein medizinisches Gutachten 
erstellen, darf die Personalakte ebenfalls ohne Einwilligung übermittelt wer-
den. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten Satz 1 bis 3 entsprechend. 
Soweit eine Auskunft ausreicht, ist von einer Übermittlung abzusehen.

(2) Auskünfte über den Inhalt der Personalakte an Dritte dürfen nur mit 
Einwilligung der Beamtin oder des Beamten erteilt werden, es sei denn, 
dass die Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls 
oder der Schutz rechtlicher Interessen von Dritten die Auskunftserteilung 
erfordert. Inhalt und Empfängerin oder Empfänger der Auskunft sind der 
Beamtin oder dem Beamten schriftlich mitzuteilen. § 13b des Hessischen 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes bleibt unberührt.

(3) Übermittlung und Auskunft sind auf den jeweils erforderlichen Umfang 
zu beschränken.

§ 91 
Entfernung von Unterlagen

(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, auf 
die § 19 Abs. 3 und 4 Satz 1 des Hessischen Disziplinargesetzes nicht 
anzuwenden ist, sind,
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1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zu-
stimmung der Beamtin oder

2. des Beamten unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen und 
zu vernichten,

3. falls sie für die Beamtin oder den Beamten ungünstig sind oder ihr 
oder ihm nachteilig werden können, auf Antrag der Beamtin oder des 
Beamten nach zwei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt 
nicht für dienstliche Beurteilungen.

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhalte im Sinne dieser 
Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfahrens 
unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als unbegründet oder falsch 
heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen.

(2) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestandteil einer Diszip-
linarakte sind, sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sind mit 
Zustimmung der Beamtin oder des Beamten nach drei Jahren vergleizu 
entfernen und zu vernichten. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 92 
Aufbewahrungsfristen

(1) Personalakten sind nach ihrem Abschluss von der personalaktenführenden 
Behörde fünf Jahre aufzubewahren. Personalakten sind abgeschlossen, wenn

1. die Beamtin oder der Beamte ohne Versorgungsansprüche aus dem 
öffentlichen Dienst ausgeschieden ist, mit Ablauf des Jahrs des Er-
reichens der jeweils geltenden Regelaltersgrenze, in den Fällen des 
§ 32 dieses Gesetzes und des § 13 des Hessischen Disziplinarge-
setzes jedoch erst, wenn mögliche Empfängerinnen und Empfänger 
von Versorgung nicht mehr vorhanden sind,

2. die Beamtin oder der Beamte ohne versorgungsberechtigte Hinter-
bliebene verstorben ist, mit Ablauf des Todesjahres,

3. nach dem Tod der Beamtin oder des Beamten versorgungsberech-
tigte Hinterbliebene vorhanden sind, mit Ablauf des Jahres, in dem 
die letzte Zahlungsverpflichtung entfallen ist.

Satz 2 Nr. 2 und 3 gilt entsprechend für frühere Beamtinnen und Beamte, 
die mit Anspruch auf Altersgeld ausgeschieden sind.
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(2) Unterlagen über

1. Beihilfen, Heilfürsorge, Heilverfahren, Unterstützungen, Erholungs-
urlaub und Erkrankungen

2. sind drei Jahre,
3. Umzugs- und Reisekosten sechs Jahre

nach Ablauf des Jahres, in dem die Bearbeitung des einzelnen Vorgangs 
abgeschlossen wurde, aufzubewahren. Unterlagen, aus denen die Art einer 
Erkrankung ersichtlich ist, sind unverzüglich zurückzugeben oder zu ver-
nichten, wenn sie für den Zweck, zu dem sie vorgelegt worden sind, nicht 
mehr benötigt werden. Als Zweck, zu dem Unterlagen vorgelegt worden 
sind, gelten auch Verfahren, mit denen Rabatte oder Erstattungen geltend 
gemacht werden.

(3) Versorgungsakten sind fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die 
letzte Versorgungszahlung geleistet worden ist, aufzubewahren; besteht 
die Möglichkeit eines Wiederauflebens des Anspruchs, sind sie darüber 
hinaus bis zur rechnerischen Vollendung des 110. Lebensjahres oder bis 
zum Bekanntwerden des Ablebens der möglichen Anspruchsberechtigten 
aufzubewahren.

(4) Personalakten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten, 
sofern sie nicht vom zuständigen Staatsarchiv übernommen werden.

§ 93 
Verarbeitung von Personalaktendaten in automatisierten Verfahren

(1) Personalaktendaten dürfen in automatisierten Verfahren nur für die 
in § 86 Abs. 3 genannten Zwecke verarbeitet werden. Im Übrigen ist ihre 
Übermittlung nur nach Maßgabe des § 90 zulässig. Ein Datenabruf in auto-
matisierten Verfahren durch andere Behörden ist unzulässig, soweit durch 
besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

(2) Personalaktendaten im Sinne des § 87 dürfen in automatisierten Ver-
fahren nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und nur von den übrigen 
Personaldateien technisch und organisatorisch getrennt verarbeitet und 
genutzt werden.

(3) Von den Unterlagen über medizinische oder psychologische Unter-
suchungen und Tests dürfen im Rahmen der Personalverwaltung nur die 
Ergebnisse in automatisierten Verfahren verarbeitet werden, soweit sie die 
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Eignung betreffen und ihre Verarbeitung oder Nutzung dem Schutz der 
Beamtin oder des Beamten dient.

(4) Bei erstmaliger Speicherung ist der oder dem Betroffenen die Art der über 
sie oder ihn nach Abs. 1 gespeicherten Daten mitzuteilen, bei wesentlichen 
Änderungen ist sie oder er zu benachrichtigen. Ferner sind die Verarbeitungs-
formen automatisierter Personalverwaltungsverfahren zu dokumentieren und 
einschließlich des jeweiligen Verwendungszwecks sowie der regelmäßigen 
Empfängerinnen und Empfänger und des Inhalts der Datenübermittlung in 
automatisierten Verfahren allgemein bekanntzugeben.

(5) In automatisierten Verfahren gespeicherte Personalaktendaten sind nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfristen des § 92 zu löschen, sofern nicht spezielle 
gesetzliche Vorschriften einen längeren Aufbewahrungszeitraum bestimmen.

____

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Vom 28. März 2023

§ 42 
Grundsätze

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Personalrat die 
Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten. Soweit der Personalrat zur 
Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene 
Daten verarbeitet, ist die Dienststelle der für die Verarbeitung Verantwort-
liche im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die Dienststelle 
und der Personalrat unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die oder der Datenschutzbeauftragte 
ist gegenüber der Dienststelle zur Verschwiegenheit verpflichtet über Infor-
mationen, die Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Perso-
nalrats zulassen. § 6 Abs. 4 Satz 3 und 4 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. November 2021 (GVBl. S. 718), gilt auch im Hinblick 
auf das Verhältnis der oder des Datenschutzbeauftragten zur Dienststelle.
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§ 61 
Informations- und Teilnahmerechte

(1) Der Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und 
umfassend zu unterrichten. Ihm sind die hierfür erforderlichen Unterlagen zu 
übermitteln. Dazu gehören in Personalangelegenheiten Bewerbungsunterla-
gen aller Bewerber. Personalakten dürfen nur mit Einwilligung der oder des 
Beschäftigten und nur von den von ihr oder ihm bestimmten Mitgliedern des 
Personalrats eingesehen werden. Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlan-
gen der oder des Beschäftigten dem Personalrat zur Kenntnis zu bringen.

(2) Vor Einführung, Anwendung, Änderung oder Erweiterung eines auto-
matisierten Verfahrens zur Verarbeitung personenbezogener Daten der 
Beschäftigten nach § 78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 hat die Dienststelle dem 
Personalrat das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 
S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2, 2021 Nr. L 74 S. 35) oder nach § 65 
des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes mit dem 
Hinweis zu übermitteln, dass der Personalrat bei begründeten Zweifeln an 
der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit eine Stellungnahme der oder des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten fordern kann. Macht der Personalrat 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, beginnt die von ihm einzuhaltende Frist 
erst mit der Vorlage der von der Dienststellenleitung einzuholenden Stel-
lungnahme.

(3) Bei Prüfungen, die eine Dienststelle von den Beschäftigten ihres Bereichs 
abnimmt, wird eines der Mitglieder der Prüfungskommission vom Personal-
rat benannt; dieses muss zumindest die gleiche oder eine entsprechende 
Qualifikation besitzen, wie sie durch die Prüfung festgestellt werden soll. Bei 
Auswahlverfahren, Aufnahmetests oder Auswahlen, denen sich Bewerber 
für eine Einstellung oder eine Ausbildung zu unterziehen haben, und bei 
Auswahlverfahren zur Besetzung eines Amtes mit Funktionsbezeichnung 
entsendet der Personalrat, der mitzubestimmen hat, eine Vertreterin oder 
einen Vertreter in das Gremium. Diese Regelung findet keine Anwendung 
bei Prüfungen, Aufnahmetests und Auswahlen, die durch Rechtsvorschriften 
geregelt sind, sowie in den Fällen des § 76 Abs. 2 und 3 Nr. 1.
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(4) Bei Einführung und Prüfung von Arbeitsschutzeinrichtungen und bei Un-
falluntersuchungen, die von der Dienststelle oder den für den Arbeitsschutz 
zuständigen Stellen vorgenommen werden, ist der Personalrat hinzuzuziehen.

____

Hessisches Datenverarbeitungsverbundgesetz (DV-VerbundG)
Hessisches Datenverarbeitungsverbundgesetz (DV-VerbundG)

in der Fassung vom 4. April 2007

Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 11. Dezember 2019 (GVBl. S. 416)

§ 1 
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(1) Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung ist zentraler Dienstleister 
für Informations- und Kommunikationstechnik für alle Behörden, Gerichte 
und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Hessen. Sie arbeitet mit den 
Kommunalen Gebietsrechenzentren zusammen.

(2) Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung kann durch die Landes-
regierung oder die jeweils zuständige Landesbehörde bei zentralen oder 
sonstigen gemeinsamen Verfahren beauftragt werden, verbindlich für alle 
beteiligten Stellen des Landes den Betrieb des Verfahrens zur automati-
sierten Datenverarbeitung als Auftragsnehmerin im Sinne des Art. 28 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. EU Nr. L 119 S. 1, 
Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2) und des § 57 des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBI. S. 82), geändert 
durch Gesetz vom 12. September 2018 (GVBI. S. 570), durchzuführen. Zur 
Erfüllung der nach diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben unterhält und 
pflegt sie ein auf das jeweilige Verfahren abgestimmtes Betriebshandbuch, 
aus dem sich die nach Art. 28 Datenschutz- Grundverordnung erforderlichen 
Garantien, Rechte und Pflichten eines Auftragsverarbeiters ergeben.
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§ 2 
Kommunale Gebietsrechenzentren

(1) Das ekom 21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen und das in 
Abwicklung befindliche Kommunale Gebietsrechenzentrum Wiesbaden 
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die Kommunalen Gebietsre-
chenzentren führen die ihnen aufgrund Gesetz oder Satzung übertragenen 
Aufgaben der Informations- und Kommunikationstechnik aus und können 
weitere, durch Satzung bestimmte Aufgaben übernehmen und Tätigkeiten 
ausüben. Es finden die für Zweckverbände geltenden Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 
(GVBI. I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2019 
(GVBl. S. 416), Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes 
bestimmt ist.

(2) Bei der Auflösung und Abwicklung eines Kommunalen Gebietsrechen-
zentrums gelten die §§ 27 und 41 des Hessischen Beamtengesetzes ent-
sprechend.

(3) Die Kommunalen Gebietsrechenzentren sind berechtigt, Benutzerent-
gelte zu erheben.

(4) Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Kommunalen 
Gebietsrechenzentren gelten die Vorschriften für kommunale Eigenbetriebe 
entsprechend, soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
etwas anderes bestimmt ist.

(5) Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Gießen.

§ 3 
Zusammenarbeit

Die Kommunalen Gebietsrechenzentren arbeiten untereinander und mit 
dem Land Hessen in Angelegenheiten der Informationsverarbeitung zu-
sammen. Sie können sich zusammenschließen, Arbeitsgemeinschaften 
bilden oder sonstige Formen der Zusammenarbeit finden.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. 
Dezember 2029 außer Kraft.
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Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(HAKrWG)

Vom 6. März 2013

Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)
Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)

§ 17 
Datenverarbeitung

Die für die in Satz 2 genannten Zwecke notwendigen personenbezogenen 
Daten dürfen von

1. den Abfall-, Altlasten-, Immissionsschutz- und Wasserbehörden,
2. dem Landesamt für Umwelt und Geologie,
3. den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern sowie
4.  a)  den Zweckverbänden,

b) den Gemeinden,
c) den Verbänden nach § 72 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgeset-

zes in Verbindung mit § 17 Abs. 3 des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes in der bis zum 31. Mai 2012 geltenden Fassung 
und

d) d) Dritten nach § 72 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in 
Verbindung mit § 16 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes in der bis zum 31. Mai 2012 geltenden Fassung,

soweit diese Aufgaben nach diesem Gesetz und dem Kreislaufwirtschaftsge-
setz als eigene Pflichten erfüllen, erhoben und verarbeitet werden. Zwecke 
nach Satz 1 sind:

1. Überwachung und Durchführung der Abfallentsorgung,
2. Durchführung der Abfallwirtschaftsplanung,
3. Durchführung von Anzeige-, Genehmigungs-, Planfeststellungs- und 

sonstigen Zulassungsverfahren, die im Zusammenhang mit den Zwe-
cken nach Nr. 1 und 2 stehen.

Soweit die Überwachungs- und Kontrollbefugnisse nach den unmittelbar 
geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union sowie den Bundes- 
und Landesgesetzen im Bereich der Abfallwirtschaft, diesem Gesetz und den 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen nicht abschließend 
geregelt sind, ist eine Erhebung personenbezogener Daten auch ohne Kennt-
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nis des Betroffenen zulässig, wenn andernfalls die Erfüllung der Aufgaben 
für die in Satz 2 genannten Zwecke gefährdet würde. Die zu einem der in 
Satz 2 genannten Zwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen 
zu jedem anderen in Satz 2 genannten Zweck weiterverarbeitet werden.

____

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

in der Fassung vom 14. Januar 2014

Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 30. September 2021 (GVBl. S. 602)

§ 55 
Datenschutz

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten die Bestimmun-
gen der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2, 2021 Nr. L 74 S. 35) 
und des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften.

(2) Die Feuerwehren, die Katastrophenschutzbehörden und die Aufsichts-
behörden sowie die Landesfeuerwehrschule dürfen für Einsätze sowie für 
die Ausbildung und Fortbildung notwendige personenbezogene Daten von 
Feuerwehrangehörigen und Helferinnen sowie Helfern im Katastrophenschutz 
im erforderlichen Umfang verarbeiten. Hierzu zählen nur folgende Daten:

1. Name,
2. Vornamen,
3. Geburtsdatum,
4. Anschrift,
5. Beruf,
6. Angaben über die körperliche Tauglichkeit und Eigenschaften,
7. Datum des Eintritts in die Feuerwehr oder der Verpflichtung in der 

Einheit oder Einrichtung des Katastrophenschutzes,
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8. Name der Feuerwehr oder Bezeichnung der Einheit oder Einrichtung 
des Katastrophenschutzes,

9. Dienstgrad, Beförderungen,
10. Funktion in der Feuerwehr oder in der Einheit oder Einrichtung des 

Katastrophenschutzes,
11. Ausbildungslehrgänge und Fortbildungslehrgänge einschließlich der 

Beurteilungsergebnisse,
12. besondere Kenntnisse und Fähigkeiten,
13. Telefonnummern, Telefaxnummern, Email-Adressen, sonstige Kom-

munikationsverbindungen sowie Angaben zur Erreichbarkeit,
14. Beschäftigungsstelle und Bankverbindungen.

(3) Bei der Erfüllung von Entschädigungsansprüchen und Erstattungs-
ansprüchen nach § 11 und § 50 dürfen die zur Erstattung Verpflichteten 
personenbezogene Daten im dafür erforderlichen Umfang verarbeiten. 
Hierzu zählen nur folgende Daten:

1. Die in Abs. 2 Nr. 1 bis 5 genannten Daten,
2. Name und Anschrift der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers,
3. Höhe und Art der Ansprüche sowie Bankverbindungen.

(4) Die Feuerwehren, die Katastrophenschutzbehörden sowie die Aufsichts-
behörden können die für die Erstellung von Katastrophenschutzplänen 
notwendigen personenbezogenen Daten von Angehörigen von Betrieben 
oder Einrichtungen mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr oder anderen 
besonderen Gefahren im erforderlichen Umfang verarbeiten.

Hierzu zählen nur folgende Daten:

1. Name,
2. Vornamen,
3. Anschrift,
4. Beruf und Funktion im Betrieb,
5. Telefonnummern, Telefaxnummern, Email-Adressen, sonstige Kom-

munikationsverbindungen sowie Angaben zur Erreichbarkeit.

(5) Die nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 oder § 4 Abs. 1 Nr. 6 zuständigen Behörden 
können personenbezogene Daten der Personen erheben und verarbeiten, 
denen sie zum Zwecke der Warnung nach § 34a Mitteilungen übermitteln. 
Hierzu zählen nur folgende Daten:

1. Name
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2. Vornamen,
3. Postleitzahl,
4. Mobilfunknummern und sonstige Kommunikationsverbindungen.

(6) Für die Erstellung einer landesweiten Statistik für den Brandschutz oder 
den Katastrophenschutz dürfen die Feuerwehren und die Katastrophen-
schutzbehörden sowie die zuständigen Aufsichtsbehörden nur folgende 
Daten im erforderlichen Umfang verarbeiten:

1. Anzahl der geschädigten oder betroffenen Personen,
2. Ort des Ereignisses,
3. Datum und Uhrzeit des Ereignisses,
4. Art des Ereignisses.

____

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(HSOG)

in der Fassung vom 14. Januar 2005

Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 22. März 2023 (GVBl. S. 150, 159)

§ 10 
Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können die Grundrechte 

 – auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes, Art. 3 der Verfassung des Landes Hessen), 

 – Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, Art. 5 der 
Verfassung des Landes Hessen),

 – Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
Art. 12 der Verfassung des Landes Hessen),

 – Freizügigkeit (Art. 11 Abs. 1des Grundgesetzes, Art. 6 der Verfassung 
des Landes Hessen),

 – Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 8 der 
Verfassung des Landes Hessen)

eingeschränkt werden.
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§ 13 
Erhebung personenbezogener Daten

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können personenbezogene 
Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben erheben, wenn

1. die Person in Kenntnis des Zwecks der Erhebung in diese nach Abs. 9 
eingewilligt hat oder tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme recht-
fertigen, dass dies im Interesse der Person liegt und sie in Kenntnis 
des Zwecks einwilligen würde,

2. die Daten allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden kön-
nen oder die betroffene Person die Daten offensichtlich öffentlich 
gemacht hat,

3. es zur Abwehr einer Gefahr, zur Erfüllung der ihnen durch andere 
Rechtsvorschriften zugewiesenen weiteren Aufgaben (§ 1 Abs. 2) oder 
zum Schutz privater Rechte (§ 1 Abs. 3) erforderlich ist, auch über 
andere als die in den §§ 6 und 7 genannten Personen, oder

4. eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt.

(2) Die Polizeibehörden können personenbezogene Daten ferner zu folgen-
den Kategorien betroffener Personen erheben:

1. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die 
Person Straftaten mit erheblicher Bedeutung begehen wird,

2. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die 
Person mit einer in Nr. 1 genannten Person nicht nur in einem flüchtigen 
oder zufälligen Kontakt, sondern in einer Weise in Verbindung steht 
oder treten wird, die die Erhebung ihrer personenbezogenen Daten 
zur Verhütung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung erfordert, weil 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
a) Zie Person von der Planung oder Vorbereitung dieser Straftaten oder 

der Verwertung der Tatvorteile Kenntnis hat oder daran mitwirkt oder
b) eine in Nr. 1 genannte Person sich dieser Person zur Begehung 

dieser Straftaten bedienen könnte oder wird,
3. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die 

Person als Zeugin oder Zeuge, Hinweisgeberin oder Hinweisgeber 
oder sonstige Auskunftsperson in Betracht kommt, die die Erhebung 
ihrer personenbezogenen Daten zur Verhütung von Straftaten mit 
erheblicher Bedeutung erfordert,

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die 
Person Opfer einer Straftat mit erheblicher Bedeutung werden könnte,
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5. wenn die Person sich im räumlichen Umfeld einer Person aufhält, 
die in besonderem Maße als gefährdet erscheint, und tatsächliche 
Anhaltspunkte die Maßnahme zum Schutz der gefährdeten Person 
rechtfertigen, oder

6. wenn dies zur Leistung von Vollzugshilfe nach den §§ 44 bis 46 er-
forderlich ist.

(3) Straftaten mit erheblicher Bedeutung im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Verbrechen und
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den 

Rechtsfrieden besonders zu stören, soweit sie
a) sich gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutende 

Sach- oder Vermögenswerte richten,
b) auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder Betäubungs-

mittelverkehrs, der Geld- und Wertzeichenfälschung oder des 
Staatsschutzes (§§ 74a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes) 
begangen werden oder

c) gewerbs-, gewohnheits-, serien- oder bandenmäßig oder sonst 
organisiert begangen werden.

Terroristische Straftaten im Sinne dieses Gesetzes sind Straftaten, die in 
§ 129a Abs. 1 und 2 des Strafgesetzbuchs bezeichnet und dazu bestimmt sind,

1. die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern,
2. eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit 

Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder
3. die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen 

Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation 
zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer 
Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale 
Organisation erheblich schädigen können.

(4) Die Erhebungsbefugnisse aus den §§ 14 bis 19 bleiben unberührt.

(5) Die Erhebung nicht gefahren- oder tatbezogener persönlicher Merkmale 
ist nur insoweit zulässig, als dies für Identifizierungszwecke oder zum Schutz 
der Person oder der Bediensteten der Gefahrenabwehr- und der Polizei-
behörden erforderlich ist. Soweit es sich bei der Erhebung nach Satz 1 um 
eine Erhebung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne 
des § 41 Nr. 15 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsge-
setzes handelt, muss dies unbedingt erforderlich sein. Die Verarbeitung 
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dieser personenbezogenen Daten für andere Zwecke ohne Zustimmung 
der betroffenen Person ist unzulässig.

(6) Im Anwendungsbereich des § 40 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes sind personenbezogene Daten, ausgenom-
men in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 2, grundsätzlich bei der betroffenen 
Person zu erheben. Ohne ihre Mitwirkung können sie von anderen Behörden 
oder öffentlichen Stellen oder von Dritten beschafft werden, wenn sonst die 
Erfüllung gefahrenabwehrbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben gefährdet 
oder erheblich erschwert würde; besondere gesetzliche Übermittlungsre-
gelungen bleiben unberührt.

(7) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu erheben. Eine 
Datenerhebung, die nicht als gefahrenabwehrbehördliche oder polizeiliche 
Maßnahme erkennbar sein soll (verdeckte Datenerhebung), ist nur soweit 
zulässig, als auf andere Weise die Erfüllung gefahrenabwehrbehördlicher oder 
polizeilicher Aufgaben erheblich gefährdet würde oder wenn anzunehmen ist, 
dass dies dem überwiegenden Interesse der betroffenen Person entspricht.

(8) Werden die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person oder 
Dritten erhoben, sind diese auf die Freiwilligkeit der Auskunft oder auf eine 
bestehende Auskunftspflicht hinzuweisen. Der Hinweis kann im Einzelfall 
unterbleiben, wenn er die Erfüllung der gefahrenabwehrbehördlichen oder 
polizeilichen Aufgaben gefährden oder erheblich erschweren würde.

(9) Die Erhebung personenbezogener Daten nach Abs. 1 Nr. 1 ist unter 
Beachtung des § 46 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes unbeschadet spezieller Rechtsvorschriften nur dann zulässig, 
wenn die betroffene Person eine echte Wahlfreiheit hat und nicht aufgefordert 
oder angewiesen wird, einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen; die 
betroffene Person ist auf die Freiwilligkeit hinzuweisen. Werden personen-
bezogene Daten nach Abs. 1 Nr. 1 für die Zwecke außerhalb des § 40 des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes nach den Vor-
aussetzungen des Satz 1 erhoben, findet die Verordnung (EU) Nr. 2016/679, 
insbesondere Art. 6 Abs. 1 Buchst. a, Art. 7, Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679, Anwendung.
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§ 20 
Datenweiterverarbeitung, Zweckbindung, Grundsatz der 
hypothetischen Datenneuerhebung

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können personenbezogene 
Daten, die sie selbst erhoben haben, unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Datenerhebungsvorschrift weiterverarbeiten

1. zur Erfüllung derselben Aufgabe und
2. zum Schutz derselben Rechtsgüter oder sonstigen Rechte oder zur 

Verhütung derselben Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten.

Satz 1 gilt entsprechend für personenbezogene Daten, denen keine Erhebung 
vorausgegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die Weiterverarbeitung der 
Zweck der Speicherung zu berücksichtigen ist. Für die Weiterverarbeitung 
von personenbezogenen Daten, die aus Maßnahmen nach § 15 Abs. 4 oder 
§ 15c erlangt wurden, muss eine Gefahr oder Gefahrenlage im Sinne der 
jeweiligen Vorschrift vorliegen.

(2) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben personenbezogene Daten zu anderen Zwecken als denjenigen, 
zu denen sie erhoben worden sind, weiterverarbeiten, wenn unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Datenerhebungsvorschrift

1. mindestens
a) vergleichbar schwerwiegende Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 

verhütet oder
b) vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter oder sonstige Rechte ge-

schützt
2. werden sollen und
3. sich im Einzelfall konkrete Ermittlungsansätze

a) zur Verhütung solcher Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten er-
geben oder

b) zur Abwehr von in einem übersehbaren Zeitraum drohenden Ge-
fahren für mindestens vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter oder 
sonstige Rechte erkennen lassen.

Abweichend von Satz 1 können die vorhandenen zur Identifizierung dienenden 
Daten einer Person, wie insbesondere Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift (Grunddaten), auch weiterverar-
beitet werden, um diese Person zu identifizieren. Abs. 8 und 9, die §§ 24, 
25 und 45 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
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sowie § 20b und besondere Vorschriften zur Weiterverarbeitung bleiben 
unberührt. Satz 1 bis 3 gelten entsprechend für personenbezogene Daten, 
denen keine Erhebung vorausgegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die 
Weiterverarbeitung der Zweck der Speicherung zu berücksichtigen ist.

(3) Für die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die durch 
einen verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen oder 
einen verdeckten Eingriff in informationstechnische Systeme erlangt wur-
den, gilt Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b mit der Maßgabe entsprechend, dass

1. bei personenbezogenen Daten, die durch einen verdeckten Einsatz 
technischer Mittel in oder aus Wohnungen erlangt wurden, eine Gefahr 
im Sinne des § 15 Abs. 4 und

2. bei personenbezogenen Daten, die durch einen verdeckten Eingriff 
in informationstechnische Systeme erlangt wurden, eine Gefahr oder 
Gefahrenlage im Sinne des § 15c Abs. 1 oder 2

vorliegen muss. Personenbezogene Daten, die durch Herstellung von Licht-
bildern oder Bildaufzeichnungen über eine Person im Wege eines verdeckten 
Einsatzes technischer Mittel in oder aus Wohnungen erlangt wurden, dürfen 
nicht zu Strafverfolgungszwecken weiterverarbeitet werden.

(4) Bei der Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten ist durch 
organisatorische und technische Vorkehrungen sicherzustellen, dass die 
Abs. 1 bis 3 beachtet werden.

(5) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können personenbezo-
gene Daten nach Maßgabe der Abs. 1 bis 4 weiterverarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist und soweit andere Rechtsvor-
schriften keine besonderen Voraussetzungen vorsehen.

(6) Die Polizeibehörden können, soweit Bestimmungen der Strafprozessord-
nung oder andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, personenbe-
zogene Daten, die sie im Rahmen der Verfolgung von Straftaten gewonnen 
haben, zur Abwehr einer Gefahr oder zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten weiterverarbeiten. Soweit es sich um Daten von Personen han-
delt, die verdächtig sind, eine Straftat begangen zu haben, sind die Daten 
zu löschen, sobald der Verdacht entfällt.

(7) Die Polizeibehörden können zur vorbeugenden Bekämpfung von Straf-
taten personenbezogene Daten über die in § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 genann-
ten Personen weiterverarbeiten. Eine automatisierte Weiterverarbeitung 
personenbezogener Daten über die in § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 genannten 
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Personen ist jedoch nur zulässig, soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist.

(8) Die Polizeibehörden und die Hessische Hochschule für öffentliches Ma-
nagement und Sicherheit können gespeicherte personenbezogene Daten 
zur polizeilichen Aus- oder Fortbildung oder effektiven Wirksamkeitskont-
rolle oder zu statistischen Zwecken weiterverarbeiten. Die Daten sind zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren. Die Abs. 1, 2, 4 bis 7 und 
§ 68 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes finden 
insoweit keine Anwendung. Eine Weiterverarbeitung von personenbezoge-
nen Daten, die aus in Abs. 3 genannten Maßnahmen erlangt wurden, ist 
ausgeschlossen; dies gilt nicht, soweit die Weiterverarbeitung dieser Daten 
für die Zwecke nach Satz 1 unerlässlich ist.

(9) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können zur Vorgangs-
verwaltung oder zur befristeten Dokumentation behördlichen Handelns 
personenbezogene Daten ausschließlich zu diesem Zweck oder zu dem 
in Abs. 10 Satz 1 genannten Zweck weiterverarbeiten. Abs. 1 bis 7 finden 
insoweit keine Anwendung. Die personenbezogenen Daten nach Satz 1 
können auch zu den in den §§ 13a, 13b und 25a genannten Zwecken wei-
terverarbeitet werden.

(10) Die Polizeibehörden können für die Planung von Maßnahmen der 
Kriminalitätsbekämpfung vorhandene personenbezogene Daten über Ver-
misstenfälle, auswertungsrelevante Straftaten und verdächtige Wahrneh-
mungen zur Erstellung eines Kriminalitätslagebildes weiterverarbeiten. Ein 
Kriminalitätslagebild darf Daten von Geschädigten, Zeuginnen und Zeugen 
sowie anderen nicht tatverdächtigen Personen nur enthalten, soweit dies 
zur Zweckerreichung erforderlich ist. Die automatisiert verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten sind spätestens am Ende des der Speicherung 
folgenden Jahres zu löschen.

(11) Die Polizeibehörden zeichnen Notrufe und Meldungen über sonstige 
Notrufeinrichtungen sowie den Funkverkehr ihrer Leitstellen auf. Gefahrenab-
wehr- und Polizeibehörden können sonstige Telekommunikation aufzeichnen, 
wenn dies für ihre Aufgabenerfüllung erforderlich ist; auf die Aufzeichnung 
soll hingewiesen werden, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung nicht ge-
fährdet wird. Soweit erforderlich, können die Aufzeichnungen

1. zur Abwehr einer Gefahr,
2. zur Strafverfolgung oder
3. zur Dokumentation behördlichen Handelns
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weiterverarbeitet werden. Aufzeichnungen sind spätestens nach drei Monaten 
zu löschen, wenn sie nicht zu einem Zweck nach Satz 3 verarbeitet werden.

(12) § 13 Abs. 9 gilt bei der Weiterverarbeitung personenbezogener Daten 
entsprechend. Bei Bewertungen ist § 68 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes zu beachten. In den Fällen, in denen bereits 
Daten zu einer Person vorhanden sind, können zu dieser Person auch per-
sonengebundene Hinweise, die zum Schutz dieser Person oder zum Schutz 
der Bediensteten der Gefahrenabwehr- und der Polizeibehörden erforderlich 
sind, und weitere Hinweise, die geeignet sind, dem Schutz Dritter oder der 
Gewinnung von Ermittlungsansätzen zu dienen, weiterverarbeitet werden.

§ 21 
Allgemeine Regeln der Datenübermittlung, Übermittlungsverbote 
und Verweigerungsgründe

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können personenbezoge-
ne Daten unter Beachtung des § 20 Abs. 1 bis 3 sowie der nachstehenden 
Bestimmungen übermitteln. Die empfangende Stelle, Tag und wesentlicher 
Inhalt der Übermittlung sind festzuhalten; dies gilt nicht für das automatisierte 
Abrufverfahren (§ 24). Bewertungen dürfen anderen als Gefahrenabwehr- 
und Polizeibehörden nicht übermittelt werden. Dies gilt nicht, soweit Fahn-
dungsaufrufe mit einer Warnung verbunden sind.

(2) Eine Übermittlung hat zu unterbleiben, wenn für die übermittelnde Gefah-
renabwehr- oder Polizeibehörde erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung 
der Art der Daten und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen der 
betroffenen Person das Allgemeininteresse an der Übermittlung überwiegen, 
oder besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen. Die 
Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf Rechtsvorschriften 
beruhen, bleibt unberührt.

(3) Die Datenübermittlung nach § 22 Abs. 5 und § 23 hat darüber hinaus 
zu unterbleiben,

1. wenn hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des Bundes oder 
der Länder beeinträchtigt würden,

2. wenn hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen oder Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person gefährdet würde oder
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3. soweit Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch gegen den Zweck 
eines deutschen Gesetzes verstoßen würde, oder

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übermittlung 
der Daten zu den in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union enthaltenen Grundsätzen, insbesondere dadurch, dass durch 
die Nutzung der übermittelten Daten im Empfängerstaat Verletzungen 
von elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen oder Menschenrechts-
verletzungen drohen, in Widerspruch stünde.

(4) Die Übermittlung darf nicht zu einer Erweiterung des Kreises der Stellen 
nach den §§ 41 und 61 des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I 
S. 195), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732), 
führen, die von Eintragungen, die in ein Führungszeugnis nicht aufgenommen 
werden, Kenntnis erhalten, und muss das Verwertungsverbot im Bundes-
zentralregister getilgter oder zu tilgender Eintragungen nach den §§ 51, 52 
und 63 des Bundeszentralregistergesetzes berücksichtigen.

(5) Die übermittelnde Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörde prüft die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung. Erfolgt die Übermittlung aufgrund eines Ersuchens 
der empfangenden Stelle, hat die übermittelnde Gefahrenabwehr- oder 
Polizeibehörde nur zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen 
der Aufgaben der empfangenden Stelle liegt. Die Zulässigkeit der Übermitt-
lung im Übrigen prüft sie nur, wenn hierfür im Einzelfall besonderer Anlass 
besteht. Die empfangende Stelle hat der übermittelnden Gefahrenabwehr- 
oder Polizeibehörde die erforderlichen Angaben zu machen.

(6) Die empfangende Stelle darf die übermittelten personenbezogenen 
Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck 
verarbeiten, zu dem sie ihr übermittelt worden sind. Eine Verarbeitung für 
andere Zwecke ist unter Beachtung des § 20 Abs. 2 und 3 zulässig; im Falle 
des § 22 Abs. 3 gilt dies nur, soweit zusätzlich die übermittelnde Gefahren-
abwehr- oder Polizeibehörde zustimmt. Bei Übermittlungen nach § 22 Abs. 3 
und § 23 hat die übermittelnde Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörde die 
empfangende Stelle darauf hinzuweisen.

(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die übermittelt werden dürfen, wei-
tere personenbezogene Daten der betroffenen Person oder eines Dritten in 
Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem 
Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, 
soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person oder eines Dritten 
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an der Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Verwendung dieser 
Daten ist unzulässig. 

(8) Andere besondere Rechtsvorschriften über die Datenübermittlung blei-
ben unberührt.

§ 22 
Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich und im Bereich der 
Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten

(1) Zwischen den Polizeibehörden können personenbezogene Daten über-
mittelt werden, soweit sie diese in Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 erlangt 
haben und die Datenübermittlung zur Erfüllung dieser Aufgaben erforder-
lich ist. Dies gilt auch für die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Polizeibehörden und -dienststellen des Bundes und der anderen Länder. 
Zwischen den Gefahrenabwehrbehörden, anderen für die Gefahrenabwehr 
zuständigen Behörden oder öffentlichen Stellen und den Polizeibehörden 
können personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit die Kenntnis 
dieser Daten zur Erfüllung der Aufgaben der empfangenden Stelle erfor-
derlich erscheint.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vor, können die Gefahren-
abwehr- und die Polizeibehörden personenbezogene Daten an Behörden 
oder öffentliche Stellen übermitteln, soweit dies erforderlich ist

1. zur Erfüllung gefahrenabwehrbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben,
2. zur Abwehr einer Gefahr für die empfangende Stelle,
3. aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zur Wahrnehmung einer sonstigen 

Gefahrenabwehraufgabe durch die empfangende Stelle,
4. zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile für das Ge-

meinwohl oder
5. zur Verhütung oder Beseitigung einer schwerwiegenden Beeinträch-

tigung der Rechte einer anderen Person.

In den Fällen des Satz 1 Nr. 5 ist die Person, deren Daten übermittelt wor-
den sind, zu benachrichtigen, sobald der Zweck der Übermittlung dem nicht 
mehr entgegensteht.

(3) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können in den Fällen 
des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 personenbezogene Daten auch an nicht 
öffentliche Stellen übermitteln. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Über die 
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Übermittlungen ist ein Nachweis zu führen, aus dem der Anlass, der Inhalt, 
die empfangende Stelle, der Tag der Übermittlung sowie die Aktenfundstelle 
hervorgehen. Er ist am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr seiner Er-
stellung folgt, zu löschen oder zu vernichten. Die Löschung oder Vernichtung 
unterbleibt, solange der Nachweis für Zwecke einer bereits eingeleiteten 
Datenschutzkontrolle oder zur Verhinderung oder Verfolgung einer Straftat 
mit erheblicher Bedeutung benötigt wird oder Grund zu der Annahme besteht, 
dass im Falle einer Löschung schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
son beeinträchtigt würden. Besteht Grund zu der Annahme, dass durch die 
Übermittlung der der Erhebung der Daten zugrunde liegende Zweck gefährdet 
würde, ist vor der Übermittlung die Zustimmung der Stelle einzuholen, von der 
die Daten übermittelt wurden; die übermittelnde Stelle kann bestimmte von 
ihr übermittelte Daten so kennzeichnen oder mit einem Hinweis versehen, 
dass vor einer Übermittlung ihre Zustimmung einzuholen ist.

(4) Abweichend von § 21 Abs. 1 Satz 3 können die Gefahrenabwehr- und 
die Polizeibehörden personenbezogene Daten nach Maßgabe der Abs. 2 
und 3 übermitteln, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr unerlässlich ist und 
die empfangende Stelle die Daten auf andere Weise, obwohl berechtigt, 
nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
erlangen kann.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten entsprechend für die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten an

1. öffentliche und nicht öffentliche Stellen in Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen der 
Europäischen Union oder deren Mitgliedstaaten,

2. Polizeibehörden oder sonstige für die Zwecke des § 40 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes

zuständige öffentliche Stellen der am Schengen-Besitzstand teilhabenden 
assoziierten Staaten.

(6) Andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen können personenbe-
zogene Daten an die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden übermitteln, 
soweit dies zur Erfüllung gefahrenabwehrbehördlicher oder polizeilicher 
Aufgaben erforderlich erscheint und die von der übermittelnden Stelle zu 
beachtenden Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Sie sind zur Über-
mittlung verpflichtet, wenn es für die Abwehr von Gefahren für Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person erforderlich ist.
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§ 23 
Datenübermittlung im internationalen Bereich

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können personenbezogene 
Daten zu Zwecken des § 40 des Hessischen Datenschutz- und Informa-
tionsfreiheitsgesetzes unter Beachtung der §§ 73 bis 75 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes an für Zwecke des § 40 
des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes zuständige

1. öffentliche Stellen in anderen als den in § 22 Abs. 5 genannten Staaten 
(Drittländer) und

2. andere über- und zwischenstaatliche Stellen, die in § 22 Abs. 5 nicht 
genannt sind, 

übermitteln, soweit dies erforderlich ist zur Erfüllung einer Aufgabe der 
übermittelnden Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörde oder zur Abwehr einer 
erheblichen Gefahr durch die empfangende Stelle. Entsprechendes gilt, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begangen werden sollen.

(2) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können zu Zwecken 
des § 40 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
unter Beachtung des § 76 des Hessischen Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes auch an die dort genannten Stellen personenbezogene 
Daten übermitteln. Zusätzlich können personenbezogene Daten unter den 
Voraussetzungen des Satz 1 an andere über- und zwischenstaatlichen 
Stellen als die in Abs. 1 genannten übermittelt werden, soweit ein Fall des 
Abs. 1 vorliegt.

(3) Abs. 1 gilt für die Übermittlung zu Zwecken außerhalb des § 40 des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes unter Beach-
tung der Art. 44 bis 49 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 an öffentliche 
Stellen in anderen als den in § 22 Abs. 5 genannten Staaten (Drittländer) 
und an andere über- und zwischenstaatliche Stellen als die in § 22 Abs. 5 
genannten entsprechend.

(4) Zur Beurteilung der Zulässigkeit der Datenübermittlung ist eine fortlaufend 
aktualisierte Aufstellung über die Einhaltung der elementaren rechtsstaatlichen 
Grundsätze und Menschenrechtsstandards sowie das Datenschutzniveau 
in den jeweiligen Drittländern, die die speziellen Erfordernisse des polizei-
lichen Informationsaustauschs berücksichtigt, heranzuziehen. Hierbei sind 
insbesondere die jeweils aktuellen Erkenntnisse und maßgeblich zu berück-
sichtigen, ob ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
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nach Art. 36 der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden 
zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. EU 
Nr. L 119 S. 89) oder nach Art. 45 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 vorliegt.

(5) § 22 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 24 
Automatisiertes Abrufverfahren

Die Einrichtung eines Verfahrens, das die automatisierte Übermittlung perso-
nenbezogener Daten der Polizeibehörden und der Gefahrenabwehrbehörden 
durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit diese Form der Datenübermittlung 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffenen Person 
und der Erfüllung von Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist. Zum 
Abruf können zugelassen werden:

1. Polizeibehörden,
2. die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, 

soweit dies für die Aus- und Fortbildung im Polizeidienst erforderlich ist,
3. Polizeibehörden und -dienststellen des Bundes und der anderen Länder,
4. Gefahrenabwehrbehörden und sonstige öffentliche Stellen in Verfahren, 

die Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Gegenstand haben,
5. Ausländerbehörden in Verfahren, die die Erteilung von Aufenthaltsge-

nehmigungen und Aufenthaltsbeendigungen zum Gegenstand haben,
6. Einbürgerungsbehörden in Verfahren, die die Ermittlungen von Ein-

bürgerungsvoraussetzungen zum Gegenstand haben,
7. die Allgemeinheit, soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, 

die für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

In den Fällen des Satz 2 Nr. 4 bis 6 darf nur Auskunft erteilt werden, wenn über 
die betroffene Person keine Daten gespeichert sind (Negativauskunft). Die 
speichernde Stelle hat in den Fällen des Satz 2 Nr. 1 bis 6 zu gewährleisten, 
dass die Übermittlung festgestellt und überprüft werden kann, mindestens 
durch geeignete Stichprobenverfahren.
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§ 25 
Datenabgleich

(1) Die Polizeibehörden können personenbezogene Daten der in den §§ 6 
und 7 sowie § 13 Abs. 2 Nr. 1 genannten Personen mit automatisiert ge-
speicherten Daten der Polizeibehörden und Polizeidienststellen des Bundes 
und der anderen Länder abgleichen. Personenbezogene Daten anderer 
Personen kann die Polizeibehörde nur abgleichen, wenn dies aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte zur Erfüllung einer bestimmten polizeilichen 
Aufgabe erforderlich erscheint. Die Polizeibehörden können ferner im Rah-
men ihrer Aufgabenerfüllung erlangte personenbezogene Daten mit dem 
Fahndungsbestand abgleichen. Die betroffene Person kann angehalten und 
für die Dauer des Datenabgleichs festgehalten werden. § 18 bleibt unberührt.

(2) Die Gefahrenabwehrbehörden können personenbezogene Daten mit 
ihren automatisiert gespeicherten Daten unter den Voraussetzungen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (§ 20) abgleichen.

(3) Besondere Rechtsvorschriften über den Datenabgleich bleiben unberührt.

§ 27 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 
von Daten zu den in § 40 des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes genannten Zwecken, 
Verwertungsverbot

(1) Personenbezogene Daten und die dazugehörigen Unterlagen sind nach 
Maßgabe der §§ 53 und 70 des Hessischen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes zu berichtigen, zu löschen oder in der Verarbeitung 
einzuschränken, soweit sie zu den in § 40 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes genannten Zwecken verarbeitet wurden und 
in Abs. 2 bis 6 keine besonderen Regelungen getroffen sind.

(2) Ergänzend zu § 53 Abs. 2 und § 70 Abs. 2 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgesetzes sind personenbezogene Daten 
unverzüglich zu löschen und die dazugehörigen Unterlagen unverzüglich 
zu vernichten, wenn

1. bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden Überprüfung oder 
aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre 
Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zustän-
digkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, oder
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2. die durch eine verdeckte Datenerhebung gewonnenen Daten für den 
der Anordnung zugrunde liegenden Zweck, zur Strafverfolgung oder 
zur Strafvollstreckung oder für eine etwaige gerichtliche Kontrolle nicht 
mehr erforderlich sind, soweit keine zulässige Weiterverarbeitung 
erfolgt; die Löschung bedarf der Zustimmung der Staatsanwaltschaft, 
wenn die Daten zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung verarbeitet 
worden sind.

Im Fall des Satz 1 Nr. 2 gilt, dass anstatt die personenbezogenen Daten zu 
löschen und die dazugehörigen Unterlagen zu vernichten die Einschränkung 
der Verarbeitung erfolgt, wenn die betroffene Person über eine verdeckte 
Datenerhebung noch nicht unterrichtet worden ist, es sei denn, dass die 
Datenerhebung den Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen hat. 
Die Daten nach Satz 2 dürfen nur verwendet werden für die Zwecke der Be-
nachrichtigung der betroffenen Person und um eine Prüfung zu ermöglichen, 
ob die Maßnahme rechtmäßig durchgeführt worden ist.

(3) Wird festgestellt, dass personenbezogene Daten in Akten unrichtig 
sind, ist die in § 53 Abs. 1, § 70 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes genannte Berichtigungspflicht dadurch zu 
erfüllen, dass dies in der Akte vermerkt oder auf sonstige Weise festgehal-
ten wird. Bestreitet die betroffene Person die Richtigkeit sie betreffender 
personenbezogener Daten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die 
Unrichtigkeit feststellen, sind die Daten entsprechend zu kennzeichnen, um 
eine Einschränkung der Verarbeitung nach § 53 Abs. 1 Satz 3 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes zu ermöglichen. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Akten ist einzuschränken, wenn 
die Verarbeitung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 53 Abs. 2 oder § 70 Abs. 2 des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes zu löschen sind. 
Die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten in Akten 
nach Satz 3 sowie § 53 Abs. 3 Satz 1 oder § 70 Abs. 3 Satz 1 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes ist durch Anbringung 
eines entsprechenden Vermerks vorzunehmen. Die Akten sind spätestens 
zu vernichten, wenn die gesamte Akte zur Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der speichernden Stelle liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. 
Personenbezogene Daten in Akten über eine verdeckte Datenerhebung 
sind nach Maßgabe des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 zu vernichten. Im Übrigen gilt 
Abs. 2 entsprechend.

(4) Die Ministerin oder der Minister des Innern wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die Fristen, nach deren Ablauf zu prüfen ist, ob die weitere Spei-
cherung der Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist und gegebenenfalls 
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nach deren Ablauf eine Löschung vorzusehen ist, zu bestimmen. Bei Daten, 
die nach § 20 Abs. 6 gespeichert sind, dürfen die Fristen für die Prüfung

1. bei Erwachsenen zehn Jahre,
2. bei Jugendlichen fünf Jahre und
3. bei Kindern zwei Jahre

nicht überschreiten, wobei nach Art und Zweck der Speicherung sowie Art und 
Bedeutung des Anlasses zu unterscheiden ist. Die Frist beginnt regelmäßig 
mit dem letzten Anlass der Speicherung, jedoch nicht vor Entlassung der 
betroffenen Person aus einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit 
Freiheitsentzug verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. Wer-
den innerhalb der Frist nach Satz 2 und 3 weitere personenbezogene Daten 
über dieselbe Person gespeichert, gilt für alle Speicherungen gemeinsam die 
Frist, die als letzte abläuft. Bei Daten, die nach § 20 Abs. 7 über die in § 13 
Abs. 2 Nr. 2 bis 5 genannten Personen gespeichert sind, dürfen die Fristen 
für die Prüfung drei Jahre nicht überschreiten; die Entscheidung, dass eine 
weitere Speicherung erforderlich ist, trifft die Behördenleitung oder eine von 
dieser beauftragte Bedienstete oder ein von dieser beauftragter Bediensteter.

(5) Bei Daten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung sowie im 
Falle der Unzulässigkeit der Speicherung und in sonstigen Fällen des Abs. 2 
Satz 1 besteht ein Verwertungsverbot; § 53 Abs. 3 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgesetzes findet insoweit keine Anwendung. 
Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen 
der Erfassung der Daten und der Löschung im Fall der Unzulässigkeit 
der Speicherung, einschließlich der Daten aus dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung, sind zu dokumentieren. Im Fall des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
ist die Tatsache der Löschung zu dokumentieren. Die Dokumentation darf 
ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie 
ist sechs Monate nach der Benachrichtigung nach § 29 Abs. 5 oder nach 
dem endgültigen Zurückstellen der Benachrichtigung nach § 29 Abs. 6 zu 
löschen; ist die Datenschutzkontrolle nach § 29a noch nicht beendet, ist die 
Dokumentation bis zu ihrem Abschluss aufzubewahren. Satz 1 bis 6 gelten 
für personenbezogene Daten in Akten entsprechend.

(6) Anstelle der Löschung und Vernichtung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 
Abs. 3 Satz 5 können die Datenträger an ein öffentliches Archiv abgegeben 
werden, soweit besondere archivrechtliche Regelungen dies vorsehen.
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§ 27a 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung von 
Daten zu anderen als den in § 40 des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes genannten Zwecken, 
Verwertungsverbot

(1) Ergänzend zu Art. 18 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
gilt für Datenverarbeitungen zu Zwecken außerhalb des § 40 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes, dass insbesondere 
im Fall von Aussagen oder Bewertungen die Frage der Richtigkeit nicht den 
Inhalt der Aussage oder der Bewertung betrifft. Wenn die Richtigkeit oder 
Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt an die Stelle der 
Berichtigung nach Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 eine Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Art. 18 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679. 
Die oder der Verantwortliche hat die betroffene Person, die ihr Recht auf 
Berichtigung geltend gemacht hat, über die an die Stelle der Berichtigung 
tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Satz 
3 gilt nicht, soweit bereits die Erteilung dieser Information eine Gefährdung 
im Sinne des § 32 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes mit sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 3 ist 
zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem 
Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden würde. § 33 
Abs. 3 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
gilt entsprechend. Die oder der Verantwortliche hat die sachlichen oder 
rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu dokumentieren.

(2) Wird festgestellt, dass personenbezogene Daten in Akten unrichtig sind, ist 
die in Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 genannte Berichtigungspflicht 
dadurch zu erfüllen, dass dies in der Akte vermerkt oder auf sonstige Weise 
festgehalten wird. Bestreitet die betroffene Person die Richtigkeit sie betref-
fender personenbezogener Daten und lässt sich weder die Richtigkeit noch 
die Unrichtigkeit feststellen, sind die Daten entsprechend zu kennzeichnen, 
um eine Verarbeitungseinschränkung nach Abs. 1 Satz 2 zu ermöglichen.

(3) Ergänzend zu Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 gilt § 27 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 im Fall der Löschung und Vernichtung personen-
bezogener Daten zu Zwecken außerhalb des § 40 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgesetzes entsprechend. Bei personenbe-
zogenen Daten in Akten gilt § 27 Abs. 3 Satz 3 bis 6 entsprechend; an die 
Stelle der Löschung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
tritt die Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679.
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(4) Abweichend von § 34 Abs. 1 und 2 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes gilt für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu Zwecken außerhalb des § 40 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes das Recht der betroffenen Person auf und 
die Pflicht der oder des Verantwortlichen zur Löschung personenbezoge-
ner Daten und zur Vernichtung der dazugehörigen Unterlagen nach Art. 17 
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ergänzend zu Art. 17 Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 nicht, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung schutzwürdige 
Interessen einer betroffenen Person beeinträchtigen würde,

2. die Daten zu Beweiszwecken weiter aufbewahrt werden müssen,
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder 

nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist oder
4. im Fall des § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 die betroffene Person über eine 

verdeckte Datenerhebung noch nicht unterrichtet worden ist, es sei 
denn, dass die Datenerhebung den Kernbereich privater Lebensge-
staltung betroffen hat.

In den Fällen des Satz 1 tritt an die Stelle einer Löschung oder Vernichtung 
die Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679. Bei personenbezogenen Daten in Akten gilt Satz 2 mit der 
Maßgabe, dass anstelle der Vernichtung die Verarbeitung personenbezogener 
Daten in Akten durch Anbringung eines entsprechenden Vermerks einzu-
schränken ist. In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 eingeschränkte 
Daten dürfen nur zu dem Zweck, der ihrer Löschung entgegenstand, oder 
sonst mit Einwilligung der betroffenen Person verwendet werden. In ihrer 
Verarbeitung nach Satz 1 Nr. 4 eingeschränkte Daten dürfen nur verwendet 
werden für die Zwecke der Benachrichtigung der betroffenen Person und um 
eine Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahme rechtmäßig durchgeführt 
worden ist.

(5) Die oder der Verantwortliche hat die betroffene Person über die Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 schriftlich zu 
unterrichten. Dies gilt nicht, soweit bereits die Erteilung dieser Information 
eine Gefährdung im Sinne des § 32 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes mit sich bringen würde. Die Unterrichtung 
nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe 
den mit dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden 
würde. § 33 Abs. 3 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes gilt entsprechend. Die oder der Verantwortliche hat die sachlichen 
oder rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu dokumentieren.
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(6) Ergänzend zu Art. 17 und 18 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 gelten 
§ 53 Abs. 4 und § 70 Abs. 4 des Hessischen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes und § 27 Abs. 4 und 6 entsprechend.

§ 29 
Information, Benachrichtigung, Auskunft

(1) Die Betroffenen erhalten Information, Benachrichtigung oder Auskunft 
hinsichtlich der zu ihrer Person verarbeiteten Daten nach Maßgabe der §§ 50 
bis 52 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes, 
soweit die Datenverarbeitung zu den in § 40 des Hessischen Datenschutz- 
und Informationsfreiheitsgesetzes genannten Zwecken erfolgt, und im 
Übrigen nach Maßgabe der §§ 31 bis 33 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes und der Art. 13 bis 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679, soweit in den Abs. 2 bis 7 nichts Abweichendes geregelt ist.

(2) Abweichend von § 31 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes kann die oder der Verantwortliche die Information 
der betroffenen Person nach Art. 13 Abs. 1 bis 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken 
außerhalb des § 40 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes insoweit und solange aufschieben, einschränken oder unterlassen, 
wie andernfalls die Erteilung der Information die Voraussetzungen des § 31 
Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
erfüllt. § 31 Abs. 3 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes findet insoweit keine Anwendung. Abweichend von § 32 Abs. 1 
des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes kann die 
oder der Verantwortliche die Information nach Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 insoweit und solange aufschieben, ein-
schränken oder unterlassen, wie andernfalls die Erteilung der Information 
die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes erfüllt. Im Fall der Einschränkung gilt § 33 
Abs. 3 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
entsprechend.

(3) Ergänzend zu § 33 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetzes kann bei Datenverarbeitungen zu Zwecken außerhalb 
des § 40 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
die Auskunftserteilung über die personenbezogenen Daten, die Gegenstand 
der Verarbeitung sind, und zu Informationen nach Art. 15 Abs. 1 Buchst. 
a bis h der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 auch teilweise oder vollständig 



Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

157

eingeschränkt werden. § 33 Abs. 2 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes findet insoweit keine Anwendung. Die oder 
der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Absehen von oder 
die Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrich-
ten. Dies gilt nicht, soweit bereits die Erteilung dieser Informationen eine 
Gefährdung im Sinne des § 32 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes mit sich bringen würde. Die Unterrichtung 
nach Satz 3 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe 
den mit dem Absehen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten 
Zweck gefährden würde. Die oder der Verantwortliche hat die sachlichen und 
rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu dokumentieren. § 33 Abs. 3 des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes gilt ergänzend 
auch bei der Einschränkung der Auskunft.

(4) Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne Kenntnis der 
Sorgeberechtigten erhoben worden sind, gespeichert, sind die Sorgebe-
rechtigten zu benachrichtigen, sobald die Aufgabenerfüllung dadurch nicht 
mehr erheblich gefährdet wird. Von der Unterrichtung kann abgesehen 
werden, solange zu besorgen ist, dass sie zu erheblichen Nachteilen für 
das Kind führt.

(5) Wurden personenbezogene Daten durch Maßnahmen nach § 28 Abs. 2 
erlangt, sind die dort jeweils bezeichneten betroffenen Personen hierüber 
nach Abschluss der Maßnahme zu benachrichtigen. Nachforschungen zur 
Feststellung der Identität oder zur Anschrift einer zu benachrichtigenden 
Person sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Ein-
griffsintensität der Maßnahme gegenüber dieser Person, des Aufwands 
für die Feststellung ihrer Identität sowie der daraus für diese oder andere 
Personen folgenden Beeinträchtigungen geboten ist.

(6) Eine Benachrichtigung nach Abs. 5 ist zurückzustellen, solange sie

1. den Zweck der Maßnahme,
2. ein sich an den auslösenden Sachverhalt anschließendes strafrecht-

liches Ermittlungsverfahren,
3. den Bestand des Staates,
4. Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder
5. Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen 

Interesse geboten ist, 

gefährden würde. Im Falle des Einsatzes einer V-Person oder VE-Person 
erfolgt die Benachrichtigung erst, sobald dies auch ohne Gefährdung der 
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Möglichkeit der weiteren Verwendung der V-Person oder VE-Person möglich 
ist. Die Entscheidung über das Zurückstellen einer Benachrichtigung trifft 
die Behördenleitung oder eine von dieser beauftragte Bedienstete oder ein 
von dieser beauftragter Bediensteter. Wird die Benachrichtigung aus einem 
der vorgenannten Gründe zurückgestellt, ist dies zu dokumentieren. Über 
die Zurückstellung der Benachrichtigung ist die oder der Hessische Daten-
schutzbeauftragte spätestens sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme 
und danach in halbjährlichen Abständen in Kenntnis zu setzen.

(7) Eine Benachrichtigung nach Abs. 5 unterbleibt, soweit dies im überwie-
genden Interesse einer betroffenen Person liegt. Zudem kann die Benach-
richtigung einer in § 28 Abs. 2 Nr. 4 und 5 bezeichneten Person, gegen die 
sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, unterbleiben, wenn diese von der 
Maßnahme nur unerheblich betroffen ist und anzunehmen ist, dass sie kein 
Interesse an der Benachrichtigung hat. Die Entscheidung über das Unterblei-
ben einer Benachrichtigung trifft die Behördenleitung oder eine von dieser 
beauftragte Bedienstete oder ein von dieser beauftragter Bediensteter.

(8) Sind die personenbezogenen Daten in ein anhängiges Strafverfahren 
eingeführt, so ist vor Erteilung der Auskunft an die betroffene Person oder 
vor der Benachrichtigung der betroffenen Person die Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft herbeizuführen.

§ 29a 
Datenschutzkontrolle

Die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte führt unbeschadet ihrer 
oder seiner sonstigen Aufgaben und Kontrollen mindestens alle zwei Jahre 
zumindest stichprobenartig Kontrollen bezüglich der Datenverarbeitung bei 
nach § 28 Abs. 2 zu protokollierenden Maßnahmen und von Übermittlungen 
nach § 23 durch.
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